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Ausgabe 10/2021 Oktober 24.10.2021

Spielplatz geöffnet! 
 

(Foto: K. Kuhn) 
 

Herzliche Einladung an alle Kinder und Familien unserer  
Gemeinde zur feierlichen Eröffnung unseres neuen  

Spielplatzes „An der Point“ in Greußenheim am  
Sonntag, 3. Oktober 2021, um ca. 11:30 Uhr  

(nach dem Gottesdienst) 
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IIMMPPRREESSSSUUMM  
Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 
Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt 
Tel. 0931 468610 
Fax 0931 4686150  
 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Gemeinde Hettstadt:           Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher 
Gemeinde Greußenheim:    Bürgermeisterin Karin Kuhn 
Verwaltungsgemeinschaft: Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher  
 

Redaktion/Anzeigenannahme (nur in Hettstadt möglich): 
Nicole Götz, Tel. 0931 4686112, nicole.goetz@vgem-hettstadt.de 

GGeesscchhääffttsszzeeiitteenn::  
Rathaus Hettstadt: 
Montag – Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag: 15:00 – 18:00 Uhr 
 
Rathaus Greußenheim: 
Montag und Mittwoch:  08:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag: 17:30 – 19:30 Uhr 
 
 

Bei Stellung von Rentenanträgen bitten wir um 
telefonische Terminvereinbarung unter  

Tel. 0931 46861-14  
 

Das ambulante 
Pfl egebärchen 

Kranken- und Altenpfl ege
in Leinach hat wieder Kapazitäten.  

 

Zugelassen bei allen Kranken- u. P� egekassen

Der Mensch steht bei der Häuslichen P� ege im Mittelpunkt. 
 

Auskunft erhalten Sie unter folgender Telefonnummer:

0 93 64 / 8 17 73 95 oder 01 71 / 5 33 71 23

Kranken- und Altenpfl ege

Seit über 85 Jahren
„Ihr“ leistungsfähiger
Meister-Fachbetrieb
in Höchberg.

Heiztechnik 
mit Zukunft.

Nutzen Sie die Möglichkeiten!
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Wärmepumpen

Pellet/Holz - Solar

Gas/Öl
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uckenberger
Sanitär • Heizung • Spenglerarbeiten • KundendienSt

97204 Höchberg • Heidelberger Str. 17 • Tel. 09 31/4 89 32 • Fax 40 85 51

Haustechnik

GmbH

Nutzen Sie die Möglichkeiten!

uckenberger
Sanitär 

35

Das Rote Kreuz
zum Drücken nah!

Hausnotruf.
Lange gut leben.

Infos unter: 
08000 365 000

BRK-Kreisverband 
Würzburg

August-Bebel-Straße 57
97297 Waldbüttelbrunn

0931 - 400288
info@zahnarztpraxis-runknagel.de

www.zahnarztpraxis-runknagel.de

August-Bebel-Straße 57
97297 Waldbüttelbrunn
Telefon 0931 400288
info@zahnarztpraxis-runknagel.de

Mo + Di 8:00 - 13:00
 15:00 - 19:00
Mi  + Fr 8:00 - 12:30
Do 7:00 - 11:00
 13:00 - 17:00
oder nach Vereinbarung

www.zahnarztpraxis-runknagel.de

Sprechzeiten

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt 11/2021
Mittwoch, 20.10.2021, 12:00 Uhr
(Verteilung des Mitteilungsblattes 11/2021: 29.10.2021)

Telefon- und Faxdurchwahl-Nummern
VGem Hettstadt und Gemeinde Hettstadt 

(Vorwahl 0931-)
Sachgebiet Name Email, Tel., Fax
Zentrale Tina Väth tina.vaeth@vgem-hettstadt.de

Tel. 46861-0 oder -17, Fax 46861-50
Bürgermeisterin Andrea 

Rothenbucher
andrea.rothenbucher@hettstadt.de
Tel. 46861-12

Vorzimmer
Red. MBL

Nicole Götz nicole.goetz@vgem-hettstadt.de
rathaus@hettstadt.de
Tel. 46861-12

Geschäftsstellen-
leiter

Thomas 
Aufmuth

thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-16

Gebühren Manuel Engels manuel.engels@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-19

Standesamt/
Bürgerbüro

Jutta Feil

Stefanie 
Deines

Michael 
Schmidt

Margret
Sendelbach

jutta.feil@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-14

stefanie.deines@vgem-hettstadt.de
Tel. 4686123

michael.schmidt@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-13

margret.sendelbach@vgem-hettstadt.de
Tel. 09369 98160

Kasse Peter Fischer peter.fischer@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-25

Steuern Nicolas 
Hofmann

nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-22

Bauamt Alexander Hild alexander.hild@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-15

Gemeinde-
jugendpflegerin

Vera Werner jugendarbeit@hettstadt.de
Tel. 46861-26, Mobil: 0170 6576354

Mehrgeneratio-
nenbeauftragte

Sophia 
Amrehn

sophia.amrehn@hettstadt.de
Tel. 46861-27, Mobil: 0151 62951601

Tel.-/Fax-Nummern Gemeinde Greußenheim 
(Vorwahl 09369-):

Sachgebiet: Name Email/Tel.
Sekretariat Margret 

Sendelbach
rathaus@greussenheim.de
Tel. 09369 98160

Bürgermeisterin Karin Kuhn buergermeister@greussenheim.de
Tel. 09369 981610

Fax-Nr. 09369 981620

Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU

VR-Bank Würzburg:
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiffeisenbank Höchberg:
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWU

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: 116 117
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos (Festnetz oder dem Handy)

Rettungsleitstelle für Notarzteinsatz und Feuerwehr: 112

Apothekennotdienst im Oktober:
Nacht- und Sonntagsdienst 8:00 – 8:00 des Folgetages.
Alle Angaben ohne Gewähr! VHH=Veitshöchheim, 
WBB=Waldbüttelbrunn, MHH=Margetshöchheim, WÜ=Würzburg

Fr. 24.09.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
St. Kilians-Apotheke OHG, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg
Sa. 25.09.2021
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
So. 26.09.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
Mo. 27.09.2021
Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
Sonnen-Apotheke, 0931 71765, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg
Di. 28.09.2021
Glocken-Apotheke, 0931 50166, Kaiserstr. 13, Würzburg
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Mi. 29.09.2021
Röntgen-Apotheke, 0931 56905, Juliuspromenade 58, Würzburg
Do. 30.09.2021
Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
Fr. 01.10.2021
Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Sa. 02.10.2021
Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
St. Rochus-Apotheke, 0931 299320, Versbacher Str. 108, WÜ
So. 03.10.2021
Apo. am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, WÜ
Mo. 04.10.2021
Brunnen-Apo., 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
Di. 05.10.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
Nikolaus-Apotheke, 0931 92133, Nikolaus-Fey-Str. 1, VHH
Mi. 06.10.2021
Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg
Kloster-Apotheke, 0931 64474, Klosterstr. 9, Würzburg
Do. 07.10.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Fr. 08.10.2021
easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg
St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
Sa. 09.10.2021
Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
So. 10.10.2021
Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, WÜ
Privil. Hirsch-Apotheke, 0931 52023, Juliuspromenade 2, WÜ
Mo. 11.10.2021
City-Apotheke, 0931 17333, Haugerpfarrgasse 1, Würzburg
Franken-Apotheke, 0931 71722, Wittelsbacherstr. 6, Würzburg
Di. 12.10.2021
Residenz-Apotheke, 0931 53010, Theaterstr. 12, Würzburg
Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen



3

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt 11/2021
Mittwoch, 20.10.2021, 12:00 Uhr
(Verteilung des Mitteilungsblattes 11/2021: 29.10.2021)

Telefon- und Faxdurchwahl-Nummern
VGem Hettstadt und Gemeinde Hettstadt 

(Vorwahl 0931-)
Sachgebiet Name Email, Tel., Fax
Zentrale Tina Väth tina.vaeth@vgem-hettstadt.de

Tel. 46861-0 oder -17, Fax 46861-50
Bürgermeisterin Andrea 

Rothenbucher
andrea.rothenbucher@hettstadt.de
Tel. 46861-12

Vorzimmer
Red. MBL

Nicole Götz nicole.goetz@vgem-hettstadt.de
rathaus@hettstadt.de
Tel. 46861-12

Geschäftsstellen-
leiter

Thomas 
Aufmuth

thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-16

Gebühren Manuel Engels manuel.engels@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-19

Standesamt/
Bürgerbüro

Jutta Feil

Stefanie 
Deines

Michael 
Schmidt

Margret
Sendelbach

jutta.feil@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-14

stefanie.deines@vgem-hettstadt.de
Tel. 4686123

michael.schmidt@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-13

margret.sendelbach@vgem-hettstadt.de
Tel. 09369 98160

Kasse Peter Fischer peter.fischer@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-25

Steuern Nicolas 
Hofmann

nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-22

Bauamt Alexander Hild alexander.hild@vgem-hettstadt.de
Tel. 46861-15

Gemeinde-
jugendpflegerin

Vera Werner jugendarbeit@hettstadt.de
Tel. 46861-26, Mobil: 0170 6576354

Mehrgeneratio-
nenbeauftragte

Sophia 
Amrehn

sophia.amrehn@hettstadt.de
Tel. 46861-27, Mobil: 0151 62951601

Tel.-/Fax-Nummern Gemeinde Greußenheim 
(Vorwahl 09369-):

Sachgebiet: Name Email/Tel.
Sekretariat Margret 

Sendelbach
rathaus@greussenheim.de
Tel. 09369 98160

Bürgermeisterin Karin Kuhn buergermeister@greussenheim.de
Tel. 09369 981610

Fax-Nr. 09369 981620

Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU

VR-Bank Würzburg:
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiffeisenbank Höchberg:
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWU

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: 116 117
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos (Festnetz oder dem Handy)

Rettungsleitstelle für Notarzteinsatz und Feuerwehr: 112

Apothekennotdienst im Oktober:
Nacht- und Sonntagsdienst 8:00 – 8:00 des Folgetages.
Alle Angaben ohne Gewähr! VHH=Veitshöchheim, 
WBB=Waldbüttelbrunn, MHH=Margetshöchheim, WÜ=Würzburg

Fr. 24.09.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
St. Kilians-Apotheke OHG, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg
Sa. 25.09.2021
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
So. 26.09.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
Mo. 27.09.2021
Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
Sonnen-Apotheke, 0931 71765, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg
Di. 28.09.2021
Glocken-Apotheke, 0931 50166, Kaiserstr. 13, Würzburg
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Mi. 29.09.2021
Röntgen-Apotheke, 0931 56905, Juliuspromenade 58, Würzburg
Do. 30.09.2021
Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
Fr. 01.10.2021
Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Sa. 02.10.2021
Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
St. Rochus-Apotheke, 0931 299320, Versbacher Str. 108, WÜ
So. 03.10.2021
Apo. am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, WÜ
Mo. 04.10.2021
Brunnen-Apo., 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
Di. 05.10.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
Nikolaus-Apotheke, 0931 92133, Nikolaus-Fey-Str. 1, VHH
Mi. 06.10.2021
Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg
Kloster-Apotheke, 0931 64474, Klosterstr. 9, Würzburg
Do. 07.10.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Fr. 08.10.2021
easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg
St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
Sa. 09.10.2021
Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
So. 10.10.2021
Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, WÜ
Privil. Hirsch-Apotheke, 0931 52023, Juliuspromenade 2, WÜ
Mo. 11.10.2021
City-Apotheke, 0931 17333, Haugerpfarrgasse 1, Würzburg
Franken-Apotheke, 0931 71722, Wittelsbacherstr. 6, Würzburg
Di. 12.10.2021
Residenz-Apotheke, 0931 53010, Theaterstr. 12, Würzburg
Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
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Mi. 13.10.2021
Hof-Apotheke zum Löwen, 0931 42544, Zeller Str. 18, WÜ
St. Barbara-Apotheke, 0931 84214, Barbarastr. 23, Würzburg
Do. 14.10.2021
Apo. am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
Ringpark-Apotheke, 0931 99157150, Schweinfurterstr. 7, WÜ
Fr. 15.10.2021
Brunnen-Apo., 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
Mozart-Apotheke am Dom, 0931 54472, Plattnerstr. 3, Würzburg
Sa. 16.10.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg
So. 17.10.2021
Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
Nikolaus-Apotheke, 0931 92133, Nikolaus-Fey-Str. 1, VHH
Mo. 18.10.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg
Di. 19.10.2021
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Sonnen-Apotheke, 0931 71765, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg
Mi. 20.10.2021
St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Do. 21.10.2021
Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
Röntgen-Apotheke, 0931 56905, Juliuspromenade 58, Würzburg
Fr. 22.10.2021
Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
Apotheke am Dürrbach, 0931 97414, St.-Josef-Str. 4, Würzburg
Sa. 23.10.2021
Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
So. 24.10.2021
Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
St. Rochus-Apotheke, 0931 299320, Versbacher Str. 108, WÜ
Mo. 25.10.2021
Apo. am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, WÜ
Di. 26.10.2021
Brunnen-Apo., 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
Mi. 27.10.2021
Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg
Do. 28.10.2021
Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg
Kloster-Apotheke, 0931 64474, Klosterstr. 9, Würzburg
Fr. 29.10.2021
Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
Nikolaus-Apotheke, 0931 92133, Nikolaus-Fey-Str. 1, VHH
Sa. 30.10.2021
easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg
Engel-Apotheke, 0931 321340, Marktplatz 36, Würzburg
So. 31.10.2021
St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
St. Martin-Apo., 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt

Weitere Informationen 
finden Sie unter:

www.vgem-hettstadt.de
www.hettstadt.de

www.greussenheim.de

Notfallnummern:
Polizei                      110
Notrufnummer Wasserschaden Hettstadt: 0170 6346481
(Mo. – Do. 07:00 – 16:30, Fr. 07:00 – 12:00)
Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags:
Fa. MFN: 0931 361260
Notrufnummer Bauhof Greußenheim:        09369 981614
Telefon-Seelsorge: 0800 111 0 111 (ev)

0800 111 0 222 (rk)
0800 111 0 333 (Kinder)

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen
"Gewalt gegen Frauen" 08000 116 016
Giftnotrufzentrale Bayern:
München 089 19240
Nürnberg 0911 3982451
Sperren von Kreditkarten:
Eurocard, Visacard, American Express 116 116

Nachrichten aus der Verwaltung
Publikumsverkehr im Rathaus 
Wir bitten die Bürger vor Besuch des Rathauses, die Not-
wendigkeit des persönlichen Erscheinens telefonisch oder 
per E-Mail mit der Verwaltung abzuklären und einen
Termin zu vereinbaren. 
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie sich vorab anmel-
den, damit wir möglichst wenige Besucher gleichzeitig im 
Rathaus haben und Sie mit dem nötigen Abstand beraten, 
informieren und ggf. mit Unterlagen etc. versorgen kön-
nen.
Vieles kann auch per Telefon, E-Mail, Post oder Fax erle-
digt werden. Auf diesem Wege können persönliche Kon-
takte minimiert werden.
Der Zutritt ins Rathaus ist ausnahmslos nur mit eige-
nem Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder med. 
Maske) gestattet! Diese ist von allen Besuchern mitzu-
bringen und Voraussetzung für einen persönlichen 
Kontakt.
Bitte tragen Sie sich auch unbedingt in die Besucher-
liste am Eingang ein! Diese dient dazu, Infektionsketten 
zurückzuverfolgen, sollte ein Positivfall gemeldet werden.

Nutzen Sie gerade in diesen Zeiten das Bürgerservice-
portal, das Ihnen auf den Internetseiten der Gemeinden 
Hettstadt und Greußenheim zur Verfügung steht. Über 
dieses können Sie viele Dienstleistungen der Gemeinde 
direkt online abwickeln und ein persönlicher Kontakt ist 
nicht notwendig. 
Bitte sehen Sie auch weiterhin noch von spontanen 
Rathausbesuchen ab. 

Fundamt
Im Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt (für 
Greußenheim und Hettstadt) wurden folgende Gegenstän-
de abgegeben: Zeitraum: 16.08.2021 bis 15.09.2021
Für Hettstadt:
1 einzelner kleiner Schlüssel 1 Schmuck Anhänger
1 Kalender – klein f. Tasche 1 Herrenarmbanduhr
1 Akkubohrmaschine 1 Adidas Hoodie schwarz
1 Brille braun-schwarz gemustert
1 Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln
Anfragen bzw. Abholung von Fundsachen können in der 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz 2, Hett-
stadt erfolgen.

Öffnungszeiten Containerstandplatz/
Grüngutsammelstelle Hettstadt:
Am Hoffeld – Raiffeisenstraße, Tel. 0151 62671558 (nur 
während der Öffnungszeit erreichbar), Abgabe von Grüngut:
samstags: 8:30 – 12:00 Uhr.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer)
finden Sie an der Herzog-Hedan-Halle, Am Vogelherd, Neu-
er Weg, Valentinusstraße, Am Hoffeld.

Öffnungszeiten Containerstandplatz/
Grüngutsammelstelle Greußenheim:
Am Mühlweg, Annahme von Grüngut in haushaltsüblichen 
Mengen: Die Grüngutsammelstelle am Wertstoffhof ist in der 
Zeit von 10:00 Uhr - 13:00 Uhr (samstags) geöffnet.
Öffnungszeiten Wertstoffhofes Waldbüttelbrunn
Di., 9:00 – 18:00 Uhr, Mi. 7:00 – 12:00 Uhr, 
Do., 9:00 – 18:00 Uhr, Fr. 9:00 – 18:00 Uhr, 
Sa., 9:00 – 14:00 Uhr
Danebenstehen aber auch alle anderen Wertstoffhöfe des 
teamOrange im Landkreis Würzburg zur Verfügung.

Anschrift des Bezirkskaminkehrermeisters:
Jochen Kempf, Eiserne Hand 8, Hettstadt, Tel. 32087947

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN 
e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und 
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis 
Würzburg angeboten. Dieses erste Orientierungsgespräch ist 
kostenlos. Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.
Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 14.10.2021, von 
9.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Land-
ratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.

10 Jahre Ehrenamtskarte im Landkreis Würz-
burg – feiern Sie mit!
Aktionstage und Verlosung im Oktober
Die Servicestelle Ehrenamt und Partner der Bayeri-
schen Ehrenamtskarte im Landkreis Würzburg laden 
alle Ehrenamtskarteninhaberinnen und –inhaber zu 
Aktionstagen im Oktober 2021 ein. Bitte beachten Sie 
die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln. Bei 
notwendigen Änderungen der Veranstaltungen werden 
Sie rechtzeitig informiert.
Bei Fragen ist die Servicestelle Ehrenamt erreichbar 
unter Tel. 0931 8003-5834 oder schriftlich an ehren-
amtskarte@lra-wue.bayern.de.
Aktionstage im Oktober 
Besondere Spiele und Geschenke für Kinder bei folkma-
nis-and-more in Reichenberg 
Stöbern Sie am 01.10.2021, 9:00 Uhr – 16:00 Uhr, in den 
Regalen des Spielwarengeschäfts in Reichenberg oder nutzen 
Sie den Online-Shop für den bequemen Einkauf! Sie erhalten 
an beiden Tagen einen Rabatt von 20 % auf alle Waren (au-

ßer Bücher und Tonies). Jochen Heil freut sich auf Ihren 
Besuch und steht Ihnen gerne beratend zur Seite!
Online-Shop mit Code: Ehrenamt2021 - Kontakt: Folkmanis-
and-more, Jochen Heil, Am Haag 11 c, 97234 Reichenberg,
Tel. 0931 660610, folkmanis-and-more.de 

Tauchen Sie in vergangene Zeiten ein!
Das Freilandmuseum Fladungen lädt Sie zur kostenfreien 
Überblicksführung mit interessanten Einblicken in das Mu-
seum am 17.10.2021 jeweils von 11:00 Uhr - 12:30 Uhr und 
14:00 Uhr - 15:30 Uhr ein. Bei Vorlage der gültigen Ehren-
amtskarte erhalten Ehrenamtskarteninhaber*innen einen 
ermäßigten Eintrittspreis von 4 Euro.

Anmeldezeitraum: 01.10. – 12.10.2021 telefonisch oder per 
E-Mail bei Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, Bahn-
hofstraße 19, 97650 Fladungen, Tel. 09778 91230, E-Mail: 
info@freilandmuseum-fladungen.de

Dritte Verlosungsaktion am 25.10.2021
Anmeldezeitraum 11. - 22.10.2021
Mit etwas Glück gewinnen Sie vielleicht einen Ihrer 
Wunschpreise! Weitere Informationen rund um die Verlo-
sung erhalten Sie unter www.servicestelle-ehrenamt.de

Anmeldung per Mail: verlosung@Lra-wue.bayern.de oder 
postalisch: Landratsamt Würzburg, Servicestelle Ehrenamt, 
Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg
Inhalt der Anmeldung: Maximal 3 Stichwörter als Wunsch-
gewinne, vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse 

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosungsaktion!

Allianz Waldsassengau 
im Würzburger Westen e. V. 
 

 
Wanderung zum historischen Waldsassengau
Referent: Dr. Himmelsbach, Archäologisches Spessartpro-
jekt e.V.
Am Sonntag, 17.10.2021, 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
Treffpunkt: Schloss 1, 97292 Uettingen
Anschl. Einkehr im Fränkischen Landgasthof mit „Schni-
ckerli“ und anderen Speisen.
Anmeldung bis 14.10.2021 bei: 
info@allianz-waldsassengau.de
Wir wandern entlang des Uettinger Kulturwegs auf den Spu-
ren des historischen Waldsassengaus und erfahren mehr zur 
Geschichte des Ortes und der Region.

Mehr DorfGrün wagen - Klimabäume im ländli-
chen Siedlungsraum
Referent: Dr. Dieter Mahsberg, Biozentrum Universität 
Würzburg
Am Freitag, 08.10.2021, 16:00 bis ca. 17:00 Uhr
Treffpunkt: Marktheidenfelder Straße/Ecke Lehmgruben-
weg, Remlingen. Parken in Jahnstraße möglich.
Keine Anmeldung erforderlich, die Veranstaltung findet 
draußen statt. Bei schlechtem Wetter wird ein Ersatzter-
min angeboten.
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Verein „Bürger und Kommunen 
gegen die Westumgehung 
Würzburg (B26n) e.V.“

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
Wir laden alle Mitglieder des Vereins zur Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen am Donnerstag, 30.09.2021,
um 19:30 Uhr in die Sporthalle nach 97854 Steinfeld,
Waldzeller Str. 13, ein.
Bitte die aktuellen Informationen zur Jahreshauptver-
sammlung unter https://b26n.org beachten. Coronabedingt 
können kurzfristig Änderungen oder Auflagen notwendig 
sein. Da die Regierung von Unterfranken den Beginn der 
Planfeststellung für den Bauabschnitt 1 der B26n zwischen 
der A7 und Müdesheim für 13.09.2021 angekündigt hat, 
bitten wir um zahlreiche Teilnahme, um Einwendungen im 
Rahmen der Planfeststellung zu besprechen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung/Änderungsanträge
3. Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft seit der letzten 
4. Jahreshauptversammlung
5. Kassenberichte des Kassier seit der letzten Jahreshaupt-

versammlung
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wahl einer neuen Vorstandschaft 
9. Vorstellung der Geschäftsordnung des neuen Vorstandes 

und Abstimmung über die Geschäftsordnung
10. Planung von Aktivitäten und Einwendungen im Planfest-

stellungsverfahren zu Bauabschnitt 1 in September und 
Oktober 2021

11. Fragen/Aussprache

Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches Erscheinen.
Günter Krönert, Vorsitzender

 

Zulassung eines Volksbegehrens auf Abberufung des Landtags  

 

Am 24.06.2021 wurde beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
die Zulassung eines Volksbegehrens auf Abberufung des Landtags beantragt. Das 
Staatsministerium hat dem Zulassungsantrag stattgegeben und den Gegenstand des 
Volksbegehrens bekannt gemacht. 

Die Eintragungsfrist beginnt am Donnerstag, 14.10.2021, und endet am Mittwoch, 27.10.2021. 
Während dieser Zeit halten die Gemeinden Hettstadt und Greußenheim Eintragungslisten zum 
Eintrag der Unterzeichnungserklärungen bereit.  

Mit Bekanntmachung vom 20.09.2021 haben die Gemeinden Greußenheim und Hettstadt über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Eintragungsscheinen informiert.  

Folgende Eintragungszeiten wurden festgelegt:  

Am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus Hettstadt (Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt, 
Bürgerbüro) können sich die Bürger beider Gemeinden zu folgenden Zeiten eintragen: 
 

Eintragungszeitraum 14.10.2021 – 27.10.2021 
Montag – Mittwoch jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag, 14.10.2021 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Donnerstag, 21.10.2021 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Freitag jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Sonntag, 24.10.2021  von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

Greußenheimer Bürger können sich zudem während der Eintragungsfrist zu folgenden Zeiten  
im Rathaus Greußenheim, Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim (Sprechzimmer der 
Bürgermeisterin) eintragen: 
 

Montag – Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag zusätzlich von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr 

 
 
Rechtliche Details entnehmen Sie der Eintragungsbekanntmachung, die nach Erhalt der 
Eintragungslisten erfolgt. Eintragungsberechtigte Personen, welche sich während der 
Eintragungszeit nicht im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft aufhalten werden  
(z. B. wegen Kur, Urlaub), können im Bürgerbüro (Tel. 0931 46861-0) einen Eintragungsschein 
beantragen. Mit einem Eintragungsschein kann man in jedem anderem Eintragungsraum in  
Bayern am Volksbegehren teilnehmen. Einen Eintragungsschein kann auch beantragen,  
wer sich auf Grund körperlicher Einschränkung oder Erkrankung nicht selbst eintragen kann.  
Diese Person kann dann eine andere Person bevollmächtigen, sich in ihrem Namen in die 
Eintragungslisten einzutragen. 

 Hose zu lang oder Rock zu weit? 
Kein Problem: Ändere schnell und 

günstig Ihre Kleidung. Übernehme auch 
Nähaufträge (z.B. Gardinen) oder 

gestalte ältere Kleidungsstücke um. 
 

Conny Volkamer 

Eschenweg 2, Hettstadt 
Tel. 0931 464240 

 

Schneiderei Monika Diefert 
Wollstube Schneiderei Stichstübchen 

 

Monika Diefert, Klingenstraße 31 a, 97265 Hettstadt, Tel. 0931 4609470 
Mo. u. Mi.: 10:00 - 16:00 Uhr, Fr.: 11:00 - 17:00 Uhr  

und nach Vereinbarung. 
Neue Webseite und Shop: www.schneiderei-monika-diefert.com 

Bitte um Anmeldung für den Stricktag und Strickabend. 

 

 

Friseur 

chnittstelle 
Öffnungszeiten: 
Fr:  9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Sa: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Melanie Müller   0931/4676152 
Am Herrenacker 26, 97265 Hettstadt 

 
Tel.: 0176 68078300 
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Nachrichten aus der Gemeinde

 

Schulanfang in Corona-Zeiten
16 Greußenheimer Kinder wurden am 14. September in 
der Verbandsschule Waldbüttelbrunn – Zweigstelle Hett-
stadt – eingeschult, für vier weitere Kinder begann die 
Grundschulzeit in anderen Schulen. Gleich erleben sie 
die immer noch schwierige Corona-Zeit, da die Masken-
pflicht im Schulbus und im Klassenzimmer doch etwas 
befremdlich ist. (Foto: S. Sendelbach)

Wir wünschen allen unseren Kindern dennoch eine für 
die Zukunft glückliche und erlebnisreiche Schulzeit.

Stand Geisberghalle
Die Sanierung unserer Geisberghalle geht es so langsam 
dem Ende entgegen. Die Innenputzarbeiten und der Est-
rich sind fertiggestellt, die Außendämmung wird eben-
falls in den nächsten Wochen fertig montiert werden. 
Jetzt warten wir sehnlichst auf den Fliesenleger und kön-
nen die Möblierung in die Wege leiten. Wir gehen davon 
aus, dass der Neujahrsempfang in unser neuen Halle 
stattfinden kann und freuen uns schon darauf.

Stand Kinderhauserweiterung
Das Dach ist gedeckt. Jetzt werden die Arbeiten für Hei-
zung, Lüftung, Sanitär und Elektro durchgeführt. Auch 
die Fenster werden demnächst montiert. Wir freuen uns, 
dass es trotz Corona und vieler Lieferschwierigkeiten im 
Baugewerbe zügig weitergeht.

Karin Kuhn
Bürgermeister

Nachrichten aus dem Rathaus
Erreichbarkeit des Bauhofes Greußenheim (mit 
Wasserversorgung) in Notfällen
Der Bauhof Greußenheim ist in Notfällen (insbesondere 
an den Wochenenden) unter folgender Telefonnummer 
erreichbar: 9816-14. Der Notruf wird entsprechend an 
den Bereitschaftsdienst umgehend weitergeleitet. 
Um Kenntnisnahme und Vormerkung wird gebeten. 

Personalausweis, Reisepass und Kinderausweis
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der computertechni-
schen Voraussetzungen Ausweise (PA, RP, KA) nur in 
der VGem Hettstadt (Rathaus Hettstadt) und nicht im 
Rathaus Greußenheim beantragt werden können! Bei
Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermeldeamt 
im Rathaus in Hettstadt, Tel. 0931 46861-0.

Greußenheimer helfen Greußenheimern
Nachbarschaftshilfe
In Notfällen möchten wir ältere, kranke bzw. hilfsbedürf-
tige Mitmenschen in Greußenheim unterstützen. Wir sind 
keine Konkurrenz zu irgendwelchen bestehenden Organi-
sationen. Selbstverständlich sind Verschwiegenheit, Un-
abhängigkeit, Ehrenamtlichkeit …
Kontaktaufnahme über:
- Gem. Greußenheim, M. Sendelbach, Tel. 9816-0
- Karin Kuhn, Tel. 2771, 
- Angelika Rützel, Tel. 209010

Sprechzeiten der Bürgermeisterin:
Dienstags: 17:30 – 19:30 Uhr sowie 

außerhalb der Sprechzeiten nach telefon. Vereinbarung

Die nächsten Sitzungstermine des 
Gemeinderats: Do., 14.10.2021

(Achtung Änderung: Termin wurde verschoben)

Bitte beachten Sie, dass aktuell nur begrenzte Besucher-
plätze zur Verfügung stehen, die im ausreichenden Ab-
stand platziert sind. Bitte melden Sie sich daher, bei Inte-
resse zur Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung, im 
Vorzimmer der Bürgermeisterin an. Es besteht während 
der ganzen Sitzung Maskenpflicht.
Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine 
festzulegen. Bitte beachten Sie hierzu die öffentlichen 
Aushänge. 
Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und 
der Verwaltung und besuchen Sie den öffentlichen Teil 
der Sitzungen. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.07.2021:
1. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
ein städtebauliches Entwicklungskonzept
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Rechtsanwalt 
Johannes Bohl. Dieser stellte den Entwurf eines städte-
baulichen Entwicklungskonzepts für den Altortbereich 
vor, welches Voraussetzung für den Erlass einer Vor-
kaufssatzung ist. Die Vorkaufssatzung soll die Ziele des 
Entwicklungskonzepts absichern.
Herr Bohl erklärt kurz das Vorkaufsrecht. Ein allgemein-
gültiges Vorkaufsrecht im Altort besteht nicht. 
§ 24 BauGB Allgemeines Vorkaufsrecht greift nicht. 
§ 25 BauGB Abs. 1 Ziff. 2 Besonderes Vorkaufsrecht: 
Die Gemeinde kann in Gebieten, in denen sie städtebauli-
che Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung 
Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an 
den Grundstücken zusteht.

Die Gemeinde muss allerdings für das festgelegte Gebiet 
ein städtebauliches Entwicklungskonzept durch einen 
Stadtplaner erarbeiten lassen. Das Konzept muss dann 
auch umgesetzt werden, dies ist ein langfristiges Projekt 
und kann über Jahre andauern. 
Sollte die Gemeinde ein Grundstück erwerben wollen, 
muss immer klar sein, ob und wie wichtig dieses Grund-
stück für das Entwicklungskonzept ist. Herr Bohl nimmt 
hier auch Bezug auf die Förderung, soll heißen, ein Vor-
kaufsrecht auszuüben, um die städtebaulichen Ziele auch 
gefördert zu bekommen. 
 

In der Diskussion stellte der Geschäftsstellenleiter 
Thomas Aufmuth die Frage, ob es ein Vollzugsproblem 
geben kann, wenn ein Vorkaufsrecht gezogen wird: Es 
muss begründet werden. Die Begründung hängt davon 
ab, wie die Ziele zu diesem Zeitpunkt bestehen. 
 

Die Vorsitzende fügte ein, dass z. B. folgende Ziele ge-
plant sind: Verbreiterung der Straße, Einrichtung einer 
Bushaltestelle oder aus zwei älteren Gebäuden ein neues 
größeres Grundstück entstehen zu lassen. Es muss eine 
städtebauliche Maßnahme in Betracht gezogen werden. 
Wenn eine Sanierungssatzung erlassen werden sollte, gilt 
diese bis sie aufgehoben wird oder die städtebauliche 
Maßnahme verwirklicht ist. Eine Mindestrechtfertigung 
muss gegeben sein. Der Verwendungszweck muss be-
kannt sein; in diesem Falle, dass das Grundstück der 
Umsetzung einer städtebaulichen Maßnahme dient. 
 

Aufgrund der Nachfrage verweist Rechtsanwalt Bohl auf 
den § 26 BauGB (Ausschluss des Vorkaufsrechts): Die 
Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn 
der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder 
an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt ist. 
Dies ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Es kann zum 
Verkehrswert veräußert werden. Hier gibt es einen neuen 
Rechtsstand, so Rechtsanwalt Bohl. 
 

Ein Gemeinderat fragte nach, ob der rot markierte Be-
reich auf dem Plan, der in der Sitzung gezeigt wurde, 
ausreichend ist oder ob dieser nochmals überarbeitet und 
erweitert wird? Rechtsanwalt Bohl erwiderte, dass die 
Satzung nicht über das gesamte Gemeindegebiet erteilt 
werden kann. Die Neubaugebiete und Kleingartenanlagen 
sind ausgeschlossen.  
Es muss ein Gebiet sein, bei dem nachvollziehbar ist, 
dass eine städtebauliche Maßnahme durchgeführt werden 
kann. Die Satzung benötigt ein definiertes Gebiet. 
 

Ein Gemeinderat schlug vor, dies nochmals zu überden-
ken, welches Gebiet geplant werden soll. Es wird ein 
Konzept benötigt, welches städtebaulich gefördert wird 
und im Zuge dessen das Gebiet festgelegt wird. 
 

Zwei Gemeinderäte sind der Meinung, dass das neue 
Gebiet „Obere Mühle“ mit einbezogen werden muss. 
 

Nach kurzer Diskussion ist sich das Gremium einig, dass 
das Gebiet um die Geisberghalle erweitert werden soll. 
Das Bauamt wird einen neuen Lageplan erstellen.  
 

Beschluss: Einleitung einer städtebaulichen Maßnahme 
(Entwicklungskonzept für Altort)  

Der Gemeinderat der Gemeinde Greußenheim beschließt, 
für den im Lageplan durch Rotumrandung gekennzeich-
neten Bereich einschließlich der Erweiterung der Grund-
stücke 18311, 18327, 18328, 18213/2 um die Geisberg-
halle/Weinbergstraße die Einleitung einer städtebaulichen 
Maßnahme. Hierzu ist im ersten Schritt ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept zu erarbeiten.  
Die Verwaltung wird ermächtigt, Angebote geeigneter 
Planungsbüros für die Erarbeitung eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes einzuholen. 
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
 

2. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
den Erlass einer Vorkaufssatzung 
Sachverhalt: Die Gemeinde Greußenheim hat die Einlei-
tung einer städtebaulichen Maßnahme zur Erhaltung und 
der Weiterentwicklung des Altortes beschlossen. Danach 
soll im ersten Schritt ein städtebauliches Entwicklungs-
konzept erarbeitet werden.  
Um einer Nutzung und baulichen Entwicklung entgegen-
zuwirken, die den künftigen Zielen des zu erarbeitenden 
Entwicklungskonzeptes zuwiderlaufen können, bedarf es 
zur Unterstützung auch der Einführung eines Vorkaufs-
rechts. Dies ist durch Erlass einer Vorkaufssatzung auf 
Grundlage des § 25 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB zu begründen.  
Im Verkaufsfall steht den Käufern nach § 27 BauGB ggf. 
ein Abwendungsrecht zu. Dies eröffnet auch die Mög-
lichkeit der Herbeiführung einer einvernehmlichen Fest-
legung künftiger Bebauung und Nutzung, so dass nicht 
zwingend in jedem denkbaren Fall das Vorkaufsrecht 
auch ausgeübt werden muss.  
 

Die Gemeinde Greußenheim erlässt aufgrund § 25 Absatz 
1 Ziff. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgen-
de Satzung:  
 

Vorkaufssatzung 
§ 1 Städtebauliche Maßnahme 

(1) Die Gemeinde Greußenheim hat am 15.07.2021 die 
Einleitung einer städtebaulichen Maßnahme für den 
Altort beschlossen. Hierzu soll im ersten Schritt ein städ-
tebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet werden, 
welches nach Möglichkeit den Erhalt der vorhandenen 
Bausubstanz, die Fortentwicklung des Altortes zu einem 
attraktiven Wohn- und Aufenthaltsbereich und die Stär-
kung der noch vorhandenen Nahversorgung im Bereich 
Dienstleistung und Handel, aber auch Handwerk verfolgt.  
(2) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung erlässt die Gemeinde Greußenheim für das 
Maßnahmengebiet eine Vorkaufssatzung.  
 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
(1) Der räumliche Geltungsbereich der Vorkaufssatzung 
ergibt sich aus dem Lageplan vom 15.07.2021, im Maß-
stab 1:2000. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung.  
(2) Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Grundstü-
cke: Fl.Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2, 11, 13, 13/2, 14, 14/1, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31/1, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 42, 43, 44, 45, 
47, 48/2, 49, 50, 50/2, 50/3, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 
106, 106/1, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 
119, 119/1,120, 121, 122, 123, 125, 125/1, 129, 131, 
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Die Gemeinde muss allerdings für das festgelegte Gebiet 
ein städtebauliches Entwicklungskonzept durch einen 
Stadtplaner erarbeiten lassen. Das Konzept muss dann 
auch umgesetzt werden, dies ist ein langfristiges Projekt 
und kann über Jahre andauern. 
Sollte die Gemeinde ein Grundstück erwerben wollen, 
muss immer klar sein, ob und wie wichtig dieses Grund-
stück für das Entwicklungskonzept ist. Herr Bohl nimmt 
hier auch Bezug auf die Förderung, soll heißen, ein Vor-
kaufsrecht auszuüben, um die städtebaulichen Ziele auch 
gefördert zu bekommen. 
 

In der Diskussion stellte der Geschäftsstellenleiter 
Thomas Aufmuth die Frage, ob es ein Vollzugsproblem 
geben kann, wenn ein Vorkaufsrecht gezogen wird: Es 
muss begründet werden. Die Begründung hängt davon 
ab, wie die Ziele zu diesem Zeitpunkt bestehen. 
 

Die Vorsitzende fügte ein, dass z. B. folgende Ziele ge-
plant sind: Verbreiterung der Straße, Einrichtung einer 
Bushaltestelle oder aus zwei älteren Gebäuden ein neues 
größeres Grundstück entstehen zu lassen. Es muss eine 
städtebauliche Maßnahme in Betracht gezogen werden. 
Wenn eine Sanierungssatzung erlassen werden sollte, gilt 
diese bis sie aufgehoben wird oder die städtebauliche 
Maßnahme verwirklicht ist. Eine Mindestrechtfertigung 
muss gegeben sein. Der Verwendungszweck muss be-
kannt sein; in diesem Falle, dass das Grundstück der 
Umsetzung einer städtebaulichen Maßnahme dient. 
 

Aufgrund der Nachfrage verweist Rechtsanwalt Bohl auf 
den § 26 BauGB (Ausschluss des Vorkaufsrechts): Die 
Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn 
der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder 
an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt ist. 
Dies ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Es kann zum 
Verkehrswert veräußert werden. Hier gibt es einen neuen 
Rechtsstand, so Rechtsanwalt Bohl. 
 

Ein Gemeinderat fragte nach, ob der rot markierte Be-
reich auf dem Plan, der in der Sitzung gezeigt wurde, 
ausreichend ist oder ob dieser nochmals überarbeitet und 
erweitert wird? Rechtsanwalt Bohl erwiderte, dass die 
Satzung nicht über das gesamte Gemeindegebiet erteilt 
werden kann. Die Neubaugebiete und Kleingartenanlagen 
sind ausgeschlossen.  
Es muss ein Gebiet sein, bei dem nachvollziehbar ist, 
dass eine städtebauliche Maßnahme durchgeführt werden 
kann. Die Satzung benötigt ein definiertes Gebiet. 
 

Ein Gemeinderat schlug vor, dies nochmals zu überden-
ken, welches Gebiet geplant werden soll. Es wird ein 
Konzept benötigt, welches städtebaulich gefördert wird 
und im Zuge dessen das Gebiet festgelegt wird. 
 

Zwei Gemeinderäte sind der Meinung, dass das neue 
Gebiet „Obere Mühle“ mit einbezogen werden muss. 
 

Nach kurzer Diskussion ist sich das Gremium einig, dass 
das Gebiet um die Geisberghalle erweitert werden soll. 
Das Bauamt wird einen neuen Lageplan erstellen.  
 

Beschluss: Einleitung einer städtebaulichen Maßnahme 
(Entwicklungskonzept für Altort)  

Der Gemeinderat der Gemeinde Greußenheim beschließt, 
für den im Lageplan durch Rotumrandung gekennzeich-
neten Bereich einschließlich der Erweiterung der Grund-
stücke 18311, 18327, 18328, 18213/2 um die Geisberg-
halle/Weinbergstraße die Einleitung einer städtebaulichen 
Maßnahme. Hierzu ist im ersten Schritt ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept zu erarbeiten.  
Die Verwaltung wird ermächtigt, Angebote geeigneter 
Planungsbüros für die Erarbeitung eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes einzuholen. 
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
 

2. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
den Erlass einer Vorkaufssatzung 
Sachverhalt: Die Gemeinde Greußenheim hat die Einlei-
tung einer städtebaulichen Maßnahme zur Erhaltung und 
der Weiterentwicklung des Altortes beschlossen. Danach 
soll im ersten Schritt ein städtebauliches Entwicklungs-
konzept erarbeitet werden.  
Um einer Nutzung und baulichen Entwicklung entgegen-
zuwirken, die den künftigen Zielen des zu erarbeitenden 
Entwicklungskonzeptes zuwiderlaufen können, bedarf es 
zur Unterstützung auch der Einführung eines Vorkaufs-
rechts. Dies ist durch Erlass einer Vorkaufssatzung auf 
Grundlage des § 25 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB zu begründen.  
Im Verkaufsfall steht den Käufern nach § 27 BauGB ggf. 
ein Abwendungsrecht zu. Dies eröffnet auch die Mög-
lichkeit der Herbeiführung einer einvernehmlichen Fest-
legung künftiger Bebauung und Nutzung, so dass nicht 
zwingend in jedem denkbaren Fall das Vorkaufsrecht 
auch ausgeübt werden muss.  
 

Die Gemeinde Greußenheim erlässt aufgrund § 25 Absatz 
1 Ziff. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgen-
de Satzung:  
 

Vorkaufssatzung 
§ 1 Städtebauliche Maßnahme 

(1) Die Gemeinde Greußenheim hat am 15.07.2021 die 
Einleitung einer städtebaulichen Maßnahme für den 
Altort beschlossen. Hierzu soll im ersten Schritt ein städ-
tebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet werden, 
welches nach Möglichkeit den Erhalt der vorhandenen 
Bausubstanz, die Fortentwicklung des Altortes zu einem 
attraktiven Wohn- und Aufenthaltsbereich und die Stär-
kung der noch vorhandenen Nahversorgung im Bereich 
Dienstleistung und Handel, aber auch Handwerk verfolgt.  
(2) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung erlässt die Gemeinde Greußenheim für das 
Maßnahmengebiet eine Vorkaufssatzung.  
 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
(1) Der räumliche Geltungsbereich der Vorkaufssatzung 
ergibt sich aus dem Lageplan vom 15.07.2021, im Maß-
stab 1:2000. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung.  
(2) Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Grundstü-
cke: Fl.Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2, 11, 13, 13/2, 14, 14/1, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31/1, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 42, 43, 44, 45, 
47, 48/2, 49, 50, 50/2, 50/3, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 
106, 106/1, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 
119, 119/1,120, 121, 122, 123, 125, 125/1, 129, 131, 
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132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 159/2, 160, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179/1, 180, 181, 182, 
216, 217, 217/1, 240, 243, 245, 246, 251, 251/1, 254, 
269, 274, 277, 280, 281, 282, 284, 284/1, 285, 298, 308, 
314, 316, 318, 320, 386, 387, 388, 389, 390, 391/1, 395, 
395/1, 397, 1309, 1316, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 
2190, 2190/1, 2208, 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 
2215, 2216, 2222, 5646, 5651, 5655, 5656, 5657, 5658, 
5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5671, 5672, 
5673, 5674, 5677, 5677/3, 5680, 5682, 5686, 5688, 
5689, 5692, 5693, 5696, 5697, 5698, 5701, 5702, 5708, 
5710, 5711, 5712, 5713, 5716, 5721, 5724, 5727, 5730, 
5732, 5738, 5753, 5754/2, 5757, 5757/3, 5762, 5763, 
5764, 5765, 5767, 5770, 5775, 5776, 5778, 5779, 5790, 
5791, 5794, 5795, 5797, 5799, 5975, 18189, 18196, 
18197, 18199, 18213, 18213/2, 18213/3, 18231, 18232, 
18234, 18242, 18250, 18252, 18252/2, 18260, 18261, 
18264, 18268, 18272, 18274, 18276, 18281, 18282, 
18291, 18295, 18295/1, 18311, 18327, 18328, 19150, 
19160, 19162, 19163, 19164, 19181, 19186, 19186/2. 
 

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufssat-
zung steht der Gemeinde Greußenheim nach § 25 Absatz 
1 Ziff. 2 BauGB ein Vorkaufsrecht an unbebauten und 
bebauten Grundstücken zu. 
(2) Der Verkäufer eines Grundstücks hat der Gemeinde 
den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen. Die 
Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des 
Käufers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträ-
gen den Käufer als Eigentümer in das Grundbuch nur 
eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das Nicht-
bestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. 
(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften des BauGB. 
 

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
(2) Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt außer Kraft, wenn 
die städtebauliche Maßnahme wirksam wird. Das ist der 
Fall, soweit auf Grundlage des zu erarbeitenden städte-
baulichen Entwicklungskonzeptes Bebauungspläne in 
Kraft treten oder der Gemeinderat der Gemeinde 
Greußenheim die Verwirklichung der beabsichtigten 
städtebaulichen Maßnahmen und Ziele durch Beschluss 
feststellt. Ebenso tritt die Vorkaufsrechtssatzung außer 
Kraft, wenn der Gemeinderat der Gemeinde Greußen-
heim verbindlich erklärt, die städtebauliche Maßnahme 
im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung nicht 
weiter zu verfolgen. 
 

Greußenheim, 16.07.2021 
 

Karin Kuhn 
Erste Bürgermeisterin 
 

Beschluss: Die Gemeinde Greußenheim erlässt aufgrund 
§ 25 Absatz 1 Ziff. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) folgende Satzung:  
Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 4 Enthal-
tungen 
 

3. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
die Höhe der Entschädigung der Wahlhelfer zur 
Bundestagswahl am 26.09.2021 
Von der Verwaltung wird eine Höhe von 50 € je Wahl-
helfer vorgeschlagen. Das entspricht der Höhe, welche 
von vielen umliegenden Gemeinden gezahlt wird. Teil-
weise werden schon bis zu 70 € gezahlt. 
Beschluss: Der Gemeinderat legt die Entschädigung für 
die Wahlhelfer sowie die Mitarbeiter, welche im Rathaus 
Dienst tun müssen auf 50 € fest. 
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthal-
tungen (da selbst Wahlhelfer) 
 

4. Information, Beratung und Beschlussfassung zur 
Bezuschussung von Tablets, für das Gemeinderats-
gremium, im Zuge der Einführung eines Ratsinforma-
tionssystems 
Der Gemeinderat Hettstadt hatte in seiner Sitzung vom 
30.06.2021 zwei Varianten beraten: Entweder ein Ein-
malzuschuss oder ein erhöhtes Sitzungsgeld. Der Be-
schluss fiel auf einen Einmalzuschuss von 300 €, wobei 
bei einem Ausscheiden innerhalb von 3 Jahren 100 € 
zurückzuzahlen sind. 
Das Tablet wird grundsätzlich vom Gemeinderatsmit-
glied selbst beschafft und ist sein Eigentum. Die Verwal-
tung kann ggf. bei der Beschaffung unterstützen. 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth fügte hinzu, dass 
die Verwaltung keine administrativen Tätigkeiten über-
nehmen würde.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung 
der Tablets für den Gemeinderat Greußenheim durch die 
Verwaltung. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

5. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge 
5.1 Bauantrag zur Nutzungsänderung vom vorhande-
nen Nebengebäude zum Wohngebäude auf der Fl. Nr. 
18328 
Sachverhalt: Am 25.06.2021 ist ein Bauantrag zum Um-
bau eines Nebengebäudes zum Wohngebäude in der 
Verwaltung eingegangen. Das Bauvorhaben befindet sich 
auf der Fl. Nr. 18328 der Gemarkung Greußenheim ohne 
einen geltenden Bebauungsplan. Somit wird das Bauvor-
haben nach § 34 BauGB behandelt. 
 

Prüfung: Das Gebäude wurde 1962 als Nebengebäude 
mit Auflagen genehmigt. Die Auflage betraf den Dach-
überstand zum Nachbargrundstück, dieser sollte konform 
mit dem Nachbarschaftsrecht ausgeführt werden.  
Es liegt kein Bebauungsplan vor, somit ist das Bauvorha-
ben nach Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) zu 
behandeln. 
 

Die bestehende Halle soll in ein Wohnhaus umgebaut 
werden. Die Grundflächen und die Höhe werden beibe-
halten. Außerdem soll die Fassade eine Außendämmung 
erhalten, da das Gebäude an der Grenze errichtet wurde, 
ragt die Dämmung in die Fl. Nr. 18311 (Eigentümer 
Gemeinde Greußenheim). Das Bayerische Oberste Lan-
desgericht hat mit dem Urteil vom 01.10.2019 entschie-
den, dass der Nachbar eine Überbauung durch Außen-
dämmung nicht dulden muss, wenn Innendämmung mit 
vertretbarem Aufwand möglich ist.  
 

Beim jetzigen Vorhaben spricht nichts dagegen, die 
Überbauung zu dulden, da es sich um eine Energieein-
sparmaßnahme handelt und es ein geringer Eingriff in die 
Zufahrt darstellt. Außerdem hat der Bauherr die anfallen-
de benötigte Abstandsfläche der Geisberghalle auf sei-
nem Grundstück übernommen und 6 m² zur Verbreite-
rung der Einfahrt der Gemeinde überlassen (die Beur-
kundung hat bereits am 12.07.2021 stattgefunden). 
 

Das neue Gebäude hält und fügt sich in nähere Eigenart 
der Umgebung ein. 
 

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Umbau 
eines Nebengebäudes zum Wohngebäude auf der Fl. Nr. 
18328 wird erteilt. Der Bauantrag wird an die Untere 
Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

5.2 Bauantrag zum Neubau eines Wochenendhauses 
mit Unterkellerung auf der Fl. Nr. 18485 
Sachverhalt: Es wurde ein Bauantrag für die Fl. Nr. 
18485 am 06.09.2016 gestellt. Da Unterlagen gefehlt 
haben wurde der Bauantrag am 15.09.2016 mit den Un-
terlagen nachgereicht. In der Gemeinderatssitzung vom 
17.11.2016 wurde der Antrag behandelt und das ge-
meindliche Einvernehmen nicht erteilt. Dies wurde be-
gründet, dass keine weitere Zulassung von Erweiterun-
gen/Vergrößerungen der Gebäude und Flächen über die 
im Bebauungsplan festgesetzte Fläche hinaus gewünscht 
ist. Die Entscheidung beruft auf der Tatsache, dass bis 
zum Jahr 2008 im "Wochenendgebiet Geisberg" unkon-
trollierte Bautätigkeiten von den Eigentümern vorge-
nommen wurden. Das LRA Würzburg wurde vonseiten 
der VGem. Hettstadt mit der Überprüfung der Gebäude 
beauftragt. Hierbei wurde daraufhin aufgefordert den 
tatsächlichen vorhandenen Bestand in einem Bauantrag 
einzureichen. Im Gemeinderat wurde den bis dahin vor-
handenen Gebäuden (Schwarzbauten) zugestimmt und 
beschlossen es letztmalig dabei zu belassen und keine 
Erweiterungsbauten mehr zu genehmigen. 
 

Anschließend wurde die Gemeinde mit einem Schreiben 
vom 19.01.2017 des LRA Wü informiert, dass in dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans "Wochenendgebiet 
Geisberg" bereits bei gleichgestellten Befreiungen das 
gemeindliche Einvernehmen nicht versagt werden dürfe. 
In der Folge müsste das Ersetzen des gemeindlichen 
Einvernehmens vorliegend geprüft werden. Es wurde 
demnach gebeten unter Kenntnis der Rechtsauffassung 
des LRA nochmals über den Bauantrag zu entscheiden 
und ggf. das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  
 

Im Schreiben vom 24.02.2017 hat das LRA Wü festge-
stellt, dass das gemeindliche Einvernehmen als erteilt 
gilt. Dies mit dem Hintergrund, dass die vollständigen 
Antragsunterlagen der Gemeinde Greußenheim am 
15.09.2016 vorgelegt wurden und eine Beschlussfassung 
erst am 17.11.2016 erfolgte.  
Das Einvernehmen gilt als erteilt § 36 Abs. 2 S. 2 
BauGB, wenn nicht binnen zwei Monaten nach Eingang 
des Ersuchens bei der Gemeinde das Einvernehmen ent-
sprechend verweigert wurde. 
 

Am 08.09.2017 wurde eine Tektur zu der genehmigten 
Planung vom 15.09.2017 beim Landratsamt eingereicht. 
Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 

16.11.2017 dies behandelt und nach Anraten des LRA 
Wü das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Geneh-
migung erfolgte am 04.02.2019. 
 

In der genehmigten Tektur vom 04.02.2019 ist der Keller 
mit 62,99 m² dargestellt. Die Fläche des Gebäudes im 
Erdgeschoss beträgt 44,69 m². 
 

Im Rahmen einer anlassbezogenen Baukontrolle wurde 
am 14.07.2020 festgestellt, dass die Erstellung des Kel-
lergeschosses des Wochenendhauses planabweichend zur 
erteilten Baugenehmigung (Kellergrundfläche 111,78 m²) 
ausgeführt und die Baustelle sofort eingestellt wurde. 
 

Am 21.07.2020 wurde die neue Tektur bei der Bürger-
meisterin persönlich abgegeben. Der Gemeinderat beriet 
am 06.08.2020 über den Antrag und hat das gemeindliche 
Einvernehmen nicht erteilt. 
Die Bauherrin hat sich mit einem Schreiben vom 
02.05.2021 an das LRA Wü gewandt. In diesem wird das 
weitere Vorgehen dargestellt. Die ausführende Baufirma 
und der Statiker haben auf Grund der verwendeten Mate-
rialien und Konstruktionen die Entfernung der Wand 
sowie der Decke des bereits betonierten Kellerteils abge-
lehnt, da durch einen solchen Eingriff die Wasserdichtig-
keit und Statik nicht sichergestellt werden kann, sowie 
die Substanz des genehmigungsfähigen Kellerteils be-
schädigt wird. 
 

Nach Aussage von der Bauherrin würde mit einer massi-
ven Abmauerung, Verschluss der Fenster und die Verfül-
lung des Kellers auf Erdoberflächenniveau des nicht 
genehmigungsfähigen Gebäudeteils ein genehmigungsfä-
higer Keller entstehen. 
 

Das LRA Wü hat mit einem Schreiben vom 21.05.2021 
der Bauherrin in Aussicht gestellt, dass die im Schreiben 
erwähnten Vorschläge beim LRA Wü für eine Zustim-
mung ausreichen würden. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die genannte Aussage unter dem Vorbehalt der Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens durch die 
Gemeinde steht. Liegt das gemeindliche Einvernehmen 
nicht vor, wäre anhand der rechtlichen Begründung der 
Gemeinde eine erneuerte rechtliche Einschätzung not-
wendig. Die Änderungen müssen in einem neuen Plan 
deutlich ersichtlich werden. 
 

In der neu eingereichten Planung vom 09.06.2021 entfällt 
der Hobbyraum. Dies wird zeichnerisch im Grundriss 
durch das Zumauern der Fensteröffnungen und einem 
Schriftzug dargestellt. In den Schnitt oder Ansichtszeich-
nungen ist dies nicht eindeutig dargestellt.  Die geforderte 
Auffüllung des nicht genehmigungsfähigen Kellers wird 
nicht erläutert. 
 

Die aktuelle Fläche des Kellers beträgt 72,81 m² (9,82 
qm mehr als genehmigt) und die Baukörperfläche des 
Erdgeschosses beträgt 44,37 m² (0,32 m² kleiner als ge-
nehmigt) mit Überdachung 50,63 m² (Eingangsbereich ist 
überdacht). 
 

Explizite Anträge von der wieder überschreitenden 
Grundflächen wurden nicht gestellt. Dennoch ist ein 
solcher Befreiungsantrag anzunehmen. 
 

Stellungnahme: Die Gemeinde hat bereits eine erhebliche 
Grundflächenänderung am Kellergeschoss gebilligt, ob-
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132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 159/2, 160, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179/1, 180, 181, 182, 
216, 217, 217/1, 240, 243, 245, 246, 251, 251/1, 254, 
269, 274, 277, 280, 281, 282, 284, 284/1, 285, 298, 308, 
314, 316, 318, 320, 386, 387, 388, 389, 390, 391/1, 395, 
395/1, 397, 1309, 1316, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 
2190, 2190/1, 2208, 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 
2215, 2216, 2222, 5646, 5651, 5655, 5656, 5657, 5658, 
5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5671, 5672, 
5673, 5674, 5677, 5677/3, 5680, 5682, 5686, 5688, 
5689, 5692, 5693, 5696, 5697, 5698, 5701, 5702, 5708, 
5710, 5711, 5712, 5713, 5716, 5721, 5724, 5727, 5730, 
5732, 5738, 5753, 5754/2, 5757, 5757/3, 5762, 5763, 
5764, 5765, 5767, 5770, 5775, 5776, 5778, 5779, 5790, 
5791, 5794, 5795, 5797, 5799, 5975, 18189, 18196, 
18197, 18199, 18213, 18213/2, 18213/3, 18231, 18232, 
18234, 18242, 18250, 18252, 18252/2, 18260, 18261, 
18264, 18268, 18272, 18274, 18276, 18281, 18282, 
18291, 18295, 18295/1, 18311, 18327, 18328, 19150, 
19160, 19162, 19163, 19164, 19181, 19186, 19186/2. 
 

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufssat-
zung steht der Gemeinde Greußenheim nach § 25 Absatz 
1 Ziff. 2 BauGB ein Vorkaufsrecht an unbebauten und 
bebauten Grundstücken zu. 
(2) Der Verkäufer eines Grundstücks hat der Gemeinde 
den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen. Die 
Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des 
Käufers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträ-
gen den Käufer als Eigentümer in das Grundbuch nur 
eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das Nicht-
bestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. 
(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften des BauGB. 
 

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
(2) Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt außer Kraft, wenn 
die städtebauliche Maßnahme wirksam wird. Das ist der 
Fall, soweit auf Grundlage des zu erarbeitenden städte-
baulichen Entwicklungskonzeptes Bebauungspläne in 
Kraft treten oder der Gemeinderat der Gemeinde 
Greußenheim die Verwirklichung der beabsichtigten 
städtebaulichen Maßnahmen und Ziele durch Beschluss 
feststellt. Ebenso tritt die Vorkaufsrechtssatzung außer 
Kraft, wenn der Gemeinderat der Gemeinde Greußen-
heim verbindlich erklärt, die städtebauliche Maßnahme 
im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung nicht 
weiter zu verfolgen. 
 

Greußenheim, 16.07.2021 
 

Karin Kuhn 
Erste Bürgermeisterin 
 

Beschluss: Die Gemeinde Greußenheim erlässt aufgrund 
§ 25 Absatz 1 Ziff. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) folgende Satzung:  
Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 4 Enthal-
tungen 
 

3. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
die Höhe der Entschädigung der Wahlhelfer zur 
Bundestagswahl am 26.09.2021 
Von der Verwaltung wird eine Höhe von 50 € je Wahl-
helfer vorgeschlagen. Das entspricht der Höhe, welche 
von vielen umliegenden Gemeinden gezahlt wird. Teil-
weise werden schon bis zu 70 € gezahlt. 
Beschluss: Der Gemeinderat legt die Entschädigung für 
die Wahlhelfer sowie die Mitarbeiter, welche im Rathaus 
Dienst tun müssen auf 50 € fest. 
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthal-
tungen (da selbst Wahlhelfer) 
 

4. Information, Beratung und Beschlussfassung zur 
Bezuschussung von Tablets, für das Gemeinderats-
gremium, im Zuge der Einführung eines Ratsinforma-
tionssystems 
Der Gemeinderat Hettstadt hatte in seiner Sitzung vom 
30.06.2021 zwei Varianten beraten: Entweder ein Ein-
malzuschuss oder ein erhöhtes Sitzungsgeld. Der Be-
schluss fiel auf einen Einmalzuschuss von 300 €, wobei 
bei einem Ausscheiden innerhalb von 3 Jahren 100 € 
zurückzuzahlen sind. 
Das Tablet wird grundsätzlich vom Gemeinderatsmit-
glied selbst beschafft und ist sein Eigentum. Die Verwal-
tung kann ggf. bei der Beschaffung unterstützen. 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth fügte hinzu, dass 
die Verwaltung keine administrativen Tätigkeiten über-
nehmen würde.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung 
der Tablets für den Gemeinderat Greußenheim durch die 
Verwaltung. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

5. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge 
5.1 Bauantrag zur Nutzungsänderung vom vorhande-
nen Nebengebäude zum Wohngebäude auf der Fl. Nr. 
18328 
Sachverhalt: Am 25.06.2021 ist ein Bauantrag zum Um-
bau eines Nebengebäudes zum Wohngebäude in der 
Verwaltung eingegangen. Das Bauvorhaben befindet sich 
auf der Fl. Nr. 18328 der Gemarkung Greußenheim ohne 
einen geltenden Bebauungsplan. Somit wird das Bauvor-
haben nach § 34 BauGB behandelt. 
 

Prüfung: Das Gebäude wurde 1962 als Nebengebäude 
mit Auflagen genehmigt. Die Auflage betraf den Dach-
überstand zum Nachbargrundstück, dieser sollte konform 
mit dem Nachbarschaftsrecht ausgeführt werden.  
Es liegt kein Bebauungsplan vor, somit ist das Bauvorha-
ben nach Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) zu 
behandeln. 
 

Die bestehende Halle soll in ein Wohnhaus umgebaut 
werden. Die Grundflächen und die Höhe werden beibe-
halten. Außerdem soll die Fassade eine Außendämmung 
erhalten, da das Gebäude an der Grenze errichtet wurde, 
ragt die Dämmung in die Fl. Nr. 18311 (Eigentümer 
Gemeinde Greußenheim). Das Bayerische Oberste Lan-
desgericht hat mit dem Urteil vom 01.10.2019 entschie-
den, dass der Nachbar eine Überbauung durch Außen-
dämmung nicht dulden muss, wenn Innendämmung mit 
vertretbarem Aufwand möglich ist.  
 

Beim jetzigen Vorhaben spricht nichts dagegen, die 
Überbauung zu dulden, da es sich um eine Energieein-
sparmaßnahme handelt und es ein geringer Eingriff in die 
Zufahrt darstellt. Außerdem hat der Bauherr die anfallen-
de benötigte Abstandsfläche der Geisberghalle auf sei-
nem Grundstück übernommen und 6 m² zur Verbreite-
rung der Einfahrt der Gemeinde überlassen (die Beur-
kundung hat bereits am 12.07.2021 stattgefunden). 
 

Das neue Gebäude hält und fügt sich in nähere Eigenart 
der Umgebung ein. 
 

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Umbau 
eines Nebengebäudes zum Wohngebäude auf der Fl. Nr. 
18328 wird erteilt. Der Bauantrag wird an die Untere 
Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

5.2 Bauantrag zum Neubau eines Wochenendhauses 
mit Unterkellerung auf der Fl. Nr. 18485 
Sachverhalt: Es wurde ein Bauantrag für die Fl. Nr. 
18485 am 06.09.2016 gestellt. Da Unterlagen gefehlt 
haben wurde der Bauantrag am 15.09.2016 mit den Un-
terlagen nachgereicht. In der Gemeinderatssitzung vom 
17.11.2016 wurde der Antrag behandelt und das ge-
meindliche Einvernehmen nicht erteilt. Dies wurde be-
gründet, dass keine weitere Zulassung von Erweiterun-
gen/Vergrößerungen der Gebäude und Flächen über die 
im Bebauungsplan festgesetzte Fläche hinaus gewünscht 
ist. Die Entscheidung beruft auf der Tatsache, dass bis 
zum Jahr 2008 im "Wochenendgebiet Geisberg" unkon-
trollierte Bautätigkeiten von den Eigentümern vorge-
nommen wurden. Das LRA Würzburg wurde vonseiten 
der VGem. Hettstadt mit der Überprüfung der Gebäude 
beauftragt. Hierbei wurde daraufhin aufgefordert den 
tatsächlichen vorhandenen Bestand in einem Bauantrag 
einzureichen. Im Gemeinderat wurde den bis dahin vor-
handenen Gebäuden (Schwarzbauten) zugestimmt und 
beschlossen es letztmalig dabei zu belassen und keine 
Erweiterungsbauten mehr zu genehmigen. 
 

Anschließend wurde die Gemeinde mit einem Schreiben 
vom 19.01.2017 des LRA Wü informiert, dass in dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans "Wochenendgebiet 
Geisberg" bereits bei gleichgestellten Befreiungen das 
gemeindliche Einvernehmen nicht versagt werden dürfe. 
In der Folge müsste das Ersetzen des gemeindlichen 
Einvernehmens vorliegend geprüft werden. Es wurde 
demnach gebeten unter Kenntnis der Rechtsauffassung 
des LRA nochmals über den Bauantrag zu entscheiden 
und ggf. das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  
 

Im Schreiben vom 24.02.2017 hat das LRA Wü festge-
stellt, dass das gemeindliche Einvernehmen als erteilt 
gilt. Dies mit dem Hintergrund, dass die vollständigen 
Antragsunterlagen der Gemeinde Greußenheim am 
15.09.2016 vorgelegt wurden und eine Beschlussfassung 
erst am 17.11.2016 erfolgte.  
Das Einvernehmen gilt als erteilt § 36 Abs. 2 S. 2 
BauGB, wenn nicht binnen zwei Monaten nach Eingang 
des Ersuchens bei der Gemeinde das Einvernehmen ent-
sprechend verweigert wurde. 
 

Am 08.09.2017 wurde eine Tektur zu der genehmigten 
Planung vom 15.09.2017 beim Landratsamt eingereicht. 
Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 

16.11.2017 dies behandelt und nach Anraten des LRA 
Wü das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Geneh-
migung erfolgte am 04.02.2019. 
 

In der genehmigten Tektur vom 04.02.2019 ist der Keller 
mit 62,99 m² dargestellt. Die Fläche des Gebäudes im 
Erdgeschoss beträgt 44,69 m². 
 

Im Rahmen einer anlassbezogenen Baukontrolle wurde 
am 14.07.2020 festgestellt, dass die Erstellung des Kel-
lergeschosses des Wochenendhauses planabweichend zur 
erteilten Baugenehmigung (Kellergrundfläche 111,78 m²) 
ausgeführt und die Baustelle sofort eingestellt wurde. 
 

Am 21.07.2020 wurde die neue Tektur bei der Bürger-
meisterin persönlich abgegeben. Der Gemeinderat beriet 
am 06.08.2020 über den Antrag und hat das gemeindliche 
Einvernehmen nicht erteilt. 
Die Bauherrin hat sich mit einem Schreiben vom 
02.05.2021 an das LRA Wü gewandt. In diesem wird das 
weitere Vorgehen dargestellt. Die ausführende Baufirma 
und der Statiker haben auf Grund der verwendeten Mate-
rialien und Konstruktionen die Entfernung der Wand 
sowie der Decke des bereits betonierten Kellerteils abge-
lehnt, da durch einen solchen Eingriff die Wasserdichtig-
keit und Statik nicht sichergestellt werden kann, sowie 
die Substanz des genehmigungsfähigen Kellerteils be-
schädigt wird. 
 

Nach Aussage von der Bauherrin würde mit einer massi-
ven Abmauerung, Verschluss der Fenster und die Verfül-
lung des Kellers auf Erdoberflächenniveau des nicht 
genehmigungsfähigen Gebäudeteils ein genehmigungsfä-
higer Keller entstehen. 
 

Das LRA Wü hat mit einem Schreiben vom 21.05.2021 
der Bauherrin in Aussicht gestellt, dass die im Schreiben 
erwähnten Vorschläge beim LRA Wü für eine Zustim-
mung ausreichen würden. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die genannte Aussage unter dem Vorbehalt der Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens durch die 
Gemeinde steht. Liegt das gemeindliche Einvernehmen 
nicht vor, wäre anhand der rechtlichen Begründung der 
Gemeinde eine erneuerte rechtliche Einschätzung not-
wendig. Die Änderungen müssen in einem neuen Plan 
deutlich ersichtlich werden. 
 

In der neu eingereichten Planung vom 09.06.2021 entfällt 
der Hobbyraum. Dies wird zeichnerisch im Grundriss 
durch das Zumauern der Fensteröffnungen und einem 
Schriftzug dargestellt. In den Schnitt oder Ansichtszeich-
nungen ist dies nicht eindeutig dargestellt.  Die geforderte 
Auffüllung des nicht genehmigungsfähigen Kellers wird 
nicht erläutert. 
 

Die aktuelle Fläche des Kellers beträgt 72,81 m² (9,82 
qm mehr als genehmigt) und die Baukörperfläche des 
Erdgeschosses beträgt 44,37 m² (0,32 m² kleiner als ge-
nehmigt) mit Überdachung 50,63 m² (Eingangsbereich ist 
überdacht). 
 

Explizite Anträge von der wieder überschreitenden 
Grundflächen wurden nicht gestellt. Dennoch ist ein 
solcher Befreiungsantrag anzunehmen. 
 

Stellungnahme: Die Gemeinde hat bereits eine erhebliche 
Grundflächenänderung am Kellergeschoss gebilligt, ob-
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wohl dies gegen den Sinn des Beschlusses geschah, der 
im Jahr 2008 getroffen wurde. 
Somit ist keine weitere Vergrößerung der Fläche zu ak-
zeptieren und das Bauwerk nach dem genehmigten Plan 
herzustellen. 
 

Ein Gemeinderat fragte nach, welche Sanktionen durch-
geführt wurden, aufgrund der Beschädigungen der be-
nutzten Wege beim Bau, diese waren ordnungsgemäß 
geschottert gewesen, bzw. der letzte Teil vor dem Grund-
stück war ein Waldweg. Er möchte wissen, ob sich die 
Bauherren zur Wiederherstellung der Wege geäußert 
haben? 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth erwidert, dass die 
Bauherren darauf hingewiesen wurden, dass der Wald-
weg wieder im vorherigen Zustand hergestellt werden 
muss.  
Die Verwaltung wird aufgefordert, die Wiederherstellung 
des Waldweges zu überwachen. 
 

In der Diskussion stellt sich die Frage, wie die Verfüllung 
des Kellers erfolgen wird. Dies kann mit Beton erfolgen, 
eine andere Überwachung wäre nicht möglich.  
 

Das Gremium ist sich einig, dass hier eine Gleichbehand-
lung für alle Bauherren gilt und in früheren Zeiten auch 
Bauten zurückgebaut werden mussten. 
 

Beschluss 1: Das gemeindliche Einvernehmen zur teil-
weisen Stilllegung des Kellerabteils "Hobbyraum" mit 
der neuen Grundfläche von 72,81 m² wird erteilt. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
Beschluss 2: Das gemeindliche Einvernehmen zur Grund-
flächenänderung auf 44,37 m² (Gebäude) und 50,63 m² 
(überdachte Fläche) im Erdgeschoss wird erteilt. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
 

Das Gremium weist auf den Beschluss vom 04.02.2019 
hin (genehmigte Tektur). 
 

6. Gartenwasserzähler 
In den Sitzungen vom 20.05.2021 und 24.06.2021 wurde 
angeregt, der Umgang mit Gartenwasser über Gartenwas-
serzähler zu überprüfen. Dies soll als Tagesordnungs-
punkt auf die nächste Sitzung. Gemeinderat Jürgen Kuhn 
möchte wissen, warum dies nicht auf der heutigen Sit-
zung ist. 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth erwiderte, dass 
die aktuelle Satzung aus dem Jahr 1991 ist. Es muss die 
komplette Satzung überarbeitet werden. Dies wird Herr 
Aufmuth vorbereiten. 
 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 05.08.2021: 
 

1. Ehrung für besondere Verdienste in der kommuna-
len Selbstverwaltung  
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Walter Hetzer, 
welcher dem Gemeinderat bis 2020 18 Jahre lang ange-
hörte und überreicht ihm für sein langjähriges ehrenamt-
liches Engagement in der kommunalen Selbstverwaltung 
eine Dankurkunde auch im Namen des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
und des Landratsamtes Würzburg.  
Sie verlas ein Schreiben des Landrats Thomas Eberth als 
sichtbares Zeichen der Anerkennung. Herr Eberth kann 
auf Grund der aktuellen Pandemielage nicht persönlich 

teilnehmen, weshalb die Ehrung auf die Gemeinde über-
tragen wurde. 
 

Frau Kuhn betonte, wie viele Maßnahmen während der 
Amtszeit von Herrn Hetzer im Gemeinderat verwirklicht 
wurden und wie sie zur Bereicherung der Ortschaft bei-
trugen. So wurden beispielsweise die Radwege in Rich-
tung Uettingen und Hettstadt ausgeweitet, Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen  
installiert, der Kindergarten erweitert und die Geisberg-
halle saniert sowie ein Haus der Begegnung geplant. Dies 
seien nur einige Beispiele, zu denen Herr Hetzer einen 
Beitrag leistete.  
 

Darüber hinaus war Herr Hetzer Mitglied in zahlreichen 
gemeindlichen Ausschüssen und im Zweckverband Ab-
wasserbeseitigung Ahlbachgruppe. Für sein Engagement 
wird ihm im Namen des Staatsministers Joachim Herr-
mann, des Landrates Thomas Eberth und der Ersten Bür-
germeisterin von Greußenheim Karin Kuhn gedankt.  
 

2. Information, Beratung und Beschlussfassung zum 
Bebauungsplan „Obere Mühle“ mit 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans, Abwägung der Stellungnah-
men aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Träger öffentlicher Belange  
Bürgermeisterin Karin Kuhn begrüßte Herrn Schneider, 
ARZ Ingenieure, und übergab ihm zur Thematik das 
Wort. Herr Schneider teilte mit, dass im Rahmen der 
öffentlichen Beteiligung zur 7. Änderung des Flächennut-
zungsplans und des Bebauungsplans Stellungnahmen von 
Trägern öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft 
eingeholt wurden.  
Die Stellungnahmen wurden jeweils veranschaulicht und 
durch Herrn Schneider vorgetragen. Auftretende Fragen 
aus dem Gremium werden jeweils vor Beschlussfassung 
beantwortet. Das Gremium nimmt die Ausführungen zur 
Kenntnis und beschließt die Stellungnahmen wie vorge-
stellt bzw. nimmt Umformulierungen vor.  
 

Die erste Bürgermeisterin bedankte sich für die Ausfüh-
rungen und teilte abschließend mit, dass der Auslegungs- 
und Billigungsbeschluss voraussichtlich im September 
oder Oktober gefasst wird 
 

3. Informationen zur Wasserqualität 
Herr Hild erklärte, dass künftig montags und mittwochs 
an 7 Stellen Wasserproben in Greußenheim entnommen 
werden. Vor kurzem habe man im Brunnen einen Keim 
entdeckt, wofür jedoch kein Abkochgebot erlassen wer-
de.  
Da es in der Vergangenheit jedoch mehrmals zu Wasser-
verunreinigungen gekommen ist, müsse man sich nach 
Einschätzung des Gesundheitsamtes Gedanken um UV-
Filteranlagen machen. Dies hänge davon ab, ob sich der 
Brunnen als Keimquelle erweist. Bis Ende August wer-
den noch Chlorungen durchgeführt, so der Maßnahmen-
plan.  
Die Bürgermeisterin wird Rücksprache mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Gesundheitsamt halten.  
 

4. Information, Beratung und Beschlussfassung zu 
mobilen Lüftungsgeräten im Kinderhaus 
Der Bayerische Freistaat bietet ein Förderprogramm an in 
dem bis zu 80 % Zuschuss bei Anschaffung von mobilen 

Lüftungsgeräten in Schulen und Kindergärten angeschafft 
werden, so die Erste Bürgermeisterin.  
Die Angebote von privaten Unternehmen seien sehr groß 
und bewegen sich zwischen 2.500 € und 10.000 € pro 
Raum. Es sei derzeit nicht überschaubar, was hier an 
Folgekosten für die Wartung auf die Kommunen zu-
kommt.  
 

Derzeit wird eine regelmäßige Belüftung über das Öffnen 
der Fenster durchgeführt. Mobile Lüftungsgeräte seien 
nach Recherchen sehr laut und die Effektivität nicht 
nachgewiesen. Ob die Luft tatsächlich ausreichend gerei-
nigt wird, sei nicht klar. Außerdem müsse trotzdem gelüf-
tet werden, da der Luftaustausch nur innerhalb des Rau-
mes im Gerät erfolge (keine Verbindung mit Außenluft).  
Zudem bestehe trotzdem Maskenpflicht, wenn die Inzi-
denz wieder steigt. 
Frau Kuhn hat sich in diversen Schulen und auch in der 
Schulverbandssitzung zur Handhabung erkundigt. Die 
Begründung einer Nachbargemeinde als Schulstandort 
zum Nichteinsatz solcher Geräte lautet dahingehend, dass 
sie nicht zielführend und darüber hinaus nicht notwendig 
seien. Der Luftaustausch sei in der Tat eingeschränkt, da 
kein Austausch mit Außenluft erfolge.  
Es bestehe auch ein gewisses Unfallrisiko, gerade weil 
die Geräte mobil sind. Der Unterricht werde durch ein 
lautes Brummes maßgeblich gestört.  
 

Die Bürgermeisterin kann bestätigen, dass sich CO2-

Messgeräte und Stoßlüften bisher bewährt haben. In der 
Umgebung sei ihr lediglich eine Schule bekannt, welche 
derartige mobile Lüftungsgeräte beschafft hat.  
In der Erweiterung des Kindergartens sei zwar ein Be- 
und Entlüftungssystem vorgesehen, welches jedoch hin-
sichtlich des Virus nicht ausreiche. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, mobile Lüftungs-
geräte für das Kinderhaus zu beschaffen. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
 

5. Versetzen eines Verkehrsschildes 
Ein Ersuchen von einem Greußenheimer Bürger ist bei 
der Bürgermeisterin eingegangen. Im Schreiben wird 
darum gebeten, das Verkehrszeichen Nr. 240 (gemeinsa-
mer Geh- und Radweg) in der sogenannten Dreckgasse 
aus Richtung der Raiffeisenstraße ca. 8 m tiefer in die 
Dreckgasse zu versetzen. 
Begründet wird dies dadurch, dass für die Anwohner 
wieder weitere Dauerparkplätze zur Verfügung stehen 
würden. Es wurden Bilder angezeigt.  
Eine Prüfung hat ergeben, dass die Gasse offiziell ein 
Geh- und Radweg sei, führt Frau Kuhn aus. Die maxima-
le Breite (breiteste Stelle) der Fläche betrage ca. 5 m und 
sei somit maximal für zwei PKW geeignet. Bei zwei 
parkenden Autos würde dies bedeuten, dass der Geh- und 
Radweg in einen Parkplatz ende. Es würde auch kein 
vernünftiger Durchgang mehr zu dem Gehweg an der 
Raiffeisenstraße möglich sein. Außerdem sei im Verlauf 
der genannten Gasse die Trafostation der Überlandwerk 
Unterfranken AG. Somit würden parkende Autos die 
Durchfahrt für Versorgungsfahrzeuge behindern. Die 
Anfahrt von der Würzburger Straße sei bedingt möglich, 
da nach ca. 15 m eine Verengung auftrete. Der Standort 
des Schildes solle nicht verändert werden. 
 

6. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
die Bildung eines Arbeitskreises zur Überprüfung der 
Homepage 
Ein Gemeinderatsmitglied stellte am 23.06.2021 den 
Antrag, den Inhalt der Gemeinde Homepage durch einen 
kleinen Arbeitskreis (4-6 Personen) überprüfen zu lassen, 
welcher durch die Bürgermeisterin vollinhaltlich verlesen 
wird.  
Der Arbeitskreis soll sich mit dem Inhalt der neuen 
Homepage der Gemeinde Greußenheim befassen und ihn 
korrigieren bzw. aktualisieren. 
Der Bürgermeisterin zur Folge sei die Homepage eine 
laufende Angelegenheit der Bürgermeisterin und der 
Verwaltung. Viele fehlerhafte Inhalte ergaben sich erst 
nach Neuaufschaltung der Homepage, wobei einige be-
reits beseitigt wurden.  
 

Das Gremium einigte sich darauf, durch ein Gemeinde-
ratsmitglied eine Datei mit Änderungsvorschlägen erstel-
len zu lassen, auf welche alle Mitglieder Zugriff haben. 
Diese Datei soll das Grundgerüst des Internetauftritts 
widerspiegeln. Wer sich aus dem Gemeinderat heraus 
daran beteiligen möchte, kann eventuelle Fehler in die 
Datei einpflegen. Um diese Möglichkeit sinnvoll zu nut-
zen, sollte ein Zeitraum bestimmt werden, in dem keine 
neuen Inhalte auf die Homepage eingestellt werden.  
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss die Bildung eines 
Arbeitskreises zur Prüfung der Homepage. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

7. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
aufgelassene Gräber im Friedhof - im unteren Fried-
hofsbereich – zur Verbreiterung der Treppe  
Am 23.06.2021 beantragte ein Gemeinderatsmitglied 
aufgelassene Gräber im Friedhof direkt an der östlichen 
Mauer (im unteren Friedhofsbereich) nicht mehr zu ver-
geben. Die letzte Grabreihe neben der Mauer eigne sich 
für eine Verbreiterung der Treppe. Dies sei keine schnell 
zu erledigende Maßnahme, durch eine Beschlussfassung 
könne die Verwaltung jedoch reagieren.  
An der unten gelegenen Wasserausgabestation könnte 
kurzfristig der Gehweg (Kurve) verbreitert werden, was 
anhand von Bildern veranschaulicht wird.  
Sie bittet um einen Ortstermin und um die Überprüfung 
durch die Verwaltung, bei welchen Gräbern, direkt an der 
Treppe zur Friedhofsmauer, die Ruhezeit abgelaufen ist 
und welche Möglichkeiten es gibt, die Fläche in den 
Treppenbereich einfließen zu lassen. 
 

Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass in der letzten 
Grabreihe neben der östlichen Friedhofsmauer erst kürz-
lich zwei Beisetzungen stattfanden. In den kommenden 
20 Jahren sei deshalb keine Treppenverbreiterung mög-
lich. Da durch die starken Geburtsjahrgänge in den 
nächsten Jahrzehnten viele Beisetzungen zu erwarten 
seien, sollte man ihrer Meinung nach diese Grabreihe 
erhalten; andernfalls müsste der Friedhof außerhalb er-
weitert werden. 
Frau Kuhn zur Folge unterliegt die Bestattungskultur 
zwar immer wieder Veränderungen, das Friedhofswesen 
sei jedoch trotzdem eine stets zu erfüllende Pflichtaufga-
be der Gemeinde. Vor einigen Jahren ergab sich bereits 
die Situation, dass nur noch wenige Gräber zu vergaben 
waren.  
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wohl dies gegen den Sinn des Beschlusses geschah, der 
im Jahr 2008 getroffen wurde. 
Somit ist keine weitere Vergrößerung der Fläche zu ak-
zeptieren und das Bauwerk nach dem genehmigten Plan 
herzustellen. 
 

Ein Gemeinderat fragte nach, welche Sanktionen durch-
geführt wurden, aufgrund der Beschädigungen der be-
nutzten Wege beim Bau, diese waren ordnungsgemäß 
geschottert gewesen, bzw. der letzte Teil vor dem Grund-
stück war ein Waldweg. Er möchte wissen, ob sich die 
Bauherren zur Wiederherstellung der Wege geäußert 
haben? 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth erwidert, dass die 
Bauherren darauf hingewiesen wurden, dass der Wald-
weg wieder im vorherigen Zustand hergestellt werden 
muss.  
Die Verwaltung wird aufgefordert, die Wiederherstellung 
des Waldweges zu überwachen. 
 

In der Diskussion stellt sich die Frage, wie die Verfüllung 
des Kellers erfolgen wird. Dies kann mit Beton erfolgen, 
eine andere Überwachung wäre nicht möglich.  
 

Das Gremium ist sich einig, dass hier eine Gleichbehand-
lung für alle Bauherren gilt und in früheren Zeiten auch 
Bauten zurückgebaut werden mussten. 
 

Beschluss 1: Das gemeindliche Einvernehmen zur teil-
weisen Stilllegung des Kellerabteils "Hobbyraum" mit 
der neuen Grundfläche von 72,81 m² wird erteilt. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
Beschluss 2: Das gemeindliche Einvernehmen zur Grund-
flächenänderung auf 44,37 m² (Gebäude) und 50,63 m² 
(überdachte Fläche) im Erdgeschoss wird erteilt. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
 

Das Gremium weist auf den Beschluss vom 04.02.2019 
hin (genehmigte Tektur). 
 

6. Gartenwasserzähler 
In den Sitzungen vom 20.05.2021 und 24.06.2021 wurde 
angeregt, der Umgang mit Gartenwasser über Gartenwas-
serzähler zu überprüfen. Dies soll als Tagesordnungs-
punkt auf die nächste Sitzung. Gemeinderat Jürgen Kuhn 
möchte wissen, warum dies nicht auf der heutigen Sit-
zung ist. 
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth erwiderte, dass 
die aktuelle Satzung aus dem Jahr 1991 ist. Es muss die 
komplette Satzung überarbeitet werden. Dies wird Herr 
Aufmuth vorbereiten. 
 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 05.08.2021: 
 

1. Ehrung für besondere Verdienste in der kommuna-
len Selbstverwaltung  
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Walter Hetzer, 
welcher dem Gemeinderat bis 2020 18 Jahre lang ange-
hörte und überreicht ihm für sein langjähriges ehrenamt-
liches Engagement in der kommunalen Selbstverwaltung 
eine Dankurkunde auch im Namen des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
und des Landratsamtes Würzburg.  
Sie verlas ein Schreiben des Landrats Thomas Eberth als 
sichtbares Zeichen der Anerkennung. Herr Eberth kann 
auf Grund der aktuellen Pandemielage nicht persönlich 

teilnehmen, weshalb die Ehrung auf die Gemeinde über-
tragen wurde. 
 

Frau Kuhn betonte, wie viele Maßnahmen während der 
Amtszeit von Herrn Hetzer im Gemeinderat verwirklicht 
wurden und wie sie zur Bereicherung der Ortschaft bei-
trugen. So wurden beispielsweise die Radwege in Rich-
tung Uettingen und Hettstadt ausgeweitet, Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen  
installiert, der Kindergarten erweitert und die Geisberg-
halle saniert sowie ein Haus der Begegnung geplant. Dies 
seien nur einige Beispiele, zu denen Herr Hetzer einen 
Beitrag leistete.  
 

Darüber hinaus war Herr Hetzer Mitglied in zahlreichen 
gemeindlichen Ausschüssen und im Zweckverband Ab-
wasserbeseitigung Ahlbachgruppe. Für sein Engagement 
wird ihm im Namen des Staatsministers Joachim Herr-
mann, des Landrates Thomas Eberth und der Ersten Bür-
germeisterin von Greußenheim Karin Kuhn gedankt.  
 

2. Information, Beratung und Beschlussfassung zum 
Bebauungsplan „Obere Mühle“ mit 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans, Abwägung der Stellungnah-
men aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Träger öffentlicher Belange  
Bürgermeisterin Karin Kuhn begrüßte Herrn Schneider, 
ARZ Ingenieure, und übergab ihm zur Thematik das 
Wort. Herr Schneider teilte mit, dass im Rahmen der 
öffentlichen Beteiligung zur 7. Änderung des Flächennut-
zungsplans und des Bebauungsplans Stellungnahmen von 
Trägern öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft 
eingeholt wurden.  
Die Stellungnahmen wurden jeweils veranschaulicht und 
durch Herrn Schneider vorgetragen. Auftretende Fragen 
aus dem Gremium werden jeweils vor Beschlussfassung 
beantwortet. Das Gremium nimmt die Ausführungen zur 
Kenntnis und beschließt die Stellungnahmen wie vorge-
stellt bzw. nimmt Umformulierungen vor.  
 

Die erste Bürgermeisterin bedankte sich für die Ausfüh-
rungen und teilte abschließend mit, dass der Auslegungs- 
und Billigungsbeschluss voraussichtlich im September 
oder Oktober gefasst wird 
 

3. Informationen zur Wasserqualität 
Herr Hild erklärte, dass künftig montags und mittwochs 
an 7 Stellen Wasserproben in Greußenheim entnommen 
werden. Vor kurzem habe man im Brunnen einen Keim 
entdeckt, wofür jedoch kein Abkochgebot erlassen wer-
de.  
Da es in der Vergangenheit jedoch mehrmals zu Wasser-
verunreinigungen gekommen ist, müsse man sich nach 
Einschätzung des Gesundheitsamtes Gedanken um UV-
Filteranlagen machen. Dies hänge davon ab, ob sich der 
Brunnen als Keimquelle erweist. Bis Ende August wer-
den noch Chlorungen durchgeführt, so der Maßnahmen-
plan.  
Die Bürgermeisterin wird Rücksprache mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Gesundheitsamt halten.  
 

4. Information, Beratung und Beschlussfassung zu 
mobilen Lüftungsgeräten im Kinderhaus 
Der Bayerische Freistaat bietet ein Förderprogramm an in 
dem bis zu 80 % Zuschuss bei Anschaffung von mobilen 

Lüftungsgeräten in Schulen und Kindergärten angeschafft 
werden, so die Erste Bürgermeisterin.  
Die Angebote von privaten Unternehmen seien sehr groß 
und bewegen sich zwischen 2.500 € und 10.000 € pro 
Raum. Es sei derzeit nicht überschaubar, was hier an 
Folgekosten für die Wartung auf die Kommunen zu-
kommt.  
 

Derzeit wird eine regelmäßige Belüftung über das Öffnen 
der Fenster durchgeführt. Mobile Lüftungsgeräte seien 
nach Recherchen sehr laut und die Effektivität nicht 
nachgewiesen. Ob die Luft tatsächlich ausreichend gerei-
nigt wird, sei nicht klar. Außerdem müsse trotzdem gelüf-
tet werden, da der Luftaustausch nur innerhalb des Rau-
mes im Gerät erfolge (keine Verbindung mit Außenluft).  
Zudem bestehe trotzdem Maskenpflicht, wenn die Inzi-
denz wieder steigt. 
Frau Kuhn hat sich in diversen Schulen und auch in der 
Schulverbandssitzung zur Handhabung erkundigt. Die 
Begründung einer Nachbargemeinde als Schulstandort 
zum Nichteinsatz solcher Geräte lautet dahingehend, dass 
sie nicht zielführend und darüber hinaus nicht notwendig 
seien. Der Luftaustausch sei in der Tat eingeschränkt, da 
kein Austausch mit Außenluft erfolge.  
Es bestehe auch ein gewisses Unfallrisiko, gerade weil 
die Geräte mobil sind. Der Unterricht werde durch ein 
lautes Brummes maßgeblich gestört.  
 

Die Bürgermeisterin kann bestätigen, dass sich CO2-

Messgeräte und Stoßlüften bisher bewährt haben. In der 
Umgebung sei ihr lediglich eine Schule bekannt, welche 
derartige mobile Lüftungsgeräte beschafft hat.  
In der Erweiterung des Kindergartens sei zwar ein Be- 
und Entlüftungssystem vorgesehen, welches jedoch hin-
sichtlich des Virus nicht ausreiche. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, mobile Lüftungs-
geräte für das Kinderhaus zu beschaffen. 
Abstimmung: 0 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen 
 

5. Versetzen eines Verkehrsschildes 
Ein Ersuchen von einem Greußenheimer Bürger ist bei 
der Bürgermeisterin eingegangen. Im Schreiben wird 
darum gebeten, das Verkehrszeichen Nr. 240 (gemeinsa-
mer Geh- und Radweg) in der sogenannten Dreckgasse 
aus Richtung der Raiffeisenstraße ca. 8 m tiefer in die 
Dreckgasse zu versetzen. 
Begründet wird dies dadurch, dass für die Anwohner 
wieder weitere Dauerparkplätze zur Verfügung stehen 
würden. Es wurden Bilder angezeigt.  
Eine Prüfung hat ergeben, dass die Gasse offiziell ein 
Geh- und Radweg sei, führt Frau Kuhn aus. Die maxima-
le Breite (breiteste Stelle) der Fläche betrage ca. 5 m und 
sei somit maximal für zwei PKW geeignet. Bei zwei 
parkenden Autos würde dies bedeuten, dass der Geh- und 
Radweg in einen Parkplatz ende. Es würde auch kein 
vernünftiger Durchgang mehr zu dem Gehweg an der 
Raiffeisenstraße möglich sein. Außerdem sei im Verlauf 
der genannten Gasse die Trafostation der Überlandwerk 
Unterfranken AG. Somit würden parkende Autos die 
Durchfahrt für Versorgungsfahrzeuge behindern. Die 
Anfahrt von der Würzburger Straße sei bedingt möglich, 
da nach ca. 15 m eine Verengung auftrete. Der Standort 
des Schildes solle nicht verändert werden. 
 

6. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
die Bildung eines Arbeitskreises zur Überprüfung der 
Homepage 
Ein Gemeinderatsmitglied stellte am 23.06.2021 den 
Antrag, den Inhalt der Gemeinde Homepage durch einen 
kleinen Arbeitskreis (4-6 Personen) überprüfen zu lassen, 
welcher durch die Bürgermeisterin vollinhaltlich verlesen 
wird.  
Der Arbeitskreis soll sich mit dem Inhalt der neuen 
Homepage der Gemeinde Greußenheim befassen und ihn 
korrigieren bzw. aktualisieren. 
Der Bürgermeisterin zur Folge sei die Homepage eine 
laufende Angelegenheit der Bürgermeisterin und der 
Verwaltung. Viele fehlerhafte Inhalte ergaben sich erst 
nach Neuaufschaltung der Homepage, wobei einige be-
reits beseitigt wurden.  
 

Das Gremium einigte sich darauf, durch ein Gemeinde-
ratsmitglied eine Datei mit Änderungsvorschlägen erstel-
len zu lassen, auf welche alle Mitglieder Zugriff haben. 
Diese Datei soll das Grundgerüst des Internetauftritts 
widerspiegeln. Wer sich aus dem Gemeinderat heraus 
daran beteiligen möchte, kann eventuelle Fehler in die 
Datei einpflegen. Um diese Möglichkeit sinnvoll zu nut-
zen, sollte ein Zeitraum bestimmt werden, in dem keine 
neuen Inhalte auf die Homepage eingestellt werden.  
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss die Bildung eines 
Arbeitskreises zur Prüfung der Homepage. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

7. Information, Beratung und Beschlussfassung über 
aufgelassene Gräber im Friedhof - im unteren Fried-
hofsbereich – zur Verbreiterung der Treppe  
Am 23.06.2021 beantragte ein Gemeinderatsmitglied 
aufgelassene Gräber im Friedhof direkt an der östlichen 
Mauer (im unteren Friedhofsbereich) nicht mehr zu ver-
geben. Die letzte Grabreihe neben der Mauer eigne sich 
für eine Verbreiterung der Treppe. Dies sei keine schnell 
zu erledigende Maßnahme, durch eine Beschlussfassung 
könne die Verwaltung jedoch reagieren.  
An der unten gelegenen Wasserausgabestation könnte 
kurzfristig der Gehweg (Kurve) verbreitert werden, was 
anhand von Bildern veranschaulicht wird.  
Sie bittet um einen Ortstermin und um die Überprüfung 
durch die Verwaltung, bei welchen Gräbern, direkt an der 
Treppe zur Friedhofsmauer, die Ruhezeit abgelaufen ist 
und welche Möglichkeiten es gibt, die Fläche in den 
Treppenbereich einfließen zu lassen. 
 

Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass in der letzten 
Grabreihe neben der östlichen Friedhofsmauer erst kürz-
lich zwei Beisetzungen stattfanden. In den kommenden 
20 Jahren sei deshalb keine Treppenverbreiterung mög-
lich. Da durch die starken Geburtsjahrgänge in den 
nächsten Jahrzehnten viele Beisetzungen zu erwarten 
seien, sollte man ihrer Meinung nach diese Grabreihe 
erhalten; andernfalls müsste der Friedhof außerhalb er-
weitert werden. 
Frau Kuhn zur Folge unterliegt die Bestattungskultur 
zwar immer wieder Veränderungen, das Friedhofswesen 
sei jedoch trotzdem eine stets zu erfüllende Pflichtaufga-
be der Gemeinde. Vor einigen Jahren ergab sich bereits 
die Situation, dass nur noch wenige Gräber zu vergaben 
waren.  
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Ob der Gehweg im Bereich der unteren Wasserausgabe-
stelle unter Wegfall einer Grabstätte verbreitert werden 
kann, sollte, auch zwecks Mauersanierung, bei einer 
Begehung festgestellt werden.  
Das Gremium dachte über die Option nach, die betroffe-
nen Gräber an der östlichen Mauer nicht mehr zu verge-
ben und damit die Möglichkeit zu nutzen, nach Ablauf 
der Ruhezeiten (frühestens in 20 Jahren), den Weg zu 
verbreitern und die Mauer zu sanieren.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, aufgelassene 
Gräber im Friedhof (neben der östlichen Mauer) im unte-
ren Friedhofsbereich als Verbreiterung der Treppe nicht 
mehr zu vergeben. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

8. Information, Beratung und Beschlussfassung zur 
Erneuerung der Begrüßungsschilder 
Ein Gemeinderatsmitglied stellte am 23.06.2021 den 
Antrag (dieser wird vollinhaltlich verlesen), die Begrü-
ßungsschilder an den drei Ortseingängen auf Grund des 
sehr schlechten Zustandes zu erneuern. Diese seien teil-
weise nicht mehr lesbar. Der Gemeinderat habe 10.000 € 
für den Trimm-dich-Weg genehmigt, während die Begrü-
ßungsschilder am Ortseingang verkommen. Es gebe ver-
schiedene Möglichkeiten und Materialien die Tafeln zu 
gestalten.  
Die Bürgermeisterin entgegnete, dass ihr die Situation 
bekannt sei und fügt hinzu, dass die Ortsinformationsta-
feln ebenso inaktuell seien. Sie schlägt ein einheitliches 
Gestaltungskonzept für alle Begrüßungs- und Hinweis-
schilder vor. Zu diesem Zweck sammle sie bereits Im-
pressionen aus anderen Gemeinden. Es müssten jedoch 
zunächst im Haushalt Mittel bereitgestellt werden.  
In den vergangenen Jahren wurden in Greußenheim eini-
ge Freizeitanlagen im sechsstelligen Bereich saniert oder 
neu geschaffen, welche jedoch aus Förder- und Spenden-
geldern finanziert werden konnten. Dies sei auch das Ziel 
für den angesprochenen Trimm-dich-Weg.  
Der Gemeinderat besprach sich über Möglichkeiten, 
kostengünstig bereits jetzt eine Vorablösung zur Erneue-
rung der Schilder zu realisieren oder nicht genutzte Mittel 
für andere Maßnahmen hierfür aufzuwenden. Es wird 
jedoch von einigen Mitgliedern klargestellt, dass der 
Antrag allgemeiner Natur sei und kein sofortiges Handeln 
fordert.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, Mittel für neue 
Schilder an den Ortseingängen im Haushalt 2022 einzu-
stellen. Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus 
eingesehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der 
nächsten Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im 
folgenden Mitteilungsblatt richtig gestellt. 
 
 

Gemeinde Greußenheim 
kauft Grundstücke 

Die Gemeinde Greußenheim benötigt immer wieder 
zwecks Grundstückstausch Grundstücke in der 
Greußenheimer Gemarkung.  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 
Ansprechpartnerin ist Frau Bürgermeisterin Karin Kuhn, 

Tel. 0151 51762728 oder 09369 981610. 
 

Kirchliche Nachrichten 
 
 
 

Pfarrei St. Bartholomäus  
Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung Greußenheim 
 
 
 

Liebe Pfarrgemeinde, 
Weltmissionssonntag 2021: „Lasst uns nicht 
müde werden, das Gute zu tun“ 
 

Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in Galatien 
schrieb (Gal 6,9) ist das Leitwort zum Monat der 
Weltmission 2021. Lasst uns Gutes tun: damals wie heute 
die Aufforderung zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. 
Es gehört Mut dazu, auf Menschen zuzugehen und 
Brücken zu bauen. 
Die Missio-Aktion dieses Jahres zeigt am Beispiel von 
Nigeria, was möglich ist, wenn Menschen aus diesem 
Geist heraus handeln. Die Menschen in dem 
westafrikanischen Land sind stark gezeichnet von der 
Coronapandemie. Armut und Jugendarbeitslosigkeit 
nähren Gewalt und religiösen Fundamentalismus. 
Entführungen und Anschläge säen Furcht und Misstrauen. 
Staatsversagen und eine schlechte Regierungsführung, die 
den Menschen keinerlei Sicherheit oder 
Zukunftsaussichten bietet, sind ein Nährboden für 
religiösen Extremismus. 
 

Was ist der Weltmissionssonntag? 
Der Weltmissionssonntag ist die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit. Sie wird im Auftrag des Papstes 
durchgeführt. Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 
Diözesen der katholischen Kirche befindet sich in 
Regionen, die  zu den ärmsten der Welt gehören. Mehr 
als 100 päpstliche Missionswerke sammeln am 
Weltmissionssonntag auf allen Kontinenten für die 
soziale und pastorale Arbeit der Kirche. Die Kollekte 
zum Weltmissionssonntag fließt in einen globalen 
Solidaritätsfonds der Päpstlichen Missionswerke. Einmal 
im Jahr stimmen die Nationaldirektoren der rund 100 
Päpstlichen Missionswerke darüber ab, welche Diözesen 
der ärmsten Ortskirchen mit der Sammlung unterstützt 
werden. In Deutschland findet der Weltmissionssonntag 
am Sonntag, 24.10.2021 statt. 
Es grüßt Sie herzlich  
das Pastoralteam 
 
 
 
 

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat 
Oktober 2021 wird in der Kirche und im E-Markt Seubert 
zum Mitnehmen aufliegen. 
 

An den Wochenenden finden die Gottesdienste statt: 
So., 03.10.2021, 10:15 Uhr MF (Erntedank) 
Sa., 09.10.2021, 18:30 Uhr VAM  
So., 17.10.2021, 10:15 Uhr MF 
Sa., 23.10.2021, 18.30 Uhr VAM  
So., 31.10.2021, 10:15 Uhr MF 
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Ob der Gehweg im Bereich der unteren Wasserausgabe-
stelle unter Wegfall einer Grabstätte verbreitert werden 
kann, sollte, auch zwecks Mauersanierung, bei einer 
Begehung festgestellt werden.  
Das Gremium dachte über die Option nach, die betroffe-
nen Gräber an der östlichen Mauer nicht mehr zu verge-
ben und damit die Möglichkeit zu nutzen, nach Ablauf 
der Ruhezeiten (frühestens in 20 Jahren), den Weg zu 
verbreitern und die Mauer zu sanieren.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, aufgelassene 
Gräber im Friedhof (neben der östlichen Mauer) im unte-
ren Friedhofsbereich als Verbreiterung der Treppe nicht 
mehr zu vergeben. 
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

8. Information, Beratung und Beschlussfassung zur 
Erneuerung der Begrüßungsschilder 
Ein Gemeinderatsmitglied stellte am 23.06.2021 den 
Antrag (dieser wird vollinhaltlich verlesen), die Begrü-
ßungsschilder an den drei Ortseingängen auf Grund des 
sehr schlechten Zustandes zu erneuern. Diese seien teil-
weise nicht mehr lesbar. Der Gemeinderat habe 10.000 € 
für den Trimm-dich-Weg genehmigt, während die Begrü-
ßungsschilder am Ortseingang verkommen. Es gebe ver-
schiedene Möglichkeiten und Materialien die Tafeln zu 
gestalten.  
Die Bürgermeisterin entgegnete, dass ihr die Situation 
bekannt sei und fügt hinzu, dass die Ortsinformationsta-
feln ebenso inaktuell seien. Sie schlägt ein einheitliches 
Gestaltungskonzept für alle Begrüßungs- und Hinweis-
schilder vor. Zu diesem Zweck sammle sie bereits Im-
pressionen aus anderen Gemeinden. Es müssten jedoch 
zunächst im Haushalt Mittel bereitgestellt werden.  
In den vergangenen Jahren wurden in Greußenheim eini-
ge Freizeitanlagen im sechsstelligen Bereich saniert oder 
neu geschaffen, welche jedoch aus Förder- und Spenden-
geldern finanziert werden konnten. Dies sei auch das Ziel 
für den angesprochenen Trimm-dich-Weg.  
Der Gemeinderat besprach sich über Möglichkeiten, 
kostengünstig bereits jetzt eine Vorablösung zur Erneue-
rung der Schilder zu realisieren oder nicht genutzte Mittel 
für andere Maßnahmen hierfür aufzuwenden. Es wird 
jedoch von einigen Mitgliedern klargestellt, dass der 
Antrag allgemeiner Natur sei und kein sofortiges Handeln 
fordert.  
Beschluss: Der Gemeinderat beschloss, Mittel für neue 
Schilder an den Ortseingängen im Haushalt 2022 einzu-
stellen. Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
 

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus 
eingesehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der 
nächsten Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im 
folgenden Mitteilungsblatt richtig gestellt. 
 
 

Gemeinde Greußenheim 
kauft Grundstücke 

Die Gemeinde Greußenheim benötigt immer wieder 
zwecks Grundstückstausch Grundstücke in der 
Greußenheimer Gemarkung.  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 
Ansprechpartnerin ist Frau Bürgermeisterin Karin Kuhn, 

Tel. 0151 51762728 oder 09369 981610. 
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Liebe Pfarrgemeinde, 
Weltmissionssonntag 2021: „Lasst uns nicht 
müde werden, das Gute zu tun“ 
 

Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in Galatien 
schrieb (Gal 6,9) ist das Leitwort zum Monat der 
Weltmission 2021. Lasst uns Gutes tun: damals wie heute 
die Aufforderung zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. 
Es gehört Mut dazu, auf Menschen zuzugehen und 
Brücken zu bauen. 
Die Missio-Aktion dieses Jahres zeigt am Beispiel von 
Nigeria, was möglich ist, wenn Menschen aus diesem 
Geist heraus handeln. Die Menschen in dem 
westafrikanischen Land sind stark gezeichnet von der 
Coronapandemie. Armut und Jugendarbeitslosigkeit 
nähren Gewalt und religiösen Fundamentalismus. 
Entführungen und Anschläge säen Furcht und Misstrauen. 
Staatsversagen und eine schlechte Regierungsführung, die 
den Menschen keinerlei Sicherheit oder 
Zukunftsaussichten bietet, sind ein Nährboden für 
religiösen Extremismus. 
 

Was ist der Weltmissionssonntag? 
Der Weltmissionssonntag ist die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit. Sie wird im Auftrag des Papstes 
durchgeführt. Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 
Diözesen der katholischen Kirche befindet sich in 
Regionen, die  zu den ärmsten der Welt gehören. Mehr 
als 100 päpstliche Missionswerke sammeln am 
Weltmissionssonntag auf allen Kontinenten für die 
soziale und pastorale Arbeit der Kirche. Die Kollekte 
zum Weltmissionssonntag fließt in einen globalen 
Solidaritätsfonds der Päpstlichen Missionswerke. Einmal 
im Jahr stimmen die Nationaldirektoren der rund 100 
Päpstlichen Missionswerke darüber ab, welche Diözesen 
der ärmsten Ortskirchen mit der Sammlung unterstützt 
werden. In Deutschland findet der Weltmissionssonntag 
am Sonntag, 24.10.2021 statt. 
Es grüßt Sie herzlich  
das Pastoralteam 
 
 
 
 

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat 
Oktober 2021 wird in der Kirche und im E-Markt Seubert 
zum Mitnehmen aufliegen. 
 

An den Wochenenden finden die Gottesdienste statt: 
So., 03.10.2021, 10:15 Uhr MF (Erntedank) 
Sa., 09.10.2021, 18:30 Uhr VAM  
So., 17.10.2021, 10:15 Uhr MF 
Sa., 23.10.2021, 18.30 Uhr VAM  
So., 31.10.2021, 10:15 Uhr MF 
 
 

 

Unser neuer Pater, der ab 01.10.2021 für unsere Pfarrei-
engemeinschaft St. Kilian Würzburg-West tätig sein wird, 
stellt sich hier kurz vor:

Ich bin P. Prasannakumar Bijji, 
Ich bin 1988 geboren und komme aus
Paidikaluva Im Bistum Kadapa im 
indischen Bundesstaat Andhrapradesh. 
Nach dem Besuch des Saint Joseph's 
Junior College in Kadapa trat ich 2007 
in Hyderabad in das Seminar der 
Claretiner ein. Das Noviziat verbrachte 
ich im Claret Bhavan in Bangalore. 
Ich studierte an der Tukadoji Maharaj Nagpur University, 
Maharashtra, und Saint Peter's Pontifical Institute in 
Bangalore und schloss mit dem Bachelor in Phiolosphy 
und Theologie ab.
Am 05.06.2017 empfing ich die Priesterweihe. Seit 
Februar 2019 bin ich in Deutschland und wohne bei den 
Claretinern in Würzburg. Seit zwei Jahren, neben meiner 
Arbeit als Projektreferent in der Missionsprokura der 
Claretiner, helfe ich an verschiedenen Orten im Bistum 
Würzburg in der Seelsorge aus.

Liebe Gemeindemitglieder! 

Vor drei Jahren wurde ich, weil ich in meiner Ordensge-
meinschaft eine Aufgabe in Würzburg bekam, zugleich 
als Pfarrvikar in unserer Pfarreiengemeinschaft und ins-
besondere in Hettstadt und Greußenheim eingesetzt. 
Meine Erwartungen war, dass daraus mindestens 6 Jahre 
werden – nun aber werde ich auf dringende Bitte von 
Generalvikar Vorndran schon ab 1. Oktober in der Seel-
sorge in der Zellerau und dem Würzburger Mainviertel 
eingesetzt. Ich bedaure meinen Weggang von Hettstadt 
und Greußenheim sehr und danke herzlich für die vielfäl-
tige Unterstützung, die ich gefunden habe. Meinem Nach-
folger, P. Prasannakumar Bijji, wünsche ich alles Gute!

P. Hatto v. Hatzfeld SDB

Kommunionkinder Greußenheim

Diese 7 Kinder aus Greußenheim feierten am 25.07.2021 
ihre Erste Heilige Kommunion mit Pater Hatto von Hatz-
feld (Foto: Schwab).

Vielen Dank für die Geschenke und an alle, die uns 
auf diesem Weg begleitet haben.

Lena Lintow, Carla Graf, Simon Kuhn, Ben Herdt, Jonas 
Jäger, Luna Freudenberger, Lukas Diergardt

Vereinsnachrichten

Liebe Mitglieder, Sportfreunde, 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,

folgende Spiele unserer Fußballmannschaften stehen im 
Oktober an:

1. Mannschaft:
So., 03.10., 15:00 Uhr:
SV Greußenheim FV Steinfeld/

Hausen-Rohrbach
So., 10.10., 15:00 Uhr:
SV Greußenheim TSV Karlburg II
So., 17.10., 15:00 Uhr:
SV Birkenfeld SV Greußenheim 
So., 24.10., 15:00 Uhr:
FC Leinach/SG Margetshöchh. SV Greußenheim
So., 31.10., 15:00 Uhr:
SV Greußenheim FC Gössenheim

2. Mannschaft:
Sa., 02.10., 16:00 Uhr:
FV Berg Rothenf./Hafenl. II SG Greußenh. II/Hettst. II
So., 17.10., 13:00 Uhr:
SG Greußenheim II/Hettstadt II SG TSV Urspringen/

Karbach II
So., 31.10., 13:00 Uhr:
SG Greußenheim II/Hettstadt II  DJK Retzstadt II

ABTEILUNG TENNIS
Schleifchenturnier
Am Sonntag, 12.09.2021, fand bei perfektem Tennis-
Wetter ein Schleifchenturnier in Greußenheim statt.
Die Leistung der Spieler hat nahtlos an die soeben statt-
gefunden US-Open angeknüpft - auch die Verpflegung 
gehörte in die 4- Sterne-Kategorie.
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und die Matches waren 
spannend und auch lustig. Fortsetzung folgt sicherlich im 
nächsten Jahr!

Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an die 
Gewinner: Bei den Herren darf sich nun Oliver Kuhn 
Schleifchenkönig nennen. Schleifchenkönigin ist Margret 
Sendelbach (Foto: S. Sendelbach).

Vielen Dank an alle Teilnehmer für diesen gelungenen 
Tag!
Sabrina und Achim
Eine sportliche und gesunde Zeit wünscht 
Die Vorstandschaft des SVG
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Obst- und Gartenbauverein
Greußenheim 1895 e. V.

Kürbiswettbewerb 2021
Der OGV Greußenheim prämiert am 09.10.2021 die 
Sieger des diesjährigen Kürbiswettbewerbs.
Ab 10:00 Uhr treffen wir uns in der Pfarrgasse 11, im 
Freien. Bringt euren größten und schwersten Kürbis, den 
ihr geerntet habt, mit. Wir ermitteln dann die Sieger und 
jedes Kind erhält ein Geschenk.

Malwettbewerb 2021
Der OGV Greußenheim möchte alle Kinder an unseren 
Malwettbewerb erinnern. Ihr könnt ein Bild rund um den 
Garten oder den Herbst malen und beschriftet es auf der 
Rückseite mit eurem Namen und Anschrift. Euer Kunst-
werk werft bitte in den Briefkasten von Familie Klein in 
der Julius-Echter-Straße 1. Der Abgabetermin ist der 
30.09.2021. Die Prämierung ist am 09.10.2021 um 10:00
Uhr in der Pfarrgasse 11.
Alle Informationen auch auf unserer Homepage:
www.ogv-greussenheim.de

Viehzucht in Greußenheim -Regie –
Gemeindeeber
Die Viehzucht war früher für die gräfliche bzw. fürstliche 
Obrigkeit ein großes Anliegen in ihrem Verwaltungsbe-
zirk, zumal die meisten Untertanen Abgaben in Form von 
Viechern leisten mussten. Weiter musste ja das Militär im 
Einsatz versorgt werden und auch die Bevölkerung gesät-
tigt werden.
Im ältesten noch vorhandenen Protokollbuch der Gemein-
de Greußenheim, S. 313ff finden wir Folgendes:
Die Schweins Eber zu Greußenheim betreffend
Dem fürstl. Revierförster Bessinger zu Greußenheim wird 
eröffnet, dass derselbe 2 Schweins Eber zu halten schuldig 
sey, und zwar halte, der eine sey ganz unbrauchbar und 
der andere, viel zu gering, wodurch schon sehr großer 
Nachteil in der Schweinszucht entstanden sey.
Derselbe wird nun aufgefordert, in drey Tagen 2 tüchtige 
Eber nach übernommener Verbindlichkeit herzustellen, 
oder er hat zu erwarten, dass die gegenwärtigen Eber auf 
Kosten des unterliegenden Theils durch 2 Sachverständige 
untersucht werden, und nach Befund die Gemeinde nicht 
nur ermächtigt werde, auf Kosten des fürstl. Revierförsters 
2 tüchtige Eber anzuschaffen und zu unterhalten, sondern 
dass auch die Mitteilung an die Fürstliche Löwensteini-
sche Domänen-Kanzlei, und nach Umständen selbst die 
Vorlage an seine Hochfürstliche Durchlaucht geschehen, 
deren Höchster Wille, und eigenes Bestreben zur Förde-
rung der Feldkultur und Viehzucht längst als äuserliches 
Beyspiel bekannt ist. Für den durch Vernachlässigung der 
aufliegenden Verbindlichkeiten entstehenden Schaden 
haftet ohnehin der fürstl. Revierförster.
In drey Tagen ist Anzeige über den Vollzug gegenwärtiger 
Verfügung zu machen.
Rothenfels am 15. März 1838, Häcker

Geschehen Greußenheim, den 27ten Mai 1839

Wurde durch Herrn Rentamts Actuar Frischmuth zu Neu-
stadt am Main ein Vertrag mit Kaspar Platz und Kaspar 
Stegerwald, beide Ortsnachbarn, über die Haltung der 
beiden Schweineber von 10ten Juni 1839 anfangend bis 
dahin 1842 sich endend, zu stande gebracht, wofür diese 
beide Nachbarn jeder einen tauglichen Eber der Gemein-
de stellen und der Gemeinde auf irgend einer von den 
Ebern entstehenden Schaden haften müssen. Hierfür er-
halten sie, jeder auf das Jahr 56 Gulden, welche das fürst-
liche Rentamt Neustadt jedes Mal halbjährig an die Über-
nehmer zu bezahlen hat.

Für die Viehzucht wurde ein geeignetes Gebäude ge-
braucht. Das sog. „Regie“-Gebäude war ein Stall-
/Scheunengebäude, in dem gemeindeeigene Zuchttiere wie 
Bullen (4), Ziegenböcke (2) und Eber (2) gehalten wurden, 
die Franz Staus (*4.8.1895, 26.10.1988) gegen geringes 
Entgelt versorgte. Das letzte „Regie“-Gebäude stand am 
heutigen Dr.-Helmut-Kohl-Platz und wurde etwa 1913/14 
erbaut. Die hiesigen Tierhalter trieben ihre Tiere zum 
Besamen dorthin. Nach vielen Jahrzehnten übernahm Bru-
der Johann Staus die Regiearbeit („Regiehann“) und nach 
dessen Tod übernahm Ehefrau Barbara („Babett“), geb. 
Seubert (*30.6.1901, +2.6.1995) etwa 25 Jahre bis etwa 
1972 lang die teilweise auch gefährliche Zuchttierhaltung.

Das letzte Regie-Gebäude wurde am 5.7.1978 wegen zu 
geringem Tierbestand und wegen der inzwischen üblichen 
künstlichen Besamung eingerissen. Inzwischen entsteht auf 
der ehemaligen Baufläche der „Regie“ das neue KITA-
Gebäude.

Quellen: Protokollbuch der Gemeinde Greußenheim, Reinhold F. 
Seidl, Versuch einer Kriegschronik 1986, S. 32/3, Regiefoto: 
Reinhold F. Seubert, Main Post

Thomas Rützel, Arbeitskreis Heimat- und Geschichts-
pflege MB 10/2021, www.ogv-greussenheim.de



17

 

Musikverein Greußenheim e. V. 
 
 
 
 

Einladung zur Generalversammlung  
 

Am Samstag, 09.10.2021, um 18:30 Uhr ist Gottesdienst 
für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Musik-
vereins Greußenheim e.V.  
 

Um 20:00 Uhr findet die Generalversammlung im 
Pfarrheim Greußenheim statt.  
 

Tagesordnung 
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
1. Bericht des Vorsitzenden  
2. Bericht der Abteilungsleiter 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Bericht der Dirigenten 
7. Bericht der Jugendvertreter 
8. Neuwahl Vorstandschaft 
9. Sonstiges, Wünsche und Anträge 

 

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir zum 
gemütlichen Beisammensein mit Brotzeit recht herzlich 
ein. 
Gemäß § 9 Abs. 2 der Vereinssatzung sind Anträge an 
die Generalversammlung spätestens eine Woche vorher 
schriftlich an den Vorstand zu richten. 
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 
 

Der Vorstand 
Erich Hetzer, 1. Vorsitzender 
 
 

Sonstige Meldungen: 
 

Partnerschaft Greußenheim –  
Valfabbrica, Italien 
 
 

 
Nach einer coronabedingten Zwangspause wird uns unse-
re Partnergemeinde Valfabbrica (Umbrien) im Juli 2022 
wieder besuchen, voraussichtlich in der Zeit vom 8. Juli 
bis zum 15.Juli 2022. 
Wir werden zusammen mit dem neuen Bürgermeister 
Enrico Bacoccoli (Valfabbrica) wieder ein interessantes 
und abwechslungsreiches Programm ausarbeiten. Mit 
ihrer "Dolce Vita Lebensart" haben sie uns in der Ver-
gangenheit immer ein Stück Italien mitgebracht. Mittler-
weile sprechen sehr viele unserer italienischen Gäste 
Englisch oder auch etwas Deutsch. Aber auch ohne große 
Sprachkenntnisse klappt das "Verstehen" wunderbar. 
Sobald das genaue Programm bekannt ist, werden wir 
Euch wieder informieren. 
Wir suchen Gastfamilien: Wie in der Vergangenheit 
werden viele Gäste aus Italien bei Gastfamilien unterge-
bracht. Wir werden auch bei diesem Besuch das Pro-
gramm so planen, dass unsere italienischen Gäste nur 
zum Frühstück in der Gastfamilie sind. Tagsüber sind die 
Gäste bei Tagesausflügen mit der Gruppe unterwegs und 
abends planen wir verschiedene Events, wie Grillen, 

Kiliani-Besuch oder Waldfest Uettingen (soweit dies 
wieder stattfinden kann). Das Abendessen wird gemein-
schaftlich organisiert, sodass alle Gastfamilien auch hier 
teilnehmen und sich austauschen können. 
Wer Interesse hat und gerne einen oder zwei Gäste auf-
nehmen möchte, einfach bei Thomas Rützel 
(Thomasruetzel@web.de) oder Elfriede Streitenberger 
(elfriede.streitenberger@t-online.de) melden.  
 

Vorankündigung 
Besuch in Valfabbrica, Italien 2022 
 

Nach zwei Jahre coronabedingter Zwangspause haben 
wir uns entschlossen ebenfalls im nächsten im September 
2022 eine Busfahrt nach Valfabbrica zu fahren. Der ge-
naue Termin steht noch nicht fest. Damit ihr urlaubstech-
nisch für das nächste Jahr schon mal planen könnt, hier 
ein grober Zeitrahmen: Nach dem Pfarrfest in der Woche 
vom 29. August bis 4. September 2022. Im Herbst feiert 
Valfabbrica immer eine Woche lang ein farbenprächtiges 
historisches Fest, das Palio und das La Festa d'Autunno. 
Ein Erlebnis, bei dem die Geschichte von Valfabbrica 
wunderbar von den Bürgern der Gemeinde in Szene ge-
setzt wird. Die Busfahrt kann aus Kostengründen aber 
nur stattfinden, wenn min. 28 Teilnehmer sich anmelden. 
Unterkunft ist bei Gastfamilien oder in einfachen Hotels 
möglich. 
Die Gemeinde Valfabbrica liegt zwischen Assisi, Perugia 
und Gubbio in der Region Umbrien, etwa 1100 km von 
Greußenheim. Florenz oder Siena liegen nur 120 Kilome-
ter bzw. 170 Kilometer entfernt, und eine der Städte steht 
sicher auf dem Programm. Die Region ist auch land-
schaftlich wunderschön. Für die Rückfahrt ist ggf. eine 
Zwischenübernachtung vorgesehen. 
Sobald das genaue Programm und die Kosten bekannt 
sind, werden wir euch wieder informieren.  
Bei Interesse bitte bei  
Thomas Rützel 0175 2025698 oder  
Elfriede Streitenberger 0170 9951257 melden. 
Ciao, ragazzi,  
Partnerschaftskomitee Valfabbrica 
 

Herbsthäcker
ab 14. Oktober
inWaldbrunn
Do + Fr + Sa ab 17 Uhr
Aktuelle Infos auf

www.die-weinwerkstatt.de
Änderungen aufgrund von Inzidenz-
Zahlen und Regeländerungen möglich.

Weinpaket „Spätsommer
grüßt Herbst“

3x Scheurebe, feinfruchtig
3x Riesling, trocken

3x Silvaner Bocksbeutel, tr.
3x Bacchus Bocksbeutel, feinfr.
Bestellung über info@die-weinwerkstatt.de

oder zumWeinverkauf abholen
Mi & Fr 17-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr.
Wir liefern ab 12 Flaschen

kostenfrei in umliegende Gemeinden!

Sebastian Schubert
Röntgenstraße 3a | 97295 Waldbrunn

info@die-weinwerkstatt.de
www.die-weinwerkstatt.de

72 €statt 78,90 €Ab sofort bisEnde Okt-ober
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Herzliche Einladung 
 

an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde zur feierlichen Eröffnung unseres neuen 
TrimmDichWeges in Greußenheim am  

 

Sonntag, 3. Oktober, um 14:00 Uhr an der Fürstenküche. 
 

Der Weg beginnt mit einer Laufstrecke am Parkplatz des Sportgeländes Richtung Bildeiche bzw. 
Fürstenküche. Auf dem Querweg der Fürstenküche befinden sich alle Geräte für Sport im Freien für Groß 

und Klein. Nach der Begehung wird zwischen ca. 15:00 Uhr 17:00 Uhr eine Stärkung mit Essen und Trinken 
am Ausruhplatz gegenüber dem Liegestützgerät angeboten. 

 

Wir wünschen allen Benutzern dieses Weges viel Freude an der Bewegung! 
 

Karin Kuhn, Bürgermeisterin 
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Brennholzbestellung Winter 2021-2022 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in der Gemeinderatssitzung vom 16.09.2021 wurde zum Holzeinschlag folgendes beschlossen.  
 
1. Informationen zur Brennholzbestellung: 
Wir bieten Buchen- und in geringer Menge auch Eichenholz an. Sie können Scheitli, Polterholz und Losholz 
bestellen. Wo das Polterholz bzw. Scheitholz direkt abgefahren werden kann, wird noch bekanntgegeben. 
 
Wichtiger Hinweis: Wer Brennholz selbst bearbeiten will, muss die Teilnahme an einem Kettensägenführer-
scheinkurs nachweisen. Die letztjährig vorgelegten Bescheinigungen werden für 2021/2022 weiterhin anerkannt. 
Die gesondert ausgehändigten UVV sind zwingend zu beachten. 
 
2. Hinweis zu den Abfuhrzeiten 
Das Losholz muss zwingend bis Ende April aufgearbeitet und aus dem Wald abgefahren sein. Maßgeblich für diese 
Festlegung ist auch die Rücksichtnahme auf die Bockjagd, die am 1. Mai beginnt. Die Holzabfuhr ist nur gestattet, 
wenn die Wege trocken und/oder gefroren sind. 
 
3. Schriftliche Bestellung mit Bestellschein 
Wichtig ist Ihre schriftliche Bestellung anhand des Bestellscheines, abzugeben in der Gemeindeverwaltung 
(Briefkasten der Gemeinde Greußenheim in der Birkenfelder Straße). Rückfragen bitte bei Frau Sendelbach, Tel.: 
09369-98160, Rathaus Greußenheim: Montag und Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr, Dienstag: 17:30 – 19:30 Uhr, 
Email: margret.sendelbach@vgem-hettstadt.de. 
 
Wer Lagerplätze benötigt, weil die bisherigen Vorräte noch nicht aufgebraucht sind, möge sich bitte bei der 
Bürgermeisterin, Tel. 0151 51762728, melden. 

Bei Interesse bitte den Bestellschein bis 25. Oktober 2021 zurücksenden. 
 
Freundliche Grüße 

 
Karin Kuhn  
1. Bürgermeisterin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bestellzettel Brennholz 2021/22 – abtrennen und an die Gemeinde Greußenheim zurückgeben 

 

 Sortiment Holzart Menge Scheit-
Länge 

Kosten € 
für 

Greußenheimer 

Kosten € 
für auswärt. 
Interessenten 

Anmerkungen 

1 Scheitli 
O Buche ___ Ster ___ cm 70 €  85 € 

Ein Ster Scheitli 
entspricht exakt der 
Holzmenge von 1 Ster 
Holz (= 0,7 fm)  O Eiche ___ Ster ___ cm 70 € 85 € 

2 Polterholz O Buche ___ Ster  45 € 55 €  
O Eiche ___ Ster  45 € 55 € 

3 Losholz O Ich möchte Losholz erwerben  
 

Bezüglich der Abholung werden Sie schriftlich benachrichtigt. 
 

   
 
Name: ___________________ 

 
Straße: _____________________ 

 

 
 
Datum: ___________________ 

 
 
Unterschrift: ________________ 

 
 
Telefon: ________________ 
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Dass so viele Menschen mit uns gemeinsam Abschied genommen haben 
von unserem lieben Vater 

 
 

Norbert Gram 
hat uns sehr berührt und getröstet. 

 
 

Wir sagen DANKE für alle Zeichen der Freundschaft und Wertschätzung, 
die tröstliche Anteilnahme in Wort und Schrift, das ehrenvolle Geleit auf seinem letzten Weg, 

für alle Blumen und Geldspenden. 
 
 

        Hettstadt, September 2021    Thomas Gram und Judith Altenhöfer mit Familien 
 
 

 

 

 
 Vergelt´s Gott allen, die unsere liebe Verstorbene  
 

TThheerreessiiaa  KKoonnrraadd    
geb. Rügamer 

   
  auf ihrem letzten Weg begleitet haben. 
 Vergelt`s Gott allen, die uns ihr Mitgefühl durch Worte, Schrift, Blumen, Geldspenden und  
 Zeichen der Freundschaft zum Ausdruck gebracht haben. 
 Vergelt`s Gott Herrn Pfr. Dariusz Kowalski für die Gestaltung der Trauerfeier und der  
 Beisetzung und Herrn Dotzler an der Orgel. 
 Vergelt`s Gott an Frau Dr. Anja Marouche für die jahrelange Betreuung, den Schwestern  
 und Pfleger*innen der Stat. 2/3 im Seniorenheim St. Aurelia für die liebevolle Pflege in den  
 letzten 7 Jahren. 
 
 

Zell am Main, im September 2021   Dr. Herbert Konrad und Monika Ziller mit Familien 
 

 

Bestattungen Papke 
auf allen Friedhöfen tätig 

alle Bestattungsarten 
erfahrener Trauerredner 

 

 Tag und Nacht erreichbar 
Tel.: 0931 / 41 73 84 0 

 

Wörthstraße 10 - 97082 Würzburg 
www.bestattungen-papke.de 
info@bestattungen-papke.de 

Bestattungs- und Überführungsinstitut
97084 Würzburg | Reuterstrasse 2
w w w . g o r h a u - b e s t a t t u n g e n . d e

alle Bestattungsarten

auf allen Friedhöfen tätig

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Telefon   0931 - 61 00 00

Inh. Thomas Gorhau E.K.
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Zusätzlich zum Reifen- und Winterservicecheck 
bieten wie Ihnen Winterreifen von namhaften 
Herstellern an. 
 

Wir übernehmen gerne den Radwechsel für 
Sie! 

Reifenmontage 

Reifen von Felge ab- und montiert mit 
Auswuchten, neues Gummiventil und 
Radwechsel  

Stahlfelge    11,00€ 
Alu-Felge    14,00€ 
Fehlerspeicher  

 auslesen und löschen  10,00€ 
RDK-Sensoren programmieren 

 pro Reifen     2,50€ 

Verkauf der Ausstellungsstücke: 

Rückezange KL 1500FF 
Neupreis:  2.676,00€  
Ausstellungsstück: 2.100,00€ 

inkl. Mwst 

Seilwinde 5,5 EH mit:  
 hydr. Seilausstoß  
 Funksteuerung 
 Stop Schalter 
 Mengenteiler 
 Gelenkwelle W2300 SD15 

Neupreis:  6.562,00€  
Ausstellungsstück: 5.300,00€ 

inkl. Mwst 

Winterzeit – kalte Jahreszeit – gefährliche 
Saison für Autofahrer 
 

Reifen- und Winterservicecheck: 
 Batterie 
 Beleuchtungsanlage 
 Flüssigkeiten 
 Wischeranlage und Wischerblätter 
 Bereifung 

 

Hinweis: Nachfüllen von Flüssigkeiten und Teileersatz 
sind kostenpflichtig! 

 

Sie haben Interesse an unserem Reifen- und 
Winterservicecheck? 
Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. 
 

Jeden 1. Freitag 
im Monat 

Jeden 2. Donnerstag 
im Monat 

 

Danksagung 
 
Über die vielen Glückwünsche, Anrufe, Blumen und Geschenke, zu meinem 
 

90. Geburtstag 
 
habe ich mich sehr gefreut und bedanke mich herzlich bei meinen Verwandten, Freunden und 
Bekannten, außerdem bei der Gemeinde Greußenheim, vertreten durch den 2. Bürgermeister 
Armin Spitznagel, die Kirchengemeinde Bartholomäus, vertreten durch Frau Barbara Hörning,  
die Tagespflege Vinzentinum und das Praxisteam Dr. Heiduk und Dr. Heßdörfer. 
 

Greußenheim, August 2021                                                                Beata Hetzer 
 
 
 



22

Nachrichten aus der Gemeinde

++ BÜRGERVERSAMMLUNG ++

Bitte beachten Sie die separate Einladung und Hinweise zur 
diesjährigen Bürgerversammlung hier im Mitteilungsblatt.

++ ABC-SCHÜTZEN 2021 ++

Nach 6 Wochen Sommerferien war am 14. September der
erste Schultag. Neben den „alten Hasen“ machten sich auch 
zahlreiche ABC-Schützen auf den Weg, das erste Mal in die 
Schule zu gehen. Ganz herzlich begrüßt wurden die Erst-
klässler und Erstklässlerinnen mit ihren Familien nicht nur 
von der Schulfamilie, sondern auch von Zweitem Bürger-
meister Volker Amon und Bürgermeisterin Karin Kuhn. 

Klasse 1c mit Klassenlehrerin Frau Fischer

Klasse 1d mit Klassenlehrerin Frau Katzenberger

Wir freuen uns mit den Kindern, dass es wieder Präsenzun-
terricht gibt und wünschen zum Schulstart nochmal viel 
Glück, ganz viel Freude beim Lernen und tolle neue Freun-
de (Fotos: M. Müller).

++ PFLANZTAG IM GEMEINDEWALD AM 06.11. ++

Gemeinsam mit dem Bergwaldprojekt e. V. und der Forst-
verwaltung nehmen wir im November einen 3. Anlauf für 
eine Pflanzaktion im Gemeindewald, in der Hoffnung, dass 
die Aktion diesmal coronabedingt stattfinden kann.
Wer hat Zeit und Lust im Greußenheimer Loch am 
06.11.2021 den heimischen Wald mit aufzuforsten? Eine 
Umzäunung zum Verbiss-Schutz wurde bereits aufgebaut; 
bepflanzt werden rund 0,3 Hektar Fläche mit ca. 2.500 
Pflanzen.
Soweit es bis zu diesem Datum die Infektionsschutzmaß-
nahmen zulassen, laden wir Groß und Klein, Jung und Alt 
ein mit anzupacken.
Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.bergwaldprojekt.de/projekt/1737/Hettstadt/2090

++ CORONA-IMPFUNGEN IM RATHAUS ++

Das Bayerische Rote Kreuz bietet Impftermine vor Ort im 
Hettstadter Rathaus an. 
Geplant sind vorerst 3 Termine, jeweils montags von 
11:00 – 15:00 Uhr am 18. Oktober, 15. November und 
13. Dezember. Die Impfung wird im Nebenraum des Sit-
zungssaales erfolgen, Anmeldung und Warteraum ist im 
Sitzungssaal (Ebene 2). Sie können OHNE TERMIN 
erscheinen!

Wer kann geimpft werden? 
• Alle Menschen die geimpft werden wollen und das erste 

Mal geimpft werden oder ihre Zweitimpfung erhalten 
möchten.
Folgendes ist hierbei zu beachten:

• Kinder und Jugendliche, die 12 Jahre oder älter sind. Bei 
minderjährigen Impflingen muss die schriftliche Einwilli-
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gung eines Erziehungsberechtigten vorliegen (Seite 6 des 
Aufklärungsbogens).

• Menschen ab 80 Jahre, die bereits seit 6 Monaten zweitge-
impft sind, können zu ihrer Booster-Impfung kommen 
(Drittimpfung).

Welcher Impfstoff wird verimpft?
• Für alle 12-17jährigen steht ausschließlich der mRNA-

Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung.
• Personen, die 18 Jahre oder älter sind, dürfen im Arztge-

spräch zwischen dem mRNA-Impfstoff von BioN-
Tech/Pfizer und dem Einmal-Impfstoff von John-
son&Johnson wählen (wobei die STIKO John-
son&Johnson nur für Personen über 60 Jahren empfiehlt).

Was müssen die Impflinge mitbringen?
• Personalausweis.
• Impfpass; wenn kein Impfpass vorhanden ist, wird eine 

Ersatzbescheinigung ausgestellt.
• Personen unter 18 Jahren: vom Erziehungsberechtigten 

unterschriebener Aufklärungsbogen.

Den Aufklärungsbogen können Sie auf der Homepage der 
Gemeinde downloaden und ausdrucken: 
https://www.hettstadt.de/communice-
news/news/artikel/corona-impfungen-im-rathaus-192
oder alternativ im Vorzimmer der Bürgermeisterin abholen.

++ HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, 
LIEBE MARIA ++
Liebes Geburtstagskind! 
Du bist ein Mensch, der gerne lacht,
auch mit 101 noch ein Späßchen macht.
So ein schönes, langes Leben
ist nur wenigen gegeben.
Wer über 100 Jahre schafft,
der hat eine besondere Lebenskraft.
Ich wünsche dir jedenfalls nochmal nur das Allerbeste,
Gesundheit, Wohlbefinden und noch viele Feste!

Schwiegersohn Peter Frieß, Sohn Hermann Gehr und Bür-
germeisterin Andrea Rothenbucher freuen sich mit Maria 
Gehr, der ältesten Hettstadterin, anzustoßen (Foto: H. Ehe-
halt).
Liebe Maria, es war wieder schön bei dir zu sein! Herzli-
chen Glückwunsch zu deinem tollen Geburtstag, im Namen 
der Gemeinde Hettstadt und ganz besonders nochmal von 
mir.

++ CIAO DANIELA UND MIRCKO! ++

„Liebe Hettschter, liebe Freunde und Bekannte,
nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Entschluss 
gekommen, dass wir die Pizzeria Adria, mangels geeigne-
tem Personal, in Zukunft nicht mehr, wie in den letzten 
Jahren, werden betreiben können. Mit großem Bedauern 
werden wir deshalb zum Ende des Jahres die Gaststätte 
schließen.
Wir wünschen Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher, die 
uns in dieser Zeit mit einem riesen Einsatz in jeder Hinsicht 
unterstützt hat, einen geeigneten Nachpächter bis dahin zu 
finden. Hier haben wir ihr auch gerne unsere Unterstützung 
angeboten.
Schweren Herzes sagen wir ein zweites Mal der Hedanstube 
„Ciao Mia Bella Pizzeria - es war wieder eine wunderschö-
ne Zeit mit euch allen und dafür sind wir unendlich dank-
bar! 

Mircko und Daniela Crocetti“

Daniela und Mircko haben bei der Renovierung der Hedan-
stube Ende 2017 richtig mit angepackt und wieder mit Le-
ben gefüllt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal 
ganz herzlich bedanken. Aus der Kellerkneipe ist ein hüb-
sches Lokal geworden und als Wirtsleute sind sie einfach 
ein beliebtes Team in Hettscht (Fotos: Gemeinde).

Leider müssen wir uns von „unseren Italienern“ zum Jah-
resende verabschieden. Ihre herzliche und unkomplizierte 
Art wird uns allen richtig fehlen. Ich wünsche euch, auch im 
Namen des Gemeinderates und aller Gäste für eure weitere 
Zukunft alles Gute, bleibt schön gesund und genießt es dann 
noch mehr Großeltern zu sein.

Andrea Rothenbucher
Erste Bürgermeisterin

Sprechzeiten der Bürgermeisterin:
Aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur nach 

telefon. Vereinbarung.
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Der nächste Sitzungstermin des 
Gemeinderats ist am: 
 

Mi., 27.10.2021  (Vorbehaltl. Entwicklung Corona-Virus)  
 

Bitte beachten Sie, dass aktuell nur begrenzte Besucherplät-
ze zur Verfügung stehen, die im ausreichenden Abstand 
platziert sind. Bitte melden Sie sich daher, bei Interesse zur 
Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung, im Vorzimmer 
der Bürgermeisterin unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an. 
Es besteht während der ganzen Sitzung Maskenpflicht 
(FFP2-Maske bzw. med. Maske).  
Bitte beachten Sie auch die 3G-Regel: Zutritt nur für 
geimpfte, genesene und getestete Personen. 
Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine 
festzulegen. Die Sitzungen des Bauausschusses können hier 
noch nicht angegeben werden, sie werden je nach Bedarf 
festgelegt. Bitte beachten Sie hierzu die öffentlichen Aus-
hänge.  
Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und 
der Verwaltung und besuchen Sie den öffentlichen Teil der 
Sitzungen. Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
 
 

Nachrichten aus dem Rathaus 
 
 

Bürgertaxi:  
 

Das Bürgertaxi erreichen Sie unter: 
 

0151 52557415. 
 

Montags: 8:30 – 12:30 Uhr und  
donnerstags: 8:30 – 12:30 und 15:00 – 18:00 Uhr 
 

Wir bitten Sie, folgende Hinweise zu beachten und einzu-
halten – zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz unserer 
ehrenamtlichen Fahrer*innen!  
1) Bitte tragen Sie während der gesamten Beförderung 
durchgehend einen eigenen Mund-Nasen-Schutz (verpflich-
tend!). 
2) Es sind nur Einzelfahrten möglich: 
Nur ein Fahrgast pro Fahrt, ausgenommen sind Familien-
mitglieder bzw. Paare, allerdings max. 2 Personen. 
3) Bitte setzen Sie sich auf die hintere Rücksitzbank ganz 
rechts außen, möglichst weit entfernt vom Fahrer*in.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Nachbarschaftshilfe:  
 

Sie erreichen die Nachbarschaftshilfe unter: 
0151 53288895, 
 

Montag und Freitag, 9:00 – 14:00 Uhr, 
oder nachbarschaftshilfe@hettstadt.de 
 
 

Mehrgenerationen 
 

Kontaktdaten: Sophia Amrehn, Sozialpädagogin (BA) 
E-Mail: sophia.amrehn@hettstadt.de 
Tel.: 0931 46861-27 
Bürozeiten: Montag und Freitag von 9:00 - 16:00 Uhr 
 

Online Seminare:  
 

Ein kostenfreies Angebot vom Amt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten für alle Eltern und Interessierten:  

Einführung der Beikost 
 

Informationen zum „Beikost-Schema“, wie Sie Breie selbst 
herstellen können, Auswahl von Fertigprodukten, Übergang 
zum Familienessen wird gegeben 
Datum: Freitag, 12.10.2021, Uhrzeit: 19:00 - 21:00 Uhr 
Anmeldung erforderlich* 
 
Vom Brei zum Familientisch 
 

Themen: Mahlzeitzusammensetzung, Portionsgröße, Ent-
wicklung der Mundmotorik, Kauverhalten im ersten Jahr, 
Sozialverhalten am Familientisch. 
Datum: Dienstag, 15.10.2021, Uhrzeit: 19:00 - 21:00 Uhr 
Anmeldung erforderlich* 
 

*Anmeldung unter weitere Infos unter: 
http://www.aelfwu.bayern.de/ernaehrung/familie/157711/in
dex.php  
 
 

Seniorenvertretung 
 
 

 
 

Kontaktdaten: Sophia Amrehn, Sozialpädagogin (BA) 
E-Mail: seniorenvertretung@hettstadt.de 
Tel.: 0931 46861-27 
Bürozeiten: Montag und Freitag von 9:00 - 16:00 Uhr 
 

Persönliche Ansprechpartner der Seniorenvertretung sind: 
Klaus Hild, Veronika Chodera, Cilly Falgner, Christine 
Ludwig, Theo Horn. 
 
Die etwas andere Sprechstunde  
 

Die Seniorenvertretung der Gemeinde Hettstadt lädt recht 
herzlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu der 
´Etwas anderen Sprechstunde´ im Oktober ein. Es warten 
interessante Vorträge zu den Themen Demenz und Ge-
dächtnistraining auf Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Datum: Montag, 18.10.2021, Uhrzeit: 14:00 – 17:00 Uhr 
Ort: Pfarrheim St. Sixtus in Hettstadt  
Anmeldung erforderlich! *  
Anmeldeschluss: 08.10.2021 
Die 3G-Regel ist zu beachten! 
 

Anmeldung bis spätestens 08.10.2021 unter Angabe von 
Namen, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an  
sophia.amrehn@hettstadt.de oder telefonisch unter 0931 
46861-27.  
 
Gemeindliche Seniorenvertretung lädt  
zum Gespräch  
 

Beim monatlichen Seniorenstützpunkt können Seniorinnen 
und Senioren im persönlichen Gespräch mit einem Mitglied 
der gemeindlichen Seniorenvertretung Wünsche und Anre-
gungen ganz niederschwellig mitteilen. Wer etwas auf dem 
Herzen hat, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das 
Gemeindeleben äußern möchte, kommt bitte zur genannten 
Uhrzeit in das Alte Rathaus (Schusterraum). Dort wartet ein 
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Mitglied der gemeindlichen Seniorenvertretung mit einem 
offenen Ohr auf Sie. 
Datum: Donnerstag, 28.10.2021,  
Uhrzeit: 10:00 – 11:00 Uhr  
Ort: Altes Rathaus (Schusterraum)  
Anmeldung erforderlich! Anmeldeschluss: 22.10.2021 
 

*Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens zum 
22.10.2021 bei der Mehrgenerationenbeauftragten Sophia 
Amrehn telefonisch unter 0931 46861-27 oder per E-Mail 
unter sophia.amrehn@hettstadt.de.  
 
Handysprechstunde im Oktober 
 

Die Mehrgenerationenbeauftrage Sophia Amrehn bietet 
wieder eine Handysprechstunde im Alten Rathaus (Schus-
terraum) an. So können möglicherweise kleinere Probleme 
gemeinsam beseitigt und Fragen beantwortet werden. 
Datum: Freitag, 22.10.2021, Uhrzeit: 14:00 – 15:00 Uhr  
Ort: Altes Rathaus (Schusterraum)  
Anmeldung erforderlich* Anmeldeschluss: 15.10.2021 
 

*Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens zum 
15.10.2021 bei der Mehrgenerationenbeauftragten Sophia 
Amrehn telefonisch unter 0931 46861-27 oder per E-Mail 
unter sophia.amrehn@hettstadt.de.  
 
 
 
 

Gemeindejugendarbeit 
 

BlueBox-Öffnungszeiten im Oktober 
 

Bitte schaut vor dem ersten Besuch auf unserer Internetseite 
(www.jugendarbeit-hettstadt.de) vorbei und informiert Euch 
über das aktuelle Geschehen. 
 

Dienstag 15:30 Uhr - 19:00 Uhr 
Mittwoch 15:30 Uhr - 20:00 Uhr 
Freitag 15:30 Uhr - 20:00 Uhr  
 

Hinweis: Während der Herbstferien findet kein normaler 
JUZ-Betrieb statt. Bitte Ferienprogramm beachten. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
Halloween 
Halloweenspecial zum Mitnehmen 
 

Holt euch eure JUZ – Basteltüte nach Hause! Was ihr tun 
müsst? Meldet euch über den QR Code an und holt euch die 
DIY – Basteltüte am Jugendzentrum ab.  
Aktion: Kürbis Windlichter 
Abholtermin: Freitag, 29.10.2021 
Uhrzeit: nach Vereinbarung 
Ort: JUZ Hettstadt 
Alter: ab 1. Klasse  
Kosten 3,00 € 
Anmeldeschluss ist der 15.10.2021 
 
Herbstferienprogramm  
 

Es warten wieder tolle Aktionen auf euch! Schnell anmel-
den und Platz sichern.  
Anmeldezeitraum: 04.10.2021 – 15.10.2021 
Das Programm ist der Anzeige im hinteren Teil des Mittei-
lungsblattes zu entnehmen.  

FEEL FR.E.E. 
 

Jedes Jahr können Schüler*innen ab dem 13. Lebensjahr 
aus dem Landkreis Würzburg bei dem Ehrenamtsprojekt 
des Landratsamtes Würzburg „FEEL FR.E.E.“ (=Freiwillig, 
Ehrenamtlich, Engagiert) mitmachen. Auch in diesem Jahr 
wurde in der Gemeindejugendarbeit Hettstadt fleißig mit 
angepackt.  
 

Ein Schuljahr lang engagierte sich die Schülerin Olivia 
Rothenbucher freiwillig mit über 60 Stunden bei uns in der 
Gemeindejugendarbeit. Der Einsatz durch Sie war eine 
große Bereicherung! Auch in schwierigen und flexiblen 
Pandemie-Zeiten brachte sich Olivia tatkräftig in die Ge-
meindejugendarbeit ein und unterstützte während des offe-
nen Jugendzentrumsbetriebes sowie bei Aktionen des Feri-
enprogrammes. Vielen Dank für deinen tollen Einsatz!  
 

Hast du Lust dich im kommenden Schuljahr im Rahmen des 
Projektes „FEEL FR.E.E.“ in der Gemeindejugendarbeit zu 
engagieren? Dann melde dich bei Vera Werner.  
 

Ihre/Eure Vera   
 

Kontaktdaten: Vera Werner 
Gemeindejugendpflegerin/Sozialpädagogin (B.A.) 
E-Mail: jugendarbeit@hettstadt.de 
Tel.: 0931 46861-26 oder 0170 6576354 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 
 

Kathol. Kirchenstiftung  
Pfarrei St. Sixtus 
 
 
 

Liebe Pfarrgemeinde, 
 

Weltmissionssonntag 2021: „Lasst uns nicht müde wer-
den, das Gute zu tun“ 
Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieb 
(Gal 6,9) ist das Leitwort zum Monat der Weltmission 
2021. Lasst uns Gutes tun: damals wie heute die Aufforde-
rung zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. Es gehört Mut 
dazu, auf Menschen zuzugehen und Brücken zu bauen. 
Die Missio-Aktion dieses Jahres zeigt am Beispiel von 
Nigeria, was möglich ist, wenn Menschen aus diesem Geist 
heraus handeln. Die Menschen in dem westafrikanischen 
Land sind stark gezeichnet von der Coronapandemie. Armut 
und Jugendarbeitslosigkeit nähren Gewalt und religiösen 
Fundamentalismus. Entführungen und Anschläge säen 
Furcht und Misstrauen. Staatsversagen und eine schlechte 
Regierungsführung, die den Menschen keinerlei Sicherheit 
oder Zukunftsaussichten bietet, sind ein Nährboden für 
religiösen Extremismus. 
Was ist der Weltmissionssonntag? 
Der Weltmissionssonntag ist die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit. Sie wird im Auftrag des Papstes 
durchgeführt. Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 Diö-
zesen der katholischen Kirche befindet sich in Regionen, 
die  zu den ärmsten der Welt gehören. Mehr als 100 päpstli-
che Missionswerke sammeln am Weltmissionssonntag auf 
allen Kontinenten für die soziale und pastorale Arbeit der 
Kirche. Die Kollekte zum Weltmissionssonntag fließt in 
einen globalen Solidaritätsfonds der Päpstlichen Missions-
werke. Einmal im Jahr stimmen die Nationaldirektoren der 
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rund 100 Päpstlichen Missionswerke darüber ab, welche 
Diözesen der ärmsten Ortskirchen mit der Sammlung unter-
stützt werden. In Deutschland findet der Weltmissionssonn-
tag am Sonntag, 24. Oktober 2021, statt.
Es grüßt Sie herzlich 
das Pastoralteam

Sonderkollekte/Spendenaktion für Benin 
in Afrika
Wir wollen die Menschen in der Pfarrei von Pfarrer Fran-
cois Tiando unterstützen, die durch Corona in Armut und 
Existenznot gefallen sind: Deshalb findet am Sonntag, 
10.10.2021 eine Sonderkollekte statt.

Kräuterbüschel
Bei der Spendenaktion Kräuterbüschel kam eine Summe 
von 240,50 € zusammen.

Für den Weihwasserspender werden 140,50 € und für den 
Blumenschmuck in der Kirche 50,00 € verwendet und der 
Obst- und Gartenbauverein bekommt 50,00 €.
Wir sagen ein herzliches Vergelt's Gott an das „Kräuterbü-
schel-Team“.

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat
Oktober 2021 wird in der Kirche, Metzger, Hettstadter
Lädele, Bosembo und der Sparkasse zum Mitnehmen auf-
liegen.

An den Wochenenden finden die Gottesdienste wie folgt
statt:
Sa., 02.10.21, 18:30 Uhr VAM - Erntedank
So., 10.10.21, 10:15 Uhr MF Sonderkollekte für Pfr. Fran-
cois Tiando, Benin
Sa., 16.10.21, 18:30 Uhr VAM
So., 24.10.21, 10:15 Uhr MF
Sa., 30.10.21, 18:30 Uhr VAM

Unser neuer Pater, der ab 01.10.2021 für unsere Pfarreien-
gemeinschaft St. Kilian Würzburg-West tätig sein wird,
stellt sich hier kurz vor:

Ich bin P. Prasannakumar Bijji,
Ich bin 1988 geboren und komme aus
Paidikaluva Im Bistum Kadapa im
indischen Bundesstaat Andhrapradesh.
Nach dem Besuch des Saint Joseph's
Junior College in Kadapa trat ich 2007
in Hyderabad in das Seminar der
Claretiner ein. Das Noviziat verbrachte
ich im Claret Bhavan in Bangalore.
Ich studierte an der Tukadoji Maharaj Nagpur University,
Maharashtra, und Saint Peter's Pontifical Institute in Banga-
lore und schloss mit dem Bachelor in Phiolosphy und Theo-
logie ab.

Am 05.06.2017 empfing ich die Priesterweihe. Seit Februar 
2019 bin ich in Deutschland und wohne bei den Claretinern 
in Würzburg. Seit zwei Jahren, neben meiner Arbeit als 
Projektreferent in der Missionsprokura der Claretiner, helfe 
ich an verschiedenen Orten im Bistum Würzburg in der 
Seelsorge aus.

Liebe Gemeindemitglieder! 

Vor drei Jahren wurde ich, weil ich in meiner Ordensge-
meinschaft eine Aufgabe in Würzburg bekam, zugleich als 
Pfarrvikar in unserer Pfarreiengemeinschaft und insbeson-
dere in Hettstadt und Greußenheim eingesetzt. Meine Er-
wartungen war, dass daraus mindestens 6 Jahre werden –
nun aber werde ich auf dringende Bitte von Generalvikar 
Vorndran schon ab 1. Oktober in der Seelsorge in der Zelle-
rau und dem Würzburger Mainviertel eingesetzt. Ich bedau-
re meinen Weggang von Hettstadt und Greußenheim sehr 
und danke herzlich für die vielfältige Unterstützung, die ich 
gefunden habe. Meinem Nachfolger, P. Prasannakumar 
Bijji, wünsche ich alles Gute!

P. Hatto v. Hatzfeld SDB

Sie erreichen uns zu den bekannten Zeiten unter der Tele-
fonnummer 0931 462951 oder per E-Mail
pg.waldbuettelbrunn@bistum-wuerzburg.de.

Intentionenbestellungen können entweder telefonisch oder
über die in der Kirche aufgelegten Umschläge getätigt wer-
den und dann in den Briefkasten des Pfarramtes eingewor-
fen werden.

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer
Homepage der Pfarreiengemeinschaft www.pg-sankt-
kilian.de und in den Aushängen ersehen.

Möge Gottes Segen und Schutz Sie begleiten!

Dekan Dr. Paul Julian
für das Pastoralteam

Die Marienstatue am Pfarrhaus in Hettstadt
Gemeinsam haben wir es geschafft.

Endlich konnten Mitte August die fehlenden Attribute unse-
rer Maria Immaculata durch den Steinrestaurator Herrn 
Schiller montiert werden. Das dazu nötige Gerüst, unsere 
Staue befindet sich in einer Höhe von 5 Metern, wurde uns 
vom Hettstadter Gerüstverleih kostenlos, inklusive Auf- und 
Abbau zur Verfügung gestellt. Diese Angebot hat uns viele 
Sorgen genommen, da das Aufstellen, bedingt durch das
Wetter, nur sehr kurzfristig geplant werden konnte. Herzli-
chen Dank dafür.

Erwähnen möchten wir auch Privatpersonen und Institutio-
nen, die uns von Anfang an ihre finanzielle Unterstützung 
angeboten haben, falls die erforderlich Spendensumme 
nicht erreicht werden sollte. Dieses Wissen im Hintergrund, 
hat uns wieder ruhig schlafen lassen. Dankeschön.
Bald wird unsere Marienstatue 270 Jahre alt. Durch wie
viele Hände sie wohl schon gegangen ist? Was sie schon 
alles gesehen und erlebt hat, auch an ihrem früheren Stand-
ort, in dem Marterle an der Roßbrunner Straße? Wer schon 
alles vor ihr gestanden und sie um Hilfe angefleht hat? 
Wem sie wieder Hoffnung und Mut gespendet hat?
Wenn sie nur erzählen könnte ...

Sobald die Neugestaltung des Rathausumfeldes abgeschlos-
sen, und die Absperrungen entfernt sind, können Sie leicht 
über die Treppenanlage zur Marienstatue gelangen. Gerne 
können Sie dort verweilen, zu ihr aufschauen und vielleicht 
auch mit ihr ins „Gespräch“ kommen ?
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Die Marienstatue am Pfarrhaus in Hettstadt
Gemeinsam haben wir es geschafft.

Endlich konnten Mitte August die fehlenden Attribute unse-
rer Maria Immaculata durch den Steinrestaurator Herrn 
Schiller montiert werden. Das dazu nötige Gerüst, unsere 
Staue befindet sich in einer Höhe von 5 Metern, wurde uns 
vom Hettstadter Gerüstverleih kostenlos, inklusive Auf- und 
Abbau zur Verfügung gestellt. Diese Angebot hat uns viele 
Sorgen genommen, da das Aufstellen, bedingt durch das
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nen, die uns von Anfang an ihre finanzielle Unterstützung 
angeboten haben, falls die erforderlich Spendensumme 
nicht erreicht werden sollte. Dieses Wissen im Hintergrund, 
hat uns wieder ruhig schlafen lassen. Dankeschön.
Bald wird unsere Marienstatue 270 Jahre alt. Durch wie
viele Hände sie wohl schon gegangen ist? Was sie schon 
alles gesehen und erlebt hat, auch an ihrem früheren Stand-
ort, in dem Marterle an der Roßbrunner Straße? Wer schon 
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Wem sie wieder Hoffnung und Mut gespendet hat?
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auch mit ihr ins „Gespräch“ kommen ?

Unsere Maria Immaculata ist wieder ein Schmuckstück 
geworden, mit einer Seele. 
 

Wir sind uns sicher, dass Maria weiter-
hin ihre schützenden Hände über das 
Rathaus und über alle Bürger hält, die 
da ein- und ausgehen, getreu dem Ge-
danken vom damaligen Pfarrer Herr Jo-
sef Meisenzahl. 
Wie schon gesagt, es ist eine wunderba-
res Gefühl, dass diese Aktion von der 
Bevölkerung Hettstadts so getragen 
wurde. Nochmals ein herzliches Ver-
gelt`s Gott an alle, die sich an diesem 
Projekt beteiligt haben (Bild/Text. R. Hu-
bert). 

Margot Rothenbucher und Roland Hubert 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
St. Matthäus 
 
 
 
 

Gottesdienste: (Matthäuskirche = Höchberg-Altort, Bonho-
effer-Gemeindehaus = Höchberg-Hexenbruch, Paul-
Gerhardt-Haus = Waldbüttelbrunn) 
Sie erreichen uns telefonisch unter 0931 48725, per E-Mail 
unter pfarramt.hoechberg@elkb.de und im Internet unter 
www.hoechberg-evangelisch.de. 
 

Sa., 25.09., 16:30 Uhr Krabbelgottesdienst, Paul-Gerhardt-
Haus 
So., 26.09., 10:00 Uhr Gottesdienst im Freien mit Angebot 
für Kinder, Wiese am Paul-Gerhardt-Haus 
So., 03.10., 10:00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest mit 
Kleinkinderbetreuung, KidsGo, anschl. Kirchenkaffee, 
Bonhoeffer-Gemeindehaus 
Fr., 08.10., 18:00 Uhr Jugendgottesdienst, Bonhoeffer-
Gemeindehaus 
So., 10.10., 10:00 Uhr Gottesdienst mit Angebot für Kinder, 
Paul-Gerhardt-Haus 
So., 17.10., 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst, Pfarrkir-
che St. Norbert, Höchberg, 10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Angebot für Kinder, Matthäuskirche 
So., 24.10., 10:00 Uhr Gottesdienst mit Angebot für Kinder, 
Bonhoeffer-Gemeindehaus, 11:30 Uhr Gottesdienst mit 
Angebot für Kinder, Pfarrkirche St. Sixtus, Hettstadt 
 

Informationen zu den Hygieneregeln, dem geistlichen 
Newsletter und aktuellen Änderungen der Gottesdienstan-
gebote finden Sie auf unserer Homepage.  
 

Soweit wieder Gruppen und Kreise stattfinden, entnehmen 
Sie die entsprechenden Termine unserer Homepage oder 
dem Gemeindebrief unserer Kirchengemeinde. 
 

Erntedankfest: Am 03.10. feiern wir um 10:00 Uhr im Bon-
hoeffer-Gemeindehaus das diesjährige Erntedankfest. Wie 
jedes Jahr bitten wir Sie um Ihre Erntegaben, die nach dem 
Gottesdienst an die Höchberger Tafel gespendet werden. 
Sie können Ihre Gaben in der Woche vom 27.09. bis zum 
02.10. in die Matthäuskirche stellen oder am Freitag, 01.10. 
vor das Bonhoeffer-Gemeindehaus. Herzlichen Dank! 
Parallel zu diesem Gottesdienst wollen wir auch wieder 
KidsGO (Kindergottesdienst) mit den Kindern feiern. Alle 
Kinder, die dies gerne möchten, dürfen ein Erntekörbchen 

für den Altar mitbringen. Diese Erntegaben kommen dann 
der Höchberger Tafel zugute. 
 

Vortrag: Herzliche Einladung zum Vortrag „75 Jahre sind 
ein Anfang. Wie sich der christlich-jüdische Dialog entwi-
ckelt hat und was noch auf uns wartet.“ von Pfarrer Dr. 
Axel Töllner. Der Vortrag findet am 07.10.2021 um 19:30 
Uhr in der Matthäus-Kirche statt. Wir bitten um Voranmel-
dung im Pfarramt. Für diese Veranstaltung gilt die 3G-
Regel (Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene u. Getestete) 
 
 

Vereinsnachrichten 
 

Obst- und Gartenbauverein 
Hettstadt 

 
 

Gartenarbeit im Oktober: 
 

ZIERPFLANZEN: 
- Nicht winterharte Zwiebelblumen (Dahlien, Gladiolen, 

Montbretien usw.) aus dem Boden nehmen und frostsicher 
einlagern. 

- Kübelpflanzen wie den Enzianstrauch einräumen, ebenso 
frostempfindliche Balkonpflanzen zur Überwinterung. 

- Pflanzzeit für alle Gehölze, auch Rosen. 
- Vogelnistkästen reinigen und für Überwinterung neu auf-

hängen. 
- Gartenteiche von Verunreinigungen säubern. 
- Unerwünschte Wildpflanzen hacken oder ausstechen. 

 

GEMÜSE: 
- Kürbisse ernten. 
- Sommergemüse mit Vlies schützen oder abernten. 
- Lauch anhäufeln. 
- Kompost umsetzen. 
- Gelbe Rüben und andere Wurzelgemüse in Sand oder 

Steinmehl einlagern. 
- Umgraben nur auf schweren Böden. Auf leichten Böden 

genügt das Lockern mit einem Grubber. 
 

OBST: 
- Ernte der Spätsorten von Äpfeln und Birnen. Idealerweise 

bei 2-4 Grad und 80 % Luftfeuchtigkeit lagern. 
- Bäume vollständig abernten, Fallobst auflesen. 
- Bei Erdbeeren altes Laub sowie Ausläufer entfernen. 
- Fanggürtel gegen Frostspanner anbringen. 
- Beerensträucher pflanzen, ab Monatsende auch wurzel-

nackte Gehölze. 
 
 

Eine-Welt-Verein 
b o s e m b o 
 
 
 

Fruchttafel 
 

Der Herbst ist da – Zeit der Ernte. Jetzt noch einmal die 
Fruchttafeln von Zotter genießen. Was steckt hinter den 
Fruchttafeln? Die tolle Farbe und der authentische Frucht-
geschmack entstehen ganz natürlich: Keine Aromastoffe, 
keine Farbstoffe – pure Natur. 
Die reine Kakaobutter sorgt für das feine Schmelzen – na-
türlich palmölfrei. Außerdem versüßt die Schokolade der 
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reine Bio-Rohrzucker aus Paraguay, der ähnlich aussieht 
wie Bambus. Und: Er „versüßt“ auch das Leben der Klein-
bauern von Manduvira, die nicht nur ernten, sondern ein 
eigenes Zuckerwerk besitzen. (Weitere Informationen: 
www.zotter.de) 
Lust auf Probieren? Verschiedene Sorten im Weltladen 
bosembo erhältlich. www.bosembo-hettstadt.de 
 

Öffnungszeiten des Eine-Welt-Ladens 
Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 Uhr – 11:30 Uhr 
Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Samstag 9:00 Uhr – 11:30 Uhr 
 

Die Vorstandschaft 
 
 
 
 

Ortsgruppe Hettstadt 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung zum nächsten Treffen der Ortsgrup-
pe am 14.10.2021 um 19:30 Uhr in der Gaststätte „La 
Corona“, Würzburger Str. 28, 97265 Hettstadt 
 

Alle Mitglieder und sonstige interessierte Bürger sind dazu 
herzlich eingeladen! 
 

Nächstes Treffen der Gruppe „Frechdachse“ 
16.10.2021, 10:00 – 12:30 Uhr:  
Thema: Naturkunst 
Treffpunkt: Ökohäuschen 
Team: Petra 
 

Nächstes Treffen der Gruppe „Wühlmäuse“  
16.10.2021, 10:00 -12:30 Uhr:  
Thema: Heckenwanderung 
Treffpunkt: Wird noch bekanntgegeben 
Team: Nicole/ Marion 
 

Nächstes Treffen der „Großen“ 
15.10.2021: Zeit wird noch mitgeteilt 
Thema: Insektenhotel – Baumstämme anbohren 
 

Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendgruppen: 
Petra Staus, Telefon 4609019 
 
 
 

  
Fasenachtsverein  
Hettschter Häracha e.V. 
 
 

Die Neuwahlen der Mitgliederversammlung am 14.09.2021 
brachte folgendes Ergebnis. 
 

1. Vorstand:       Marco Christ 
2. Vorstand:       Fred Poelmann 
3. Kassier(in):       wird bis zur Neubesetzung durch die   

                   beiden Vorstände Marco Christ und  
         Fred Poelmann ausgeführt. 

4. Schriftführerin:   Marion Gabel 
 

Wir bedanken uns vielmals bei Michaela und Frank Cieslik 
sowie Martha Fritz für ihre in der Vorstandschaft geleistete 
Arbeit und freuen uns auf ihre weitere Unterstützung. 
 

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedankt sich die Vor-
standschaft bei ihren Mitgliedern und freut sich auf zwei 
weitere erfolgreiche „närrische“ Jahre. 
 

Faschingsverein Hettschter Häracha e. V. 
 

Marco Christ, 1. Vorstand 
 
 

 Sportgemeinschaft Hettstadt 
 
 
 
 

Gaststätte Sportheim:  
 

Unsere Öffnungszeiten: 
Fr., 08.10., und Fr., 22.10.2021,  
jeweils ab 18:30 Uhr. 
 

Das Sportheim-Team freut sich auf Ihren Besuch. 
 
 

Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen 
 

Ab Schuljahresbeginn im September bietet die SG Hettstadt 
wieder Eltern-Kind-Turnen an. 
Sebastian Bode, Vater von 2 Kindern, wird am Mittwoch, 
15.09.2021, 14:30 Uhr, in der Herzog-Hedan-Halle starten. 
Für Vereinsmitglieder (Mutter bzw. Vater und Kind) ist die 
Teilnahme frei, Nichtmitglieder zahlen eine Kursgebühr 
von 35 € für 10 x, Info und Anmeldung: sebastian-
bode@mail.de 
 

Im Anschluss an das EKT soll auch weiterhin am Mitt-
wochnachmittag wieder Kinderturnen in 2 Gruppen ab 3 
Jahre angeboten werden. Hierfür werden noch Eltern ge-
sucht, die bei der Betreuung und Organisation mithelfen. 
Info und Anmeldung sebastian-bode@mail.de 
Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln in der Herzog-
Hedan-Halle müssen beachtet werden.  
 
 

Fußball-Spieltermine 
 

I. Mannschaft: 
So. 03.10.21, 15.00 Uhr: DJK Oberndorf - SGH 
So. 10.10.21, 15.00 Uhr: SGH - TSV Homburg 
So. 17.10.21, 15.00 Uhr: Holzkirchhs./Neubr. - SGH 
So. 24.10.21, 15.00 Uhr: Urspringen/Karbach - SGH 
So. 31.10.21, 15.00 Uhr: SGH - TSV Güntersleben 
 
II. Mannschaft: 
So. 03.10.21, 13.00 Uhr: Bergro./Hafenl. II - SGH/SVG  
So. 10.10.21:                        spielfrei 
So. 17.10.21, 13.00 Uhr: SGH/SVG II - Urspr./Karb. II 
So. 24.10.21, 13.00 Uhr: Güntersleben II - SGH/SVG II  
So. 31.10.21, 13.00 Uhr: SGH/SVGII - Retzstadt II 
 
 

Jugendbetreuer der SGH verabschiedet 
 

Am Ende der Fußballsaison 2020/2021 wurden zwei sehr 
engagierte Jugendfußballtrainer der SG Hettstadt verab-
schiedet. Vier Jahre lang betreuten Ramona Kuhn und 
Thorsten Fischer zunächst die F, dann die E-Jugend Mann-
schaften der SG Hettstadt. Mit sehr viel Engagement und 
Fachwissen kümmerten sich die beiden um ihre jungen 
Spieler aus Hettstadt und Greußenheim auf und auch abseits 
des Fußballplatzes. Auch in der schwierigen Saison 2020, in 

der Corona bedingt Training und Spielbetrieb nicht einfach 
waren, blieben die beiden dem Jugendfußball treu. 
Für diesen tollen Einsatz möchte sich die SGH an dieser 
Stelle bei den beiden recht herzlich bedanken. Als kleines 
Dankeschön gab‘s einen Gutschein für Sportausrüstung bei 
Joe’s Sportshop.
Thorsten Fischer setzt seine Trainertätigkeit in der JFG 
Kreis Würzburg Süd West fort. Er betreut hier die Mann-
schaft der U13-3.
.

Ramona Kuhn und Thorsten Fischer als Jugendbetreuer der 
SGH verabschiedet. (Foto: Fröhling)

Bernd Fröhling
Jugendleiter

Heimspiel-Termine der Fußball Jugend der SG 
Hettstadt u. der JGF Kreis Würzburg Süd West:
Di., 14.09., 18:00 Uhr, D-3 JFG - Kickers Würzburg
Fr., 17.09., 17:00 Uhr, F-1 SGH - Höchberg
Fr., 24.09., 17:00 Uhr, D-3 JFG - JFG Wü Nord
Sa., 25.09., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Bergtheim 2
Sa., 25.09., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Bergtheim 1
Fr., 08.10., 16:00 Uhr, F-1 SGH - Eisingen
Fr., 08.10., 17:00 Uhr, D-3 JFG - Uettingen
Sa., 16.10., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Güntersleben 2
Sa., 16.10., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Güntersleben 
Fr., 22.10., 16:00 Uhr, F-1 SGH - Birkenfeld
Fr., 22.10., 17:00 Uhr, D-3 JFG - Gerbrunn
Sa., 30.10., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Veitshöchheim 2
Sa., 30.10., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Veitshöchheim 

Sonstige Meldungen

SENIOREN-KREIS 
 

Seniorennachmittag
Der nächste Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 
14.10.2021, statt. Um 14:00 Uhr treffen wir uns im Pfarr-
heim und beginnen mit einem Gottesdienst. Mit Kaffee und 
Kuchen geht`s dann weiter. Anschließend wird Monika 
Kees unsere Beweglichkeit, Koordination und Merkfähig-
keit mit Sitztänzen trainieren. Aber keine Sorge, der Spaß 
kommt dabei nicht zu kurz. Auch diesmal bieten wir kein 
Abendessen an.
Das Bürgertaxi fährt. Wir freuen uns auf einen schönen 
Nachmittag.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln: Geimpfte, Genesene 
und Getestete können teilnehmen.

Die Corona-Kontaktdaten werden vor Ort erfasst. Bitte 
unbedingt daran denken, dass der Impfnachweis vorzulegen 
ist!

Euer Seniorenkreis-Team

Unabhängige Bürger 
Hettstadt 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser Flohmarkt findet am Samstag, 02.10.2021, von 
13:00 bis 17:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf regen Besuch 
(siehe auch unsere ganzseitige Anzeige im Mitteilungsblatt 
September).

Unsere Jahreshauptversammlung findet statt am Donners-
tag, 07.10.2021, um 20:00 Uhr in der „La Corona“

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Kassierers
3. Kassenprüfung
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Wünsche und Anträge
6. Sonstiges

Wir bitten um Anmeldung unter: ev.amon@web.de

Andreas Sauer, Schriftführer

ORTSVERBAND
HETTSTADT

Besenstammtisch
Herzliche Einladung zu unserem nächsten CSU-
Besenstammtisch, diesmal aufgrund geänderter Öffnungs-
zeiten bei der Pizzeria Adria, am Mittwoch, 20.10.2021, ab 
20:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie und dich, kommunalpolitisch inte-
ressiert oder auch einfach nur mit Lust auf nette Gespräche 
in geselliger Runde.
Um Beachtung der geltenden Hygienevorschriften und 3G-
Regeln wird gebeten.

Vortrag zum Thema Vorsorge für Unfall, 
Krankheit und Alter am 21.10.2021
Zu wenige unserer Mitmenschen denken daran, Vorsorge 
für weniger gute Zeiten zu treffen – nämlich für den Fall, 
dass sie infolge eines Unfalls, einer schweren Erkrankung 
oder auch durch Nachlassen der geistigen Fähigkeiten im 
Alter ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. 
Wie Sie für diesen Fall vorsorgen können, möchten wir 
Ihnen in einem interessanten Vortragsabend näherbringen. 

Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Vortrag von Alt-
landrat Eberhard Nuss zum Thema „Vorsorge für Unfall, 
Krankheit und Alter durch Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung und Patientenverfügung“ am 21.10.2021 um 
19:30 Uhr ins Pfarrheim ein. Bitte beachten Sie die gelten-
den Hygienevorschriften sowie die 3G-Regeln.
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der Corona bedingt Training und Spielbetrieb nicht einfach 
waren, blieben die beiden dem Jugendfußball treu. 
Für diesen tollen Einsatz möchte sich die SGH an dieser 
Stelle bei den beiden recht herzlich bedanken. Als kleines 
Dankeschön gab‘s einen Gutschein für Sportausrüstung bei 
Joe’s Sportshop.
Thorsten Fischer setzt seine Trainertätigkeit in der JFG 
Kreis Würzburg Süd West fort. Er betreut hier die Mann-
schaft der U13-3.
.

Ramona Kuhn und Thorsten Fischer als Jugendbetreuer der 
SGH verabschiedet. (Foto: Fröhling)

Bernd Fröhling
Jugendleiter

Heimspiel-Termine der Fußball Jugend der SG 
Hettstadt u. der JGF Kreis Würzburg Süd West:
Di., 14.09., 18:00 Uhr, D-3 JFG - Kickers Würzburg
Fr., 17.09., 17:00 Uhr, F-1 SGH - Höchberg
Fr., 24.09., 17:00 Uhr, D-3 JFG - JFG Wü Nord
Sa., 25.09., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Bergtheim 2
Sa., 25.09., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Bergtheim 1
Fr., 08.10., 16:00 Uhr, F-1 SGH - Eisingen
Fr., 08.10., 17:00 Uhr, D-3 JFG - Uettingen
Sa., 16.10., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Güntersleben 2
Sa., 16.10., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Güntersleben 
Fr., 22.10., 16:00 Uhr, F-1 SGH - Birkenfeld
Fr., 22.10., 17:00 Uhr, D-3 JFG - Gerbrunn
Sa., 30.10., 10:00 Uhr, E-2 SGH - Veitshöchheim 2
Sa., 30.10., 12:00 Uhr, E-1 SGH - Veitshöchheim 

Sonstige Meldungen

SENIOREN-KREIS 
 

Seniorennachmittag
Der nächste Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 
14.10.2021, statt. Um 14:00 Uhr treffen wir uns im Pfarr-
heim und beginnen mit einem Gottesdienst. Mit Kaffee und 
Kuchen geht`s dann weiter. Anschließend wird Monika 
Kees unsere Beweglichkeit, Koordination und Merkfähig-
keit mit Sitztänzen trainieren. Aber keine Sorge, der Spaß 
kommt dabei nicht zu kurz. Auch diesmal bieten wir kein 
Abendessen an.
Das Bürgertaxi fährt. Wir freuen uns auf einen schönen 
Nachmittag.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln: Geimpfte, Genesene 
und Getestete können teilnehmen.

Die Corona-Kontaktdaten werden vor Ort erfasst. Bitte 
unbedingt daran denken, dass der Impfnachweis vorzulegen 
ist!

Euer Seniorenkreis-Team

Unabhängige Bürger 
Hettstadt 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser Flohmarkt findet am Samstag, 02.10.2021, von 
13:00 bis 17:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf regen Besuch 
(siehe auch unsere ganzseitige Anzeige im Mitteilungsblatt 
September).

Unsere Jahreshauptversammlung findet statt am Donners-
tag, 07.10.2021, um 20:00 Uhr in der „La Corona“

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Kassierers
3. Kassenprüfung
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Wünsche und Anträge
6. Sonstiges

Wir bitten um Anmeldung unter: ev.amon@web.de

Andreas Sauer, Schriftführer

ORTSVERBAND
HETTSTADT

Besenstammtisch
Herzliche Einladung zu unserem nächsten CSU-
Besenstammtisch, diesmal aufgrund geänderter Öffnungs-
zeiten bei der Pizzeria Adria, am Mittwoch, 20.10.2021, ab 
20:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie und dich, kommunalpolitisch inte-
ressiert oder auch einfach nur mit Lust auf nette Gespräche 
in geselliger Runde.
Um Beachtung der geltenden Hygienevorschriften und 3G-
Regeln wird gebeten.

Vortrag zum Thema Vorsorge für Unfall, 
Krankheit und Alter am 21.10.2021
Zu wenige unserer Mitmenschen denken daran, Vorsorge 
für weniger gute Zeiten zu treffen – nämlich für den Fall, 
dass sie infolge eines Unfalls, einer schweren Erkrankung 
oder auch durch Nachlassen der geistigen Fähigkeiten im 
Alter ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. 
Wie Sie für diesen Fall vorsorgen können, möchten wir 
Ihnen in einem interessanten Vortragsabend näherbringen. 

Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Vortrag von Alt-
landrat Eberhard Nuss zum Thema „Vorsorge für Unfall, 
Krankheit und Alter durch Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung und Patientenverfügung“ am 21.10.2021 um 
19:30 Uhr ins Pfarrheim ein. Bitte beachten Sie die gelten-
den Hygienevorschriften sowie die 3G-Regeln.
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Weinprobe mit Weingut Bickel-Stumpf am  
12.11.2021 
 

Nachdem unsere Weinprobe, wie so viele andere Veranstal-
tungen, im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, freuen wir 
uns, Sie herzlich zu unserer diesjährigen Weinprobe mit 
dem Weingut Bickel-Stumpf aus Thüngersheim und Fri-
ckenhausen einzuladen. Die Besonderheit des Weingutes ist 
der Anbau in zwei unterschiedlichen Regionen und damit 
auch unterschiedlichen Böden. Die Weinprobe umfasst 8 
Proben, Wasser und dazu eine gute Brotzeit. Die Kosten 
pro Person belaufen sich auf 30 €. Die Weinprobe findet 
wieder im Saal 1.OG des Gasthauses „La Corona“ am 
12.11.2021 um 19:00 Uhr statt.  
 

Wir bitten um Anmeldung bei Sebastian Zorn unter sebasti-
an-zorn@gmx.de oder 0172 1841953 bis spätestens 
31.10.2021. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Auch für 
diese Veranstaltung gelten, wie überall in der Gastronomie, 
die 3G-Regeln. 
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Nähe des Hauptfriedhofs
Tätig auf allen Friedhöfen
Parken im Hof

Bestattermeisterin
Alexandra Geist...wenn ein Trauerfall eintritt, sprechen Sie zunächst mit uns...
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Die Hettstadter Termine im Oktober 2021 auf einen Blick:                                                     Angaben ohne Gewähr/Stand: 15.09.2021 
 
Tag: Zeit: Veranstaltung: Ort/Treffpunkt: Verein: 
Sa., 02.10. 13:00 - 17:00 Uhr Haus- und Hofflohmarkt  UBH 
Di., 05.10. 19:00 Uhr Königsschießen Schützenhaus Schützengesellschaft 
Do., 07.10. 20:00 Uhr UBH - Jahreshauptversammlung „La Corona“ UBH 
Mi., 20.10. 20:00 Uhr CSU-Besenstammtisch Pizzeria Adria CSU-OV 
Do., 21.10. 19:30 Uhr Vortrag „Vorsorge für Unfall, 

Krankheit und Alter“ 
Pfarrheim St. Sixtus CSU-OV 

Do., 14.10. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenkreis 
Do., 14.10. 19:30 Uhr Treffen der Ortsgruppe „La Corona“ Bund Naturschutz 
Do., 14.10. 19:00 Uhr Bürgerversammlung Herzog-Hedan-Halle Gemeinde Hettstadt 
Mo., 18.10. 11:00 - 15:00 Uhr Corona-Impfung im Rathaus Rathaus 2. Stock Rotes Kreuz 
Mo., 18.10. 14:00 - 17:00 Uhr Die etwas andere Sprechstunde Pfarrheim St. Sixtus Gemeindl. Seniorenvertretung 
Mi., 20.10. 12:00 Uhr Redaktionsschluss MBL 11/2021  VGem Hettstadt 
Fr., 22.10. 14:00 - 15:00 Uhr Handysprechstunde Altes Rathaus/Schusterraum Mehrgenerationenbeauftragte 
Sa., 23.10.  Königsfeier Radlerheim Schützengesellschaft 
Mi, 27.10. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Pfarrheim St. Sixtus Gemeinde Hettstadt 
Do., 28.10. 10:00 - 11:00 Uhr Seniorenvertretung lädt zum 

Gespräch 
Altes Rathaus/Schusterraum Gemeindl. Seniorenvertretung 

 

 
 

Herbstferienprogamm 2021
Veranstalter: Gemeindejugendarbeit Hettstadt 

Fr., 29.10. Di., 02.11. Mi., 03.11.  Fr., 05.11.
„Day before Halloween 
Party“ im JUZ 
 
 
 
 
16:30 – 18:30 Uhr 
8 – 11 Jahre 
 
19:00 – 21:00 Uhr 
12 – 16 Jahre  
 
Keine Anmeldung 
erforderlich. Verkleidung 
ist erwünscht. 
 
 
 
 
 

„Day after Halloween“ + 
Filmeabend 

14:00 – 17:00 Uhr 
8 – 11 Jahre 
 
17:15 – 20:00 Uhr 
12 – 16 Jahre 
 
Ort: JUZ Hettstadt 
Kosten: 4,00 € 
Anmeldung erforderlich* 
 

Hip-Hop Workshop 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 12:30 Uhr 
Ort: wird noch bekannt 
gegeben!  
Alter: 9 – 12 Jahre 
Kosten: 7,00 € 
Anmeldung erforderlich* 

Werkeln im JUZ 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 15:00 Uhr 
Ort: JUZ Hettstadt  
Alter: ab 10 Jahre 
 
Anmeldung erforderlich* 
 
  

 

Bitte beachten: Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu einer kurzfristigen Absage des Ferienprogrammes kommen! Bei einer 
Absage werdet Ihr/Sie umgehend informiert.  

*Die Anmeldungen zum Herbstferienprogramm sind ausschließlich über unser Online-Portal möglich. Einfach unter folgendem Link 
registrieren und anmelden: https://www.unser-ferienprogramm.de/hettstadt 

Oder einfach QR-Code scannen und direkt zum Online Portal gelangen:  
Anmeldezeitraum: 04.10. – 15.10.2021 

 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindejugendpflegerin Vera Werner unter 0931-4686126 oder 0170-6576354. 

Wir backen Pizza 
Mumien und schauen 

gemeinsam einen Film. 

Die Küche wird neu 
gestrichen! Seid 

dabei.  

 

Halloweenspecial zum Mitnehmen – Holt euch eure DIY Basteltüte nach Hause! 
Kosten: 3€ | ab 1. Klasse | Abholung am JUZ – 29.10.2021 | Anmeldung erforderlich 



32

Herzliche Einladung zur Bürgerversammlung

in der Herzog-Hedan-Halle Hettstadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ich lade Sie nach Art. 18 der Bayerischen Gemeindeordnung zur Bürgerversammlung ein. In der 
Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindebürger/innen das Wort erhalten. Außnah-
men kann die Versammlung beschließen. 

Aus organisatorischen Gründen bitte ich Sie, gemeindliche Angelegenheiten, die in der Bürger-
versammlung näher behandelt werden sollen, mittels dem nebenstehenden Meldebogen 
spätestens bis 13.11.2015 in der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Den Meldebogen können Sie gerne auch per e-mail an rathaus@hettstadt.bayern.de oder per Fax an 
0931 - 46 68 150 übermitteln.

Für die Bürgerversammlung ergeht folgende Tagesordnung:

TOP 1
Begrüßung und Rückblick

TOP 2
Statistik und kurzer Einblick in den kommunalen Haushalt

TOP 3 (Hauptthema)
Städtebauförderung / Ortsentwicklung / ISEK
Erfreulicherweise sind wir in das Bayerische Programm der Städtebauförderung aufgenommen 
worden. Erfahren Sie mehr über die Chancen für Hettstadt und lernen Sie bei einem Auftakt- 
Workshop unser Planungsbüro „Mahl-Gebhard“ aus München kennen, welches für uns das 
Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt.

TOP 4
Aktuelles 
aus dem Gemeinderat (Planungen 2015 / 2016)

TOP 5
Diskussion
Anfrage/Anliegen, Anträge aus der Versammlung

Ich freue mich, wenn viele Hettstadter/innen Zeit für die Bürgerversammlung fi nden.

Andrea Rothenbucher, Erste Bürgermeisterin

Danke an die „Hettschter Häracha“, die die Bewirtung wieder übernehmen.

am Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.00 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich lade Sie nach Art. 18 der Bayerischen Gemeindeordnung zur Bürgerversammlung ein. Aus organisa-
torischen Gründen und um die Versammlung so kurz wie möglich zu halten, bitte ich Sie, gemeindliche 
Angelegenheiten, die in der näher behandelt werden sollen, mittels dem nebenstehenden Meldebogen, 
spätestens bis 07.10.2021, im Rathaus Hettstadt einzureichen. Den Meldebogen können Sie alternativ 
gerne auch per e-mail an andrea.rothenbucher@hettstadt.de oder per Fax an 0931 - 46 86 150 über-
mitteln. In der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindebürger*innen das Wort erhalten. 
Ausnahmen kann die Versammlung beschließen. 

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Situation ist eine Erfassung der Teilnehmer mit Name, 
Vorname, Anschrift oder Telefon bzw. e-mail nötig. Es wird daher zeitnah um vorige Anmeldung 
gebeten. (Vorzimmer der Bürgermeisterin, Nicole Götz, Tel. 0931 - 46 86 1-12 oder rathaus@hettstadt.de) 
Diese Daten werden ausschließlich für eine evtl. coronabedingte Kontaktverfolgung verwendet und nach 
der Bürgerversammlung vernichtet. Für interessierte Gemeindebürger*innen, die ohne Anmeldung spon-
tan zur Bürgerversammlung kommen möchten, kann leider nicht gewährleistet werden, ob aufgrund der 
vorliegenden Anmeldungen noch Zutritt gewährt werden kann. Dafür bitte ich um Verständnis.

Auf die zur Bürgerversammlung aktuell gültigen Hygienevorschriften ist zu achten: Die Teilnahme ist 
nur mit Tragen einer FFP2-Maske möglich. Die Mindestabstände sind einzuhalten und nur die für die 
Besucher vorgesehenen Plätze einzunehmen. Weiterhin ist ein Nachweis zu 3G (geimpft, genesen oder 
getestet) erforderlich. Eine Testmöglichkeit (Antigen-Schnelltest) wird ab 18:00 Uhr vor Ort angeboten.

Für die Bürgerversammlung ergeht folgende Tagesordnung:

TOP 1
Begrüßung und Rückblick

TOP 2
Statistik und kurzer Einblick in den kommunalen Haushalt

TOP 3
Nahversorgung in Hettstadt –  
Präsentation NORMA-Entwicklung in Hettstadt (Tobias Palm, Expansionsleiter Fa. NORMA)

TOP 4
Aktuelles aus dem Gemeinderat und Planungen 2021/22

TOP 5
Anfrage/Anliegen, Anträge

Ich freue mich, wenn viele Hettstadter/innen Zeit für die Bürgerversammlung finden.

Andrea Rothenbucher,  
Erste Bürgermeisterin
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Meldebogen zur Bürgerversammlung

in der Herzog-Hedan-Halle Hettstadt

Bitte Wortmeldezettel vollständig und gut leserlich ausfüllen und Erläuterungen beachten!

❑ Anfrage / Anliegen (keine Abstimmung)  ❑ Antrag (zur Abstimmung)

Möchten Sie mündlich vortragen?     ❑ ja  ❑ nein

Name, Vorname:

Straße, Haus-Nr.:

Unterschrift:

Text des Antrages / der Anfrage (bitte formulieren Sie einen Antrag so, dass er mit „ich stimme zu“ oder 
„ich stimme nicht zu“ beantwortet werden kann, ggf. Zweitblatt anfügen):

Begründung:

BITTE NICHT BESCHRIFTEN:

❑ ohne Gegenstimme angenommen  ❑ mit Mehrheit angenommen
❑ ohne Gegenstimme abgelehnt  ❑ mit Mehrheit abgelehnt
Gemeinde Hettstadt    Eingangsdatum des Meldebogens:

Antrag oder Anfrage: Was ist der Unterschied?
Über Anträge an die Bürgerversammlung stimmt die Versammlung am Ende der Bürgerversammlung ab. 
Stimmt die Versammlung dem Antrag mehrheitlich zu, ist er innerhalb einer Frist von längstens 3 Monaten 
dem Gemeinderat zur Behandlung vorzulegen. 
Über Anfragen fi ndet keine Abstimmung statt. Sie werden nach Möglichkeit gleich in der Bürgerversamm-
lung oder zeitnah durch die Gemeindeverwaltung oder Bürgermeisterin beantwortet.
Sowohl Anträge als auch Anfragen müssen nicht unbedingt mündlich vorgetragen werden. Bitte kreuzen 
Sie die entsprechende Rubrik oben im Meldebogen an. Die Versammlungsleitung wird ggf. Ihren Antrag 
verlesen.

am Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.00 Uhr
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mit ausführlichen Informationen zu folgenden, interessanten Themen:

Bei Bedarf:

Das Bürgertaxi

Tel. 0151-52557415

fährt Sie!

SENIORENVERTRETUNG
DER GEMEINDE HETTSTADT

Die etwas andere 
Sprechstunde

am Montag, 18. Oktober 2021, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
im „Pfarrheim St. Sixtus“ in Hettstadt, Neuer Weg 10

Kaffee und 
selbstgebackene Kuchen 

gibt es kostenlos!
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14:00 Uhr  Gedächtnistraining – Ganzheitliches Work-Out 
für das Gehirn. Ein interaktiver Vortrag mit praktischen Übungen 
und Tipps für Ihren Alltag.
(Referentin: Gerlinde Steinheim, Gedächtnistrainerin im BVGT)

15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen

16:00 Uhr  Demenz – auf einmal ist alles anders. Erfahren Sie 
mehr über das Krankheitsbild und das psychosoziale Erleben von 
Demenzkranken.   (Referentin: Angelika Kraus, Psychotherapeutin)

Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Familien und Angehörige, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!*           Ihre Seniorenvertretung Hettstadt.

*  Anmeldung bis spätestens 08.10.2021 unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an    
 sophia.amrehn@hettstadt.de oder telefonisch unter 0931/46 86 127 (begrenzte Teilnehmerzahl).
 Beachten Sie bitte die Corona-Regeln! Aufgrund der Pandemie kann es zur kurzfristigen Absage der Veranstaltung kommen.
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blues

asterixuffm
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kunst
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muchomojo
kindertheatertage

weitere Infos unter www.kulturscheune-hoechberg.de

Engel, Elfen, und mehr …. 
ALLERHEILIGEN 

GESTECKE 
 

In Leo's Scheune 
mit 

Kunsthandwerk aus Holz 
 
 
 
 

        Do. 21.10.2021 bis Sa. 30.10.2021 
 

in der Würzburger Straße 
        97259 Greußenheim 

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 13:00 – 18:00 Uhr 
Samstag von 10:00 – 14:00 Uhr 

 
 
 
 

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
Andrea Nickel 

          Tel.: 0152 03938326 

Einladung zur 
Herbstausstellung 

Keramikwerkstatt 
Jutta Denk 

Neuer Weg 13, 97265 Hettstadt 
 

 
 

Lassen Sie sich verwöhnen bei einem Spazier-
gang durch unseren Garten und genießen Sie 
die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, die 

Keramik bietet. 
Kaffee und Kuchen stehen bereit! 

 

Samstag, 02.10. sowie 
Sonntag, 03.10.2021 

Öffnungszeiten 13.00 bis 18.00 Uhr 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Suche Haus in Hettstadt 
 

oder Greußenheim. 
 

Kaufpreis bis 550.000 €. 
 

Tel.: 0178 9626447 
 

 
 

Suche Garage in Hettstadt 
 

– im Bereich Hasenellern –  
 

zu mieten. 
 

Tel. 0151 22115213 
 

 
 

Designer- & Vintagemode  
Secondhand Garage in Hettstadt 

Kommen und stöbern Sie unverbindlich durch 
hochwertige Bekleidung, Schuhe, Schmuck, 

Taschen u.v.m. 
Termine unter 0160 8215166  
gerne per WhatsApp oder SMS 

Einblicke der Auswahl auf Instagram  
„mainstylevintage“ 

 
 

Wohnung oder Haus in Hettstadt und 
Umgebung zum Kauf gesucht 

 

Nettes Paar aus Hettstadt sucht schönes Zuhause 
(Eigentumswohnung) ab 3 Zimmern oder Haus 

(DHH oder RMH).  
Kontaktieren Sie uns gerne unter: 

Tel.: 0160 2369509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wem gehöre ich? 
 

Ich bin ein kleiner Streuner und  
mache die Friedensstraße/ 
Würzburger Straße unsicher. 

 
 

Bitte melden unter: 
0160 8242391 oder  
0931 30469910 
 

 

Hettstadter Coverband sucht 
Keyboarder(in) und 

E-Gitarrist(in) 
für Neustart nach Corona. 
Proberaum, Sound- und 

Lichtequipment vorhanden.  
Tel. 0931 4654444 

magesa@kabelmail.de 
www.voyager.band 

 
 

 
 

Wir verkaufen erntefrische  
Hettstadter Äpfel,  

verschiedene Sorten pro kg 1,20 €. Ab 10 kg 
liefern wir auch in Hettstadt frei Haus.  

Bestellungen bitte  
per E-Mail: 

gertrudzorn@arcor.de oder 
Telefon: 462201. 

Eure Familie Zorn  
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Kempf GmbH 
Friedensstr. 36, 97265 Hettstadt 

Tel. 0931 462960, Fax 0931 464209 
www.huberts-reisen.de 

 

Programmübersicht 2021 
    Abfahrtszeit Preise 

Main-Spessart 09.10.2021  09.45 Uhr    29,50 € 
Karpfenessen 30.10.2021   10.15 Uhr    14,00 € 
Entenessen 13.11.2021   10.15 Uhr    14,00 € 
Mittelaltermarkt und  
Schlossweihnacht 04.12.2021  08.30 Uhr    32,50 € 
Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl  
   18.12.2021    10.15 Uhr    27,50 € 
 

Die Preise für Mehrtagesfahrten sind pro Person im DZ, die 
Leistungen der Fahrten und den Zuschlag für Einzelzimmer 
können Sie im Internet unter www.huberts-reisen.de finden 

oder telefonisch bei uns erfragen. Die Abfahrtszeiten 
beziehen sich auf Zustieg in Hettstadt/Backhaus. 

Unsere Fahrten finden Sie auch im Internet! 

Friedensstraße 31
97265 Hettstadt
✆	09 31. 460 63 64
✉	mail@logopaedie-lusin.de

www.logopaedie-lusin.de

Judith Meyerhuber Gbr
Nina Lusin &

Praxis  
für Logopädie

Therapie bei  
Sprach-, Sprech-, Schluck- 
und Stimmstörungen

fahrschule.nickel@arcor.de www.fahrschulenickel.de
mail Internet

Der einfache Weg zum Führerschein:

Tel.

0931 / 88 31 22

oder Tel.

0171 / 24 20 631

Hettstadt, im Gasthaus "La Corona", 1. Stock.
Theoretischer Unterricht und Anmeldung
Montag und Mittwoch 18.30 - 20.00 Uhr

Sie finden uns außerdem in Würzburg, Uettingen und Margetshöchheim.



38

 

                                 Öffentliche Bücherei Hettstadt 
 

          Die Bücherei befindet sich im alten Rathaus im 1. OG   
Würzburger Straße am Backhausplatz 
Tel. 20 58 610, www.buecherei-hettstadt.jimdo.de 

 

      Öffnungszeiten: 
Jeden 1. Mittwoch im Monat: 9:00 bis 10:30 Uhr 
Donnerstag: 17:00 bis 18:30 
Sonntag: 09:45 bis 10:45 
 

Buchempfehlung von unserer Büchereileitung Katrin Zorn: 
Achtsam morden am Rande der Welt von Karsten Dusse 

 

Im mittlerweile dritten Band der „Achtsam morden-Reihe“ wird der Anwalt 
Björn Diemel von seinem Therapeuten Joschka Breitner auf den Jakobsweg 
geschickt. Er solle sich beim Pilgern selbst finden. Wem es in Band 2 zu 
wenige Leichen waren, der kommt nun gleich auf den ersten Seiten voll auf 
seine Kosten. Ehe man sich versieht, ist der erste Mitpilger Opfer eines 
Heckenschützen geworden. Aber Björn ist sich sicher, dieser Anschlag galt 
ihm selbst … 

 

Jedes Kapitel beginnt in gewohnter Weise mit einem Zitat Breitners, das auf 
humorvolle Weise zum Nachdenken anregt. Ich kann diesen kurzweiligen 
„Achtsamkeitsratgeber“ nur empfehlen.  
Viel Spaß beim Lesen. Herzlichst, Katrin Zorn 
   

Für alle Kinder 

  vom Säugling 

bis zur 

Einschulung 
 

  

Krabbelstube Hettstadt 

im Alten Rathaus, Würzburger Str. 47 
 

Wir spielen zur Zeit am: 

Montag       ab 9:30 Uhr 

Mittwoch    ab 15:00 Uhr 
 

Für nähere Infos: 

 kommt einfach vorbei 
 Telefon/AB 0931 464993 oder  
 Zugang zur WhatsApp Gruppe via 

0176 80120045 
 

 Wir freuen uns immer über neue Kinder. 

 

  

Für alle Kinder 

  vom Säugling 

bis zur 

Einschulung 
 

  

Krabbelstube Hettstadt 

im Alten Rathaus, Würzburger Str. 47 
 

Wir spielen zur Zeit am: 

Montag       ab 9:30 Uhr 

Mittwoch    ab 15:00 Uhr 
 

Für nähere Infos: 

 kommt einfach vorbei 
 Telefon/AB 0931 464993 oder  
 Zugang zur WhatsApp Gruppe via 

0176 80120045 
 

 Wir freuen uns immer über neue Kinder. 

 

  

Für alle Kinder 

  vom Säugling 

bis zur 

Einschulung 
 

  

Krabbelstube Hettstadt 

im Alten Rathaus, Würzburger Str. 47 
 

Wir spielen zur Zeit am: 

Montag       ab 9:30 Uhr 

Mittwoch    ab 15:00 Uhr 
 

Für nähere Infos: 

 kommt einfach vorbei 
 Telefon/AB 0931 464993 oder  
 Zugang zur WhatsApp Gruppe via 

0176 80120045 
 

 Wir freuen uns immer über neue Kinder. 

 

  

Für alle Kinder 

  vom Säugling 

bis zur 

Einschulung 
 

  

Krabbelstube Hettstadt 

im Alten Rathaus, Würzburger Str. 47 
 

Wir spielen zur Zeit am: 

Montag       ab 9:30 Uhr 

Mittwoch    ab 15:00 Uhr 
 

Für nähere Infos: 

 kommt einfach vorbei 
 Telefon/AB 0931 464993 oder  
 Zugang zur WhatsApp Gruppe via 

0176 80120045 
 

 Wir freuen uns immer über neue Kinder. 

 

PUNKTE SAMMELN!
Mit PAYBACK bei Reiseland!

Reiseland GmbH & Co. KG
Spiegelstr. 9 • 97070 Würzburg • Tel.: 0931 355690
E-Mail: wuerzburg.spiegelstrasse@reiseland.de
www.reiseland-wuerzburg.de

Profitieren auch 
Sie von den 

PAYBACK Vorteilen!
Hier punkten und sparen!

Janina Hartung
aus Hettstadt
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Achtung ab 2022! 
 

Bis zu 14 % Beitragssteigerung in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung 

 
- Rechnungszins sinkt von 0,9 % auf 0,25 %, 
daher höhere Beiträge. 

 
Es bleibt aber immer bei 0,9 % Zins, wenn die 
Berufsunfähigkeitsversicherung noch 2021 
beginnt. 
 

- Für alle Azubis, Schüler und Studenten 
Sondertarife möglich! 

 
- Lassen Sie sich einen unabhängigen 
Vergleich rechnen. 

 
VMMO Versicherungsmakler Michael Ottemann 
Kleelein 4, 97265 Hettstadt, Tel. 0931 7105137 

www.vmmo.de - Email: info@vmmo.de 
 

...............................................................................................................  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!! 


Öffnungszeiten:


Dienstag-Freitag:11.30-14.00undab17.00Uhr
Samstagab17.00;Sonntagab10.00Uhr
MontagRuhetag(außeramFeiertag)



Bestell-undReservierungs-Tel.:093146536853
 

 Info der La Corona 
WürzburgerStraße28*97265Hettstadt

 

 

                                             Besuchen Sie unseren 
                                  wunderschönen, schattigen 
                                              und idyllischen 

BIERGARTEN
Wir freuen uns auf einen schönen Sommer mit Ihnen 

Unser Angebot für Ihre Mittagspause 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUTSCHEIN 
3x ESSEN  -  2x ZAHLEN 

(egal welches Essen) 
Das Angebot ist gültig von 

Dienstag bis Freitag  
(außer an Feiertagen) 

jeweils ab 11.30 bis 14.00 Uhr  
vom 1. bis 31. Oktober 2021 

 

…………………..…………................................……………….……………........ 

Zum Abholen und auch zum Essen im 
Restaurant oder im Biergarten. 

 

Bitte Gutschein ausschneiden und mitbringen! 
 

Schlemmerblock bzw. Gutscheinbuch hierfür nicht gültig! 

 

 

Erfolg nur zwischen 9 und 5?
Nicht für mich. Ich will Karriere 
im Nebenberuf.
Ein attraktiver Zusatzverdienst geht bei uns auch nach Feierabend. 
In einer Branche, die selbst in unsicheren Zeiten Sicherheit bietet. 

Jetzt als nebenberufl icher Vermittler 
 (w/m/d) in Hettstadt durchstarten.

Ihre Vorteile:
  Attraktives Zusatzeinkommen
  Kundenkontakte
  Qualifi zierung
  Arbeiten wo und wann 
Sie wollen
  Positives Image

Herr Matthias Rozic
Tel. 0931 305919892
matthias.rozic@HUK-COBURG.de

Jetzt bewerben!

Unvergleichlich schön, wenn man es kann: 

Die Geige 
unsere neue Geigenlehrerin Carolina zeigt 

Dir, wie Du sie richtig spielen lernst! 
 

 

Probestunden sind je nach aktueller Situation 
möglich! Wir freuen uns auf Deinen Besuch! 

 

Querflöte, Violine (ab 4 Jahre), Cello, Klavier, Gitarre 
(ab 5 Jahre), E- Gitarre, Bass, Gesang, Stimmbildung, 

Blockflöte im Ensemble auch für Senioren! 
 

ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften, 
Individuell, professionell und kindgerecht! 

 
Die Musikschule mit Herz und Verstand 

 

August-Wörner-Straße 3, Hettstadt 
Tel.: 0931 35905089, E-Mail: Info@orphee-musik.de 

www.orphee-musikakademie.de 
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Blumenstraße 5 a, Hettstadt 
 

Öffnungszeiten:  
Mo. – Mi.    13:00 – 18:30 Uhr 
Do. – Fr.     10:00 – 18:30 Uhr 
Sa.        08:00 – 14:00 Uhr 
 

Neu bei uns:  
„Schleicher Salattunke und Essig“  

 
 

 
 
 

Dienstleistungen rund ums Haus, Hof und Garten 
 

Blumenstraße 5 a, Hettstadt 
Tel: 0931 463857 Mobil 0176 46190702 

 
Die Anlaufstelle für Verleihgeräte rund 

um Haus und Garten! 
Gerne unterstützen wir Sie bei allen anfallenden 

Arbeiten im Haus, Hof und Garten. 
Wohnungsauflösungen und Entrümpelung 

 
 
 
 

 
 

FEINE FLEISCH- UND 
WURSTSPEZIALITÄTEN 

 

PLATTEN-SERVICE 
 

von Ihrer 
 

MMEETTZZGGEERREEII  
SSEEIIDDEENNSSPPIINNNNEERR  

 

 
97265 Hettstadt, Langgasse 4 

Tel. 0931/46 24 54 
 

Öffnungszeiten: 
 Dienstag – Freitag:  8.00 – 12.30 Uhr 
  und 14.30 – 18.00 Uhr 
 Samstag: 7.00 – 12.30 Uhr 

 
Montag geschlossen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Getränke Wolf 
Der freundliche Getränkemarkt 
Kirchgasse 9, 97265 Hettstadt 

Tel. 0931.46.23.50 oder 0152.02.86.76.67 
Email: getraenke@schlosserei-k-wolf.de 

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do. 15-18 Uhr, Fr. 13–18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr 

 

 
 

Seit 1956 im Dienste unserer Kunden 
_________________________________________ 

„Kauft im Ort - Fahrt nicht fort“ 
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Tradition Moderne &  

Fachmännische und kostenlose 

Beratung sind bei uns

 selbstverständlich!

Karlheinz
LA
Maler- und Verputzergeschäft
Inh. Maximilian Landeck; Maler- und Lackierermeister

NDE KC

► Maler-
► Lackier-
► Tapezier-
► Verputzerarbeiten

► Trockenbauarbeiten      

      
► Alte Handwerkstechniken

► Vollwärmeschutz

Auch für Ihr Objekt gibt es eine attraktive Lösung!

Grombühlstraße 197237 Altertheim Tel.: 09307 / 784

 

Hermann  
Bartl 

 
 
 

Fenster aus 
Kunststoff/Holz/Holz-Alu,  

Rollladen 
Insektenschutzgitter 

Parkett, Laminat, Türen 
Zäune/Terrassen aus Holz 

Friedensstraße 22 
97265 Hettstadt 

Tel. 0931 30469910 
Fax 0931 30469912 
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 Heizung Sanitär Lüftung SolarHeizung Sanitär Lüftung SolarHeizung Sanitär Lüftung SolarHeizung Sanitär Lüftung Solar    
    KundendienstKundendienstKundendienstKundendienst    
    Rohrreinigung / TV InspektionRohrreinigung / TV InspektionRohrreinigung / TV InspektionRohrreinigung / TV Inspektion    
    BadkomplettsanierungBadkomplettsanierungBadkomplettsanierungBadkomplettsanierung 

 0 9 3 1  -  4 6  3 7  0 2    
       0 1 5 1  –  1 2  1 2  1 2 -  2 8   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Kirchgasse 9 * 97265 Hettstadt 
Tel.: 0931/461559 * Fax: 467059 

Schlosserei u. Bauschlosserei 

 
Mobil 0171 / 46 56 091 

E-Mail: info@schlosserei-k-wolf.de 
www.schlosserei-k-wolf.de 

Wir gestalten nach Wunsch des Kunden! 
Anspruchsvolle Schlosserarbeiten in Stahl 

und Edelstahl 

0322/26409712

Tel. 0931 2794-3  
www.gasuf.de

Jetzt auch Pellets erhältlich

Die Energiespezialisten!
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raiba-hoechberg.de/sparwoche

Sparwoche 2021 Ob Sparschwein, Sparstrumpf oder Spardose, 
bring uns gemeinsam mit Deinen Eltern Deine ge-
sparten Münzen und Scheine in Höchberg oder 
Uettingen vorbei und zahle das Geld auf Dein 
Konto ein. Wir sagen Danke für Deinen Sparfleiß 
mit einem Geschenk!

Sparwoche

vom
25.10.2021

-
 05.11.2021
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Vorsätze

ONLINE-ANTRAG

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

SERVICES DIGITAL BEAUFTRAGEN
PAPIERLOS UND BEQUEM 
AUF KNOPFDRUCK

Zahlreiche Dienstleistungen rund um die 
Abfallentsorgung und das Behältermanage-
ment können ab sofort digital beim team 
orange beauftragt werden. Damit entfällt in 
vielen Fällen der Datentransfer per Post, 
E-Mail oder Fax.

Entdecken Sie unser neues Digitalangebot unter 
www.team-orange.info/online-formulare

PS: Anträge, die uns über andere Kanäle 
erreichen, werden selbstverständlich 
weiterhin bearbeitet!


